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Erstes öucli



Aller Anfang ist schwer,

am schwersten der Ansang der Wirtschaft.

Goethe: Hermann und Dorothea



Gesamtansicht von Pfaffenberg

Pfassenberg (bei Zell)
der sog< Aeutter'sche Hof, Frz> Zost Dietschy's erste Heimat

Siehe Textseite 1? Aufnahmen B. L, Hunziker-Rheinfelden



sranz losepk Oietsttitj's erste Heimat

„Feldbergs liebligi Dochter,

o Wiese, bis mir Gottwilche!"

Dieser Vers des Alemannendichters I. P. Hebel drängt sich

dem Leser auf, der vernimmt, daß der Kheinfelder Stadtammann

Franz Joseph Dietschy seiner Geburt und Abstammung
nach ein Mesentäler, also ein Zeit-, Sprach- und Stammesgenosse

I. p. Hebels roar.
Da jedoch Hebels Heimatort im unteren, damals zur

Markgrafschaft Laden gehörigen Miefental lag, derjenige F. I. Dietschy's
aber in dem zu jener Zeit noch vorderösterreichischen oberen Wiesen-

tal, so waren die beiden, sich in ihrer Denkungsart vielfach
ähnlichen Dertreter alemannischer Art keine Landesgenossen. Erst im
Jahre 180k entstand das heutige Land Baden, in dem die
Markgrafschaft, der vorderösterreichische Breisgau und andere Gebiete
aufgingen.

Man darf sie wohl einen Augenblick lang nebeneinander stellen,

diese beiden großen, so wenige Stunden und so wenige Jahre
voneinander geborenen Wiesentäler, waren doch beide zeitlebens
schlichte, unverfälschte Freunde der Natur und des einfachen Volkes,

von gläubigem und frommem Sinn erfüllt und mit fröhlichem
Humor begabt, trotzdem ihre Lebenswege von Anfang an
verschiedene Richtungen einschlugen und verfolgten. I. p. Hebel war
zum Dichter, F. I. Dietschy zum Wirtschaftsführer
geboren!

Wer von Zell oder Mambach emporsteigt nach dem schön

gelegenen Dörflein Pfaffen b erg. in dem Franz Joseph Dietschy
am 19. März 1770 das Licht der Welt erblickte, der genießt
entzückt den überwältigenden Kundblick auf die sich ringsum großartig

aufbauenden Schwarzwaldberge, deren dunkle Tannenwälder
und hellgrüne Bergweiden den Gedanken und Wunsch wecken, lieber
und eher aus der weiten Welt in diese Waldeinsamkeit hinauf, als
von ihr hinab und in die Städte hinaus zu fliehen und zu ziehen.
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Doch den nicht zum träumerischen Wandeln, sondern zum
tätigen handeln bestimmten Franz Joseph Oietschy mutz der

Unternehmungsgeist früh ins „Weitere und heitere" gelockt
und gezogen haben. Er scheint indessen ungern aus dem lieben

Heimatdorf geschieden zu sein,' schreibt er doch 1807 in seiner
Stiftungsurkunde für ein in Pfaffenberg zu errichtendes Kruzifix aus-
drücklich!

„Kn die Ehr und fritsamen ge Meindt pfafenberg.
„Ich Ents be Welter franz Joseph Oietschy anjetzo Bürger

zu Uheinfelden bin wie be Band 1792 im früoh Iahr von
meinem geburths orth pfafenberg auf Uheinfelden ge zogen;
dise hin weg Ziehung hatt mich dazu Wale sill müoh Kost Euch

zu verlasen; und hatt mir hertzlich weh ge dan von Euch

Abschitt zu nehmen; indem unse sehr Uhr alte familj von
Jeh her Widt Euch in frieden und Einig Keidt lebten; und

wie mir be Kandt, fillen under Euch der wünsch gewesen bej
Euch zu verbleiben; nun zu disem schritt hatt mich die liebe

fohrsehung gottes begleitet Euch in der Versöhn als midtbürger
zu verlasen: aber doch Euch In ge danken alls mid Wensch

nicht zu vergessn
Wie rührend liest sich dieser dankbare Brief Franz Joseph

vietschy's an seine heimatgemeinde, der er doch im Gründe ge-

nommen, wenigstens nach heutigen Begriffen, herzlich wenig zu
verdanken hatte! Es tut einem weh, den genialen Uheinfelder
Stadtammann und Industriellen zeitlebens aus diese Weise mit
der Orthographie unglücklich ringen zu sehen.

Franz Joseph vietschy's Jugend fiel in die Zeit, da die vorder-
österreichischen Lande eben erst in den Bereich der staatlichen Schul-
bildung einzutreten begannen.

Eine eigenartige Laune des Schicksals fügte es so, datz aus-
gerechnet von der vogtei Zell aus, zu der vietschy's Heimatort
gehörte, die Anregung zu einer richtigen Ordnung der Schul-
Verhältnisse durch den Staat gemacht wurde.

Im Jahre I77Z verlangte der außerordentlich begabte, weit-
blickende Pfarrer von Jell, Leontius Antonius Frey, „datz ein
beständiger Schulmeister, der von den Gemeinden nicht alljährlichen
kunte abgefordert werden, angenommen werde. Sanften was einer
gut macht, der andere wiederum verderbet". Sein Ziel war also
ein dauerndes Dienstverhältnis zwischen Gemeinde und Schul-
meister, wobei aber die Gemeinde zu überwachen wäre, damit sie
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nicht nach Willkür handle (staatliche Schulaufsicht). Er richtete diese

Resormwünsche an die vorderösterreichifche Regierung und Rammer

zu Freiburg. Sie erhielten bald greifbare Gestalt.
Maria Theresia, die Kaiserin, die den Standpunkt

vertrat, „die Schule ist und bleibt allezeit ein politioum", liest durch
Übt Felbiger von Sagan 1774 eine allgemeine Schulordnung
ausarbeiten, die fortan in ihren Ländern matzgebend ward, vie Lehrer,

wie der Titel des Schulmeisters nunmehr lautete, sollten ihre
Vorbildung in Normalschulen erhalten und ihrerseits als sogen.
Musterlehrer wieder andere heranbilden. Eine Normalschule wurde
in den vorderösterreichischen Landen in Freiburg errichtet! unter
den zehn Musterschulen des oberen Rheinviertels befanden sich für
das ausgedehnte vekanat Wiesental die Schulen Wyhlen und Sell.

Unter Beihilfe der vorderösterreichischen Regierung, des Zeller
Pfarrers und einer „milden Beysteuer" des Stifts Säckingen wurde
im Bahre 1776 der ledige Schullehrer Karl Braun von Erbach
in Schwaben für die Zeller Volksschule verpflichtet. Er war der
„erste vollbeschäftigte Lehrer unserer Schule".

Eine von seinen Verpflichtungen interessiert hier vorzugsweise.
Er mutzte „den Sommer durch an Sonn- und Feiertagen, auch an
Werktagen, die Schulmeister von den Ortschaften unterrichten, wenn
selbe nur fleitzig erscheinen werden War er im Winter durch
viele autzerdienstliche Geschäfte behindert, „so soll Er Schullehrer
nach seinem versprechen zu seiner Hilfe allezeit von den besten
Knaben für- und nachziehen, damit ihm allezeit ungehindert
geholfen werde ..."

Nach diesen Mitteilungen, die wir der trefflichen „Geschichte
der Stadt Zell im Wiesental von vr. Theodor y u m pert"
entnehmen, begreift der Leser bald, warum Franz Joseph Vietschy
zu keiner besseren Schulbildung gelangte. Bm Bahre 1776, da der
Knabe nach heutigen Legriffen schulpflichtig geworden wäre,
bekam Zell erst seinen ersten Volksschullehrer, der den Sommer durch
an Sonn- und Feiertagen, auch an Werktagen die Schulmeister
von den Ortschaften zu unterrichten hatte, „wenn selbe nur fleitzig
erscheinen". —

Nun gehörten aber zur vogtei Zell autzer dem Hauptort Zell
noch Ntzenbach, Mambach, Pfaffenberg, Käsern, Kiedichen und
Gaisbühl, happach und Schürberg, Ehrsberg mit Wiehre und
Ztadel, Sonnenmatt und Nltenstein, häg, Rohmatt, Blauen und
Ndelsberg. vie Ortschaften Zell. Ntzenbach, Mambach. Pfaffenberg
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und Räsern, Riedichen, Adelsberg und Blauen waren dervo r der-
Hag, die übrigen der yinterhag. Me diese Ortschaften
bildeten nach der Verfassung nur eine Gesamtgemeinde unter dem

Namen v o gtei Jell. In Jell stand das Rathaus, dort wurden
die Mgaben festgesetzt und entrichtet, wurde Recht gesprochen,

lagerten die Hypothekenbücher und fanden die Gemeindeberatschlagungen

statt, vie Gin- und Msgaben erfolgten gemeinschaftlich.

und nur Tine Gemeinderechnung wurde geführt, von diesem

Gesichtspunkt aus betrachtet, darf die Geschichte von Jell bis 180?

soweit sie die Verfassung und Verwaltung betrifft, auch als
Geschichte der einzelnen Ortschaften der früheren vogtei angesehen

werden.
Am 19. Vuli 1810 verlieh Großherzog Rarl Friedrich dem

Marktflecken Jell die Rechte und Vorzüge einer Stadt, das System
der vogtei fiel auseinander, die Teilgemeinden erhielten ein Jahr
daraus selbständige Verwaltung.

F. I. Oietschy äußerte sich in einer Jettelnotiz aus dem

Jahre 1811 folgendermaßen über die Gemeinde Pfaffenberg:
„Nach Jetziger Gin Richtung ist nun auf dem pfafenberg

Gin Vogt Und gericht als orts vohrstand. GH desen ist Gs

Gin geschworner gewesen, da hats der vitell gefüerth Vogt
und Rath, im gantzen. Der Vogt wahr in Jell."
Franz Joseph Oietschy's Jugendbildung mußte

augenscheinlich schwer darunter leiden, daß die Tätigkeit des im Jahre
1778 erwählten Lehrers Karl Braun, der im Jahre 1780 durch den

bis 1818 amtenden Musterlehrer Lorenz Rümmele ersetzt wurde —
sich auf so zahlreiche Teilgemeinden zersplitterte.

In diesen herrschten teilweise bedenkliche Schulzustände. Nach
B. M oser's Abhandlung: „Der Lehrerstand des 18.

Jahrhunderts im vorderösterreichischen Breisgau" war der Atzenbacher

Schulmeister ums Jahr 1770 ein ehrsamer „Strumpfwirker", der

Brandenberger ein „Bergmann vorzeiten", der Geschwender
arbeitete „Sommers auf dem Felde", der «Schönauer hatte ein
kleines Bauerngüthle".

Gs ist gar nicht ausgeschlossen, daß der Rnabe Franz Joseph
vietschy seine Schulkenntnisse sich beim „ehrsamen Strumpfwirker"
der Uachbargemeinde Atzenbach holte. Franz Joseph vietschy kam
offensichtlich, um einen richtigen Schulunterricht zu empfangen,
einige Jahre — zu früh aus die Melt. Soviel lernte er gerade noch

einsehen, daß eine tüchtige Schulbildung dem heranwachsenden
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Menschen zu größtem Legen gereichte, — und so dürfte seine spätere

Lchulfreundlichkeit durch die vorbildliche Energie mitbedingt
worden sein, mit welcher die Kaiserin Maria Theresia die

Anregungen des schulsreundlichen Zeller Pfarrherrn Frey, eines

gebürtigen Zurzachers, verwirklichte. WäreF. I. vietschy in Zell
selbst aufgewachsen, so hätte dieser Geistliche oder der Lchullehrer
vielleicht die Fähigkeiten des Knaben erkannt und sie, nach Goethes

Ausdruck, in Fertigkeiten verwandelt. —

versagte mithin die Heimatgemeinde dem jungen vietschy das

köstlichste, das sie ihm wenige Fahre später hätte gewähren können,

so gab sie ihm dafür andere Vorzüge mit, die ihn auf dem

künftigen Lebensweg außerordentlich förderten. Außer einem
frischen, durch das ganze Leben hindurch bewahrten waldursprünglichen

Sinn und Urteil teilte die Heimat dem jungen vietschy

volkswirtschaftliche Anregungen mit, die ihn
befähigten, als bahnbrechender Neuerer das Wirtschaftsleben Rhein-
feldens, seiner zweiten Heimat, von Grund aus umzugestalten.

Pfaffenberg war nämlich nicht, wie seine primitiven Lchul-
verhältnisse vermuten lassen könnten, ein ganz rückständiges
Hinterwälderdorf, sondern gehörte, wenn auch als bescheidenes
Glied, doch einem damals sehr wichtigen Industriegebiet an.

Wohl bestanden in der vogtei Zell eine Unzahl mittelalterlich
organisierter Zünfte, nämlich eine Weberzunft, eine Lchneider-
zunft, eine Bäckerzunft, eine Lchuhmacherzunft und eine die Ltein-
hauer, Hafner und lllaurer vereinigende Lammelzunft. Zwei
Jahrmärkte und regelmäßige Wochenmärkte belebten indessen von
altersher den Handel.

vor allem aber blühte zu Oietschy's Jugendzeit in Zell und
Umgebung eine für die damalige Zeit großartige
Textilindustrie, die der ursprünglich aus Lavoyen stammende Vogt
Weinrad Wontfort gegründet hatte. Er ließ in der vogtei
Zell nach Basel spinnen, mar also Mittelsmann oder Ferger für
Basler Häuser, die ihre Baumwolle durch Leute der vogtei Zell
spinnen ließen; Leute zu Laufenburg und Khina webten für den

Zeller Vogt und Fabrikanten Weinrad Wontfort. Er bemühte sich,

von den vorderösterreichischen Landständen ein Privileg für den

vorderen Vreisgau zu erhalten, wie der Waldshuter Gberzoller
Josua Andreas ktlian bereits früher ein solches für den Hinteren
Breisgau erlangt hatte. Doch „die v. ö. Regierung, die ihre frü-
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heren Zugeständnisse an Kilian bereits bereute, erklärte, sie wünsche

nicht, daß, wie in Kilians Fergereien die Untertanen in einen

Zwang der Verbindlichkeit gebracht würden, von keiner Verpflichtung,

von keinem Tarif wolle sie etwas wissen, sondern ein jeder
möge dem arbeiten, der den besten Lohn gebe. Montfort bemerkte,
man dürfe nicht jedes Privileg auf bestimmte Zeit für ein Monopol
halten: denn immer handle es sich zuerst um die Erziehung eines

Arbeiterstammes, die nur mit Schaden geschehen könne und dessen

Vorteile man dann wenigstens eine Zeitlang nicht mit andern teilen

dürfe. Darum solle man nur die Erneuerung eines Privilegs
für schädlich halten und nach seinem Ablausen die vollständige
Freiheit der Fabrikation und Arbeit einführen, während jetzt schon

die Freiheit der Arbeitswahl zwischen den privilegierten Gewerben

bestehe". Die Regierung schien seinem Wunsche stattzugeben. Ein
Zmmediaterlatz Maria Theresias aber besagte!

„Man hat uns vorgetragen, wie dem Montfort ein Privilegium
privativum gewährt werden könne. Wir mögen aber nicht
verbergen, daß gleichwie einerseits die Anlegung nützlicher
Manufakturwaren zu unserem allerhöchsten Wohlgefallen gereichet,
und wir auch derlei Babnauen-Verleger nicht nur kräftigst zu
schützen, sondern anbei mit allen möglichen hilf und Vorschub

zu unterstützen gedenken, also wir andererseits keines dings
gesonnen sein, solche privilégia zu erteilen, wodurch anderen

zugleich nützlichen Unternehmungen die Hände gebunden werden.

Diese unsere allerhöchste Gesinnung habt ihr den Supplican-
ten zu erkennen zu geben und des weiteren zu verfügen, damit
nach dem ständischen Antrag die allerartige Spinnerei ohne

mindesten Zwang jedermann frei und der preis offen gelassen
werde. Wie wir dann von euch demnächstens den weiteren
und ausführlichen Bericht gewärtigen, wieweit es mit der

Spinnerei im Breisgau gekommen, und durch was anfrischende
Mittel dieselbe nach und nach mehrere? zu erheben stünde,
nicht zweifelnd, daß ihr in Zukunft die Abfassung derlei gut-
achtlicher Berichte mehrers zu beschleunigen unvergessen sein
werdet."

Wer erkennt nicht in dieser Verfügung den weisen, landes-
mütterlichen, fürsichtigen und fürtrefflichen Sinn und Willen der

Kaiserin Maria Theresia, die als eine der bedeutendsten Monarchinnen

aller Zeiten namentlich auch in allen vorderösterreichischen
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Landen unvergeßlich geblieben ist. Ueberhaupt ist nicht auszudenken,

in Welchem Maße die an Ideen überreiche Zeit der Maria
Theresia und Josephs II. den durch Schulaufgaben wenig belasteten,
aber für alle Lebens- und Zeiterscheinungen offenen Geist des

jungen Franz Joseph Oietfchy befruchtet und angeregt haben mag.
Der Wunsch des Meinrad Montfort blieb also unerfüllt, gleich-

wohl blühte sein Unternehmen Weiter und eiferte sogar in Zell
selbst Konkurrenten, die sich aber nicht halten konnten, zu
ähnlichen Unternehmungen an.

Im Jahre 1790 beschäftigte Meinrad Montfort, der westindische
und südamerikanische Baumwolle verspinnen ließ, beinahe alle
Haushaltungen im Amte Zell und in der Herrschaft Wehr. Oie Zahl
seiner Arbeiter grenzte an zweitausend! im Jahre 1795 zahlte
Montfort im ganzen Löhne im Betrage von 59 500 Fl. aus. Zells
Bevölkerung wuchs durch diese Industrie auf das dreifache, nämlich
auf 2900 Seelen an (mit Einschluß der Filialgemeinden).

Oas Weitere ist bei G o t h e i n, Tren kle und h u m pert
nachzulesen! wir geben hier nur noch Go the ins geistvolle Be-
merkung wieder: „So war das gesamte wirtschaftliche Leben dieser
Landschaft durch die Beschäftigung in der Textilindustrie
umgeformt und erhielt durch sie seine charakteristische Färbung. Oas
allerliebste Wintergedicht I. p. Hebels knüpfte nur unmittel-
bar an Allbekanntes an, wenn es das Schneewetter mit der Aus-
teilung der Baumwolle in der Fabrik, wo jeder Mann auf Kopf
und Schultern seinen pack eilig nach Hause trägt, vergleicht." —

Gemeint ist das Gedicht: „Isch ächt do obe Bauele
feil?", in dem. nach Eotheins Deutung, das „do obe" nicht
den Himmel, sondern die einige Kilometer oberhalb von Hausen,
Hebels Heimatort, gelegene Vogtei Zell bezeichnet.

Aus diesen Darlegungen über das Zeller Wirtschaftsleben geht
die Tatsache klar hervor, daß F. I. Oietfchy seinem Heimatgau
eine tiefe Einsicht in die auf Handels- und Eewerbefreiheit
hinzielende moderne Industriegesinnung verdankte. Meine Vermutung
(in der Zeitschrift „vom Jura zum Schwarzwald" 1927) ist nur
in der Hinsicht zu berichtigen, daß nicht die Schwarzwälder Uhren-,
sondern die Wiesentäler Textilindustrie vietschy's wirtschaftliche
Sinnesweise befruchtet und angeregt haben muß. Außer dem vor-
bild, das ihm Montfort als freier, der Konkurrenz siegreich die
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Stirn bietender Unternehmer darbot, stand auch das Beispiel von
Montforts doppelter Unternehmerstellung richtunggebend vor
vietschy's heranreisender Seele. Meinrad Montfort betrieb nämlich
seit dem Jahre 1776, nach der vom Freiherrn von Schönau-Sell
erhaltenen Erlaubnis, auch eine auf dem Seller Mühleteich errichtete

Hammerschmiede.
So trug der junge F. I. Oietschy, als er im Jahre 1792 mit

seiner Mutter und seinem Bruder Michael den Heimatbezirk Sell
verließ, zwar keinen gelehrten Schulsack mit sich fort, aber dafür
einen an großen Mrtschaftseindrücken im Sinne der Handels- und

Gewerbefreiheit herangebildeten, praktischen Geist, den vielleicht
die umstürzenden Freiheitsideen der französischen Revolution weiter
geschult hatten. Oie Gründe seines Wegzuges aus dem Heimatort
sind nicht mehr deutlich zu erkennen.

Ruch über die Erwägungen, die ihn bestimmten, sich in Rhein-
felden, einer damals ebenfalls noch vorderösterreichischen Stadt,
anzusiedeln, — lassen sich nur Vermutungen äußern. Herr Robert
Hunziker gelangte auf Grund seiner familiengeschichtlichen Räch-

forschungen im Rheinfelder Sivilstandsregister zur Feststellung,
daß infolge der alten Beziehungen zwischen Rheinfelden und
der Herrschaft 5 chön au, zu der Sell gehörte, ein lebhafter Bus-
wanderungstrieb von Sell nach Rheinfelden herrschte. Unter den

Seller Vögten figurieren tatsächlich außer dem erwähnten Meinrad
Montfort, einem Tobias vietschin (1780 — 82, 1790 — 92),
einem Joseph vietschin (1784 — 86), einem Franzviet-
schin (1792 — 94) auch solche mit den uns später in Rheinfelden
wiederholt begegnenden Namen Böhler, Berger, Schla-
geter, Rümmelin, wetze l, Ruf.

Mit diesem Erklärungsversuche läßt sich die Vermutung wohl
verbinden, zu der ich lange vorher von mir aus durch Ueber-
legungen allgemein wirtschaftspolitischer Natur gelangt war; mir
drängte sich nämlich die Ueberzeugung auf, dem jungen Franz
Joseph Oietschy habe früh das von ihm ja später wirklich auch

erreichte Lebensziel vorgeschwebt, sich eine ähnliche wirtschaftliche
Stellung zu erringen, wie sie der Vogt Meinrad Montfort in Sell
besaß. Su diesem Zwecke bot die schon stark industrialisierte vogtei
Sell dem strebsamen Jüngling weniger günstige Vorbedingungen,
als eine noch gänzlich im Zunftwesen wurzelnde, und noch nicht
industrialisierte Ortschaft. Daß Rheinfelden in dieser Hinsicht
sehr günstige Nussichten bot, will das nächste Rapitel beweisen.
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sranz "sosepli Dietsclilj's zwà Heimat

Kheinfelden, die vorderste der vier ehemaligen vorderösterreichischen

Waldstädte, bot am Ende des 18. Jahrhunderts das

Bild einer recht mittelalterlichen Zunftstadt dar, durch die sich

immerhin ein befruchtender und anregender Verkehr auf dem

Rhein und zu beiden Leiten des Stromes zog. Getreide- und

weinfuhren aus dem Elsaß in die Schweiz hinauf, Basler Handelswaren

wurden durch das Fricktal nach Zürich, Zurzach und Schaffhausen

geleitet. Bus dem Fricktal wurde holz, meistens auf dem

Wasserweg, in Flößen talabwärts geführt. Buch viele Erzfuhren
aus dem Fricktal nach Basel sind nachgewiesen.

Ein beträchtlicher Personenverkehr, in den sich wiederholt
Fürstenbesuche mischten, belebte die Stadt, die auch infolge dort
vorhandener Mineralquellen einiges Ansehen als Kurort genoß.

Kheinfelden? Hauptbedeutung beruhte aber gewiß auf feiner
militärisch vorteilhaften Lage, die es zu einem festen vorderösterreichischen

Bollwerk erhob. Mit dem Uebergang des Fricktals an
die Eidgenossenschaft ging Kheinfelden dieser militärischen
Vorzugsstellung verlustig.

vie Gründe, die Franz Joseph vietschy bewogen, sich im Jahre
1792 ausgerechnet in Kheinfelden dauernd nieder zu lassen, lassen

sich höchstens erraten, aber nicht mehr feststellen. Nichts ließ in
jenem Jahr noch ahnen, daß Kheinfelden noch vor Kblauf eines

Jahrzehnts an die Schweiz übergehen und seine militärische
Bedeutung verlieren würde. Doch mag Kheinfeldens Lage am Khein,
nahe bei der Handelsstadt Basel, an einem vielbegangenen weg
von Basel nach Zürich, Zurzach und Schaffhausen, ferner an den

nach Lörrach und Schopfheim hinüberführenden Straßen mitbestimmend

auf vietschy's Entschluß gewirkt haben. Für einen
ausgedehnteren Handelsbetrieb, wie er ihm wahrscheinlich vorschwebte,

lag Kheinfelden als Busgangspunkt nach dem Frick- und Wiesental,

sowie nach dem Basler Gebiet augenscheinlich günstiger, als
das immerhin ziemlich eingeengte, obere Wiesental.

weiterhin mag I. vietschy gerade deswegen statt jedes
anderen Punktes Kheinfelden bevorzugt und ausgewählt haben,
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weil diese Ortschaft noch nicht beträchtlich industrialisiert war.
3m Gegensatz zu seinem überindustrialisierten Heimatorte Gell
versprach Rheinfelden einem mit industriellen und kommerziellen

Plänen dort eintreffenden Neubürger eine ungehemmte
Wirksamkeit und freie Entfaltung aller Kräfte. Wohl redete man
schon seit Jahrzehnten da und dort von der Abschaffung oder

Entbehrlichkeit aller den privaten Unternehmungstrieb lähmenden

Zünfte. vietschy's Geburtsjahr, 1770, ist zufälliger weise
gerade das Jahr, mit dem in Deutschland eine ziemlich ausgedehnte

literarische Tätigkeit gegen das Zunftwesen begann! die Schriften
von Reimarus, Bergius und Taube, die eine gründliche Reform
oder sogar die Abschaffung der Zünfte verlangten, erschienen alle
bald nach vietschy's Geburtsjahr, sodaß es aussieht, wie wenn
er die Opposition gegen den alten Zunftgeist zu verkörpern be-

rufen worden wäre auf diesem irdischen Schauplatz. Er zählte
sechs Jahre, als der französische Minister Turgot, freilich nur für
kurze Zeit, die „Freiheit der Arbeit" verkündigte. Unzünftige
Vorstellungen mag ihm auch in früher Jugend der persönliche
Anblick des Geller Industrielebens eingeflößt haben.

Gehörte Rheinfelden zu den Städten, die erst ziemlich spät,

nämlich erst im Jahr 1564 einen Gunftbrief erhielten, so ist es

auch wieder denjenigen beizuzählen, in denen das Zunftwesen sich

ziemlich lange erhielt. Gerade das 18. Jahrhundert zeitigte in
Rheinfelden, wo seit Jahrhunderten die drei Zünfte zuem Eilgen-
berg, Kaufleuthen und Bock blühten — sie erhielten 1685 eine neue

Zunftordnung, — verschiedene neue Dokumente dieser Art, so am
5. August 1700 eine Schneider- und Kürschnerordnung, vie von
1711 — 1740 gültigen Eide eines Baumeisters, Forstmeisters, Sin-
ners, Zollers, Bannwarten und der Marktleute zeigen das

reglementsfrohe vorderösterreichische Regiment mitten in seiner alles
Einzelne magistral ordnenden Vorschrifts-Tätigkeit. Im Jahre
1755 folgt der 1749 revidierten Schneiderordnung eine Schmiede-
und Wagnerordnung, 1762 wird das Drechslerhandwerk geordnet:
1768 folgen die Yandwerks-Artikul eines ehrsamen Lecken- und
Müller-Handwerks den im Jahre 1759 erlassenen Zunftartikuln
deren schmiden- und krummholzen meisteren; ebenso im Jahre
1768 die Artikul eines ehrsamen Kiefer- und kllbler-handwerks,
eines ehrsamen schlosser, bichsenmacher und schwarznagelschmid-
Handwerks. Das Jahr 1768 bringt ferner die Artikul eines e.

hafner-handwerks, diejenigen eines e. glaser- und schreiner Hand-
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Werks, eines e. maurer, steinhauer und zimmer Handwerks endlich

die Handwerksartikul eines e. mezger Handwerks und eines
e. weber handwerks. Im Jahre 1769 wird ein e. schuhemacherhand-
werk durch Zunftartikel geregelt. Im Jahre 1770 erblickt zu

Pafsenberg Franz Joseph Oistschy das Licht der Welt — der wann,
der später in Rheinselden die Bresche in dieses Zunstgesüge bricht.
Noch im Jahre 1775 erhält das e. sailer Handwerk seine Zunst-
artikul.

In seinem vollen Glänze sonnte und badete das Rheinfelder
Zunftwesen sich jedes Jahr am Pfingstmontag. Oies war der große
städtische Schwörtag, an dem alles, was Rang und Namen
hatte, ins Rathaus berufen wurde, um dort seinen Eid zu schwören,
zuerst der Schultheiß, hieraus der Rat.

„Sodann wird von dem stadtschreiber das burgerregister noch

einmahl abgelesen und dasjenige, was vorhero — nämlich bei
der ersten Verlesung des .vorjährigen' Bürgerregisters — wegen
Zuwachs und abgang der burgerschast in diesem jähr noch

nicht ergänzet ist, in richtigkeit gebracht."
was ist das anderes, als eine Art alljährlicher Volkszählung
oder doch Bereinigung der Bürgerregister? —

„Nachdeme auch dieses geschehen ist, wird eine ehrsame
burgerschast befraget, ob sie löbl. Wagistrat etwas vorzutragen
und zu erinneren habe, wornach selbige angehöret und nach
gestalt der sache verabschieden wird."

Vies wäre mithin eine ganz demokratisch anmutende Geschäfts-
prüfungsdebatte unter v. ö. Regiment.

„Hierauf wird eine ehrsamme burgerschast aä praestanäum
.'momentum (zur Eidesleistung) ermahnet und der Stadtschreiber
liefet folgenden eyd vor", den die Bürger und Bürgerssöhne, die
25 Jahre alt sind, wie auch die Hindersäßen zu leisten haben.
Nachher wurde dasjenige, „was etwann pro tempors zu

publicieren vorkommet, z. B. allerhöchst landesfürstliche patenta und
Befehle, leZitimationes oder andere dem gemeinen Wesen nuzliche
Verordnungen ete. ete. kund gemachet" und schließlich nicht weniger
als 26 Punkte langsam und deutlich abgelesen „und zu besserer
impression und Befolgung anbey explicieret und deren genaue
observation ernstlichst und bey antrohender Strafe ermahnet".

Oie Wiedergabe dieser 26 Punkte, die im Rheinfelder Stadtrecht

von vr. T. welti nachzulesen sind, uns ersparend, zitieren
wir nur zwei wirtschaftlich bemerkenswerte Punkte, von denen
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der erste landwirtschaftlichen, der zweite gewerblichen Charakter
trägt'

„Siebenzehendens, solle man den Hirtenlohn wöchentlich

fleißig bezahlen und d-ie einzüger nicht aufhalten.
Zum dreyundzwanzigsten, werden alle und jede Handwerksmeister

erinneret, in dem lohn, preiß und werth einer jeden sache

und arbeith die billichkeit zu gebrauchen und die kundsame und

käusfere nicht zu übertreiben, absonderlich haben dis Müller
denen Kunden das ihrige getreülich einzuliefern, die becken das

brot in rechtmäßigem gewicht wohl auszubacken, die mezgere
das gewicht wolzügig zu ertheilen, und die würth den wein in
gebührender mas auszuschenken."
Diese alljährliche Pomp- und Prachtentfaltung charakterisiert

den altertümlichen und altersstolzen Rheinfelder Zunftgeist zur
Genüge. Die Freude an der feierlichen Eidesleistung wurde in
dieser Zunft- und Garnisonsstadt nur Wenigen vergällt durch die

bange Besorgnis, dieses àmen rêsime könnte einmal ein Ende

mit Schrecken nehmen, verkörperte auch die nahe, aus
Zunftschranken zur Handelsfreiheit emporgestiegene Stadt Basel deut-

lich den Vorzug unzünftiger Handels- und Gewerbebetätigung, —
so fühlten die Bewohner der v. ö. Stadt und Herrschaft Rhein-
selben gewiß doch nur eine hochmütige Uebsrlegenheit gegenüber
den kleinen eidgenössischen Nachbarländern und Ständen, in denen

sie die Söhne Cells von Landvögten so geknechtet sahen, daß sie

sich ihnen gegenüber eher als freie Wanner empfinden mochten.
Wie viel mehr Glanz als diese spar- und arbeitsamen Basier
Patrizier, Raufleute und Bandfabrikanten entfaltete doch die

teure, aber ferne, von märchenhaftem Schimmer umkleidete
Landeshauptstadt Wien! und wie klein erschien ein Basier Rmts-
bürgermeister, ein schweizerischer Schultheiß oder Landammann
gegenüber der apostolischen Majestät in Wien. Freilich hatte
Doses II., als er von Basel her in Rheinfelden durchreiste, nicht
unterlassen, sich lebhaft um die Seidenbandweberei zu bekümmern
und sogar beabsichtigt, in dem Glsberger Blaster eine Fabrik zu
errichten. Dieser und jene Romantiker mag den Untergang dieser

vorderösterreichischen Zunftherrlichkeit bedauern! aber an ihren
Früchten gemessen, versagt sie doch. Der Lasler Historiker Markus
Lutz, „Pfarrer zu Leuselfingen" spricht sich in seiner 1801 er-
schienenen Schrift' „Das vorderöstreichische Fricktal in historisch-
topografischer Hinsicht" folgendermaßen über Rheinfelden aus:

— 28 —



»heutiger Zustand der Stadt".
Rheinfelden ist jetzt gegenwärtig noch die bessere unter den

vier Waldstädten, sowohl im vermögen der Bürgerschaft, als
des inneren Aussehens. Aber auch diesem tvrt fehlt das Niedliche

und Reinliche, das so mancher Landstadt, besonders in der

protestantischen Schweiz eigen ist. An dem Ufer des Königs der

Flüsse in der Schweiz, und an einer Hauptstraße, die häufig
von Reisenden betreten wird, und welche eine Menge Güterfuhren

befahren, sollte der Wohlstand größer, und Artigkeit
und Planmäßigkeit der Häuser und Gassen kein bloßer Wunsch
sein, vie Stadt ist schlecht gepflastert, enge und höckerig
zusammengebaut und nur eine Gasse, welche lang und breit ist,
und Aufmerksamkeit verdient. Verschiedene Spuhren zeigen,
daß diese Stadt ehemals mehr war, als sie itzt ist. Cs steht hie
und da noch ein Haus, das einen wohlhabenden Besitzer
ankündigt, und diese wenigen mit Anstand aufgeführten
Wohnungen gehören zum Theil adelichen Familien, welche entweder
beständig hier wohnen, oder nur von Zeit zu Zeit von ihren
Landsitzen hieher kommen; doch nimmt auch dieses ab, und diese
Häuser werden entweder verkauft, oder nicht mehr besucht, von
Fabricken und Industrie weiß man nichts, und es ist hier kein
anderer Handel als Krämerey mit Basel." —

„vormals sollen die gemeinen Stadteinkünfte beträchtlich
gewesen seyn, aber mit den Zähren abgenommen haben; doch
konnte noch immer der Stadt gemeines Wesen daraus
unterhalten werden."

à dieser scharfen Kritik macht pfr. Lutz selbst die Einschränkung:
„wie vieles ausgestandene Belagerungen, Einnahme und

Wiedereinnahme eine Stadt an ihrem gemeinen Gute
zurückbringen könne, weiß jeder Platz, der diese traurige Erfahrung
machen mutzte."
Trotz dieses Vorbehalts erscheint das wirtschaftliche Gesamtbild,

das Rheinfelden am Ende des 18. Jahrhunderts darbot, als
unerfreulich und unerquicklich. Schon vor den fränkischen Revolutionswirren

fing das Elend an: vie Zunft- und Garnisonsstadt träumte
ihr mittelalterliches Idyll weiter, statt nach dem vorbilde des
nahen Basels sich zu regen und mit der Zeit Schritt zu halten; so

fehlte alle Industrie und Handelstätigkeit.
Romantische Verklärung führt leicht dazu, die gute alte Zeit

schöner darzustellen als sie war. wir wollen das von Markus Lutz
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entworfene Gemälde ergänzen durch zwei weitere von den 26 Punkten,

die alljährlich am Schwörtag der ganzen Bürgerschaft
vorgelesen wurden. Sie lauten:

„Neunzehentes, ist sonderbar zu sommerszeit zu verhüthen.
daß die 8. v.") nachtgeschier nicht auf die gasse geschüttet und

zum zwainzigsten, vor denen haüseren, und sonderbar in denen

haubtgassen und pläzen, keine 8. v. mistwürsen und häufen
angelegt, sonderen an die hierzu bestimmte ort zusammen

getragen werden."
So stellt sich Kheinfelden in der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts dar- das romantische Wohlstandsgemälde, das F. Viet-
schy's erster Biograph, Jakob Gloor, in schönen Worten entwirft,
ist ein Phantasieprodukt.

Wie später Pfarrer Lutz, mag F. 3. vietschy sich im Jahr 1790,

als er nach Kheinfelden kam, gesagt haben, an einem geographisch
so begünstigten Grte sollte keine verlotterte, sondern eine wohl-
habende, blühende Stadt stehen. Er erkannte seine Lebensaufgabe
in der Hebung und Umgestaltung dieses Gemeinwesens, das sich

selbst nicht helfen konnte. Stieda bemerkt: „Wer aus den alther-
gebrachten Geleisen zu treten Neigung zeigt, wer den herkömmlichen

Bildungsgang nicht erfüllt, wer größere Schaffenslust in sich

verspürt, regern Unternehmungsgeist zur Schau trügt und mehr
Hilfskräste beschäftigen will als sein Nachbar, der führt keine

ruhige Existenz. Wan bedrückt ihn; man stellt ihm Hindernisse in
den Weg bei der Ausübung seines Gewerbes: man sucht ihn aus
der Gemeinschaft zu entfernen oder von derselben fernzuhalten." —
vas ist der alte Zunftgeist, — und Franz Joseph vietschy's ganzes
Leben und Wirken darf als ein fortwährender Kamps mit dem

engbegrenzten und beschränkten Zunftgeist bezeichnet werden; pro-
sessor Stiedas Worte gelten in allen Teilen für ihn. Gloor's
Behauptung, vietschy habe vor seiner Uebersiedlung nach Khein-
selben im Wiesental den Beruf eines Schweinehändlers ausgeübt,
kann nicht stimmen, denn vietschy gibt im erwähnten Stiftung?-
brief den Frühling 1792 als Zeit seines Wegzuges aus Pfaffen-
berg an und das Katsprotokoll von Kheinfelden erwähnt seine

Einbürgerung schon im Januar 1792.

àf alle Fälle war der in Kheinfelden eintreffende Wiesentüler
zugleich auch der richtige, der „kommende" Wann für Kheinfelden.

*) Salva veà — mit Vergunst.
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«Ich wüßte nicht, wessen Geist ausgebreiteter sein müßte, als
der eines rechten Handelsmannes."

Dieses Goethewort paßt vortrefflich auf Franz Joseph Dietschy's
Art und Wesen.

Nicht die Tiefe, sondern die Weite, die Ausbreitung des Geistes
kennzeichnet den echten Kaufmann, der, an keine bestimmte, von
ihm hergestellte Ware gebunden, jederzeit die billigste Bezugsquelle,
das vorteilhafteste Absatzgebiet wahrnehmen, oft bloß erraten muß,
um den ersehnten Gewinn auch zu erzielen. Wit Hunderten, Tau-
senden von Personen sich rasch befreundend, jedes Geschäft flink
erfassend und erledigend, vernimmt er fortwährend auf seinen
Fahrten und Wanderungen das Neueste, eignet sich Waren-, Grts-,
Wenschen- und Weltkenntnis ohne besondere Wühe, in bloßer
Ausübung seines Berufs, in Wahrnehmung seiner Interessen wie
spielend an. Keine Seitströmung findet ihn ganz abgeneigt und
verschlossen, denn er muß ja nötigenfalls seine heutige Geschäftsübung

schon morgen mit einer ganz andersgearteten, die mehr
Gewinn verspricht, vertauschen können. Was in der weiten Welt
draußen vor sich geht, bewegt ihn so sehr wie das Nächstliegende.
Iunftschranken, die Andere hemmen und eindämmen, beengen,
einzwängen und beschränken, sieht er nicht vor sich. Wie Donnerrollen

mag den Rheinseldsr Sunftmännern die Kunde, daß Frankreich

zur Handels- und Gewerbefreiheit übergegangen sei, ins Ghr
gedröhnt haben. Für Franz Joseph Oietschp, dessen durch theoretische
Gelehrsamkeit unbelasteten, in stetiger Anpassung an praktische
Bedürfnisse früh zu erstaunlicher Beweglichkeit gelangten Geist
vorwiegend der Gedanke an allfällig der neuen Lage zu entlockenden

Gewinn beschäftigte, — für Franz Joseph Oietschy muß dieses
wirtschaftliche Lefreiungsevangelium aus Paris wie liebliche Wusik
geklungen haben. Er wartete seine „Stunde" ab.

Als Dietschy von Norden her nach Rheinfelden kam, zeigte ihm
die Stadt etwa das auf der nächsten Seite eingefügte Bild. Was
taten und litten aber die Wen schen, die innerhalb dieser Wauern
wohnten. Darüber mögen uns die Beschlüsse des Rheinfelder
Magistrats einige Auskunft geben.

I. Dietschy's und Rheinfeldens Schicksalsjahr 179?
ist von Seb. Lurkart und Paul Stalder in klarer Darstellung
geschildert worden, die durch folgende Mitteilungen aus dem Rheinfelder

Ratsprotokoll anschaulich ergänzt wird.
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Dankschreibeil an Franz Joseph Dietschy

A» Hercn Franz Joseph tictschc in Nhcinsclden

Liebwertester srcünd und göner

Tas schon lang erivünschte Werk so ihr der ge Meind Psasenberg

zne einem ewigen angedenken Ber Ehret steth wirklich im Schönsten

Pracht zne Jetermans srend und Ver gnügen da ivelchcs auch Von

dun Hoch würdigen Heren Pfarrer und sector zne Zell ist ein ge

wchhet worden welcher auch eine sehr graste freüd daran be zeuget

zne Mahlen er dem steinhanwer Engist die Verst so an demselben

flehen twiei't sie bestehen in svlgenten worden

ltes Ge denk v Christ beim Kreuzes blit
Das da Her slost dein sollen glük
Darnmb bethe Jesum den ge Kreuzigten an

Der dir das Heil er theilen Kau

Nes Dank sey dir o edler Man
Franz Joseph Tietsche ist sein Nam

Der fünfzig gulten stiftet
Und zne gutes Ehr das Kreüz er Richtet

Das übrige so Noch daran in Latein mit euerem Name» und

Jahr zahl ge Scheiben steth Hab ich nit ge schribcn in: übrigen thue

ich nnderzeichnetcr im Namen der ge Meind den schuldigen Dank
ab staien das ihr und Eüer Wohl löbliches samile alcn gnetcn Werken

so da bey ge schehen sole theil Hastig werdein im übrigen Habe ich

eüch svlcn den Spetisitierlichen Knuten über schiken alein ich Hab

Noch nit ales bey snmcin ich werde bey nächster zne samem Kunst mit
eüch reden in besten seid Von uns Eüer wohllobliches samile ge grüestet

in aler Hochachtung und ge Hären

Psasenberg am Mten Juni l8ü7

Joseph Reütter geschwvrner
iin Nanien der ge Meind

Der bilt Hnnwer ist bczalt mit 7 Ntthaler



ver Ratsbeschluß, durch den 3. vietschy Rheinfelder
Bürger wurde, lautet folgendermaßen:

àtum, den Sten lunuarij 1792

in Rresentia omnium.^)

Franz 3os. vietschin ledigen Standes von Pfaffenberg vog-
tey Sell machet mit Anlag ^ttestati vom 2. dis. das schriftl.
Ansinnen, womit derselbe aus invermerkten Gründen und hier-
nächst bezeügt einbringenden vermögenschaft p 12 000 Fl. und
seiner rechtschaffener Aufführung wegen und hiebei bezeügter
Entlassung ihne als Bürger auf- und anzunehmen.

Re8czlutumi

Wird dem Bürgergesuch gegen barer Erlag r>r. 12S fl. rein,
dann für 2. Feüereymer S fl. Z0 Xer, und Sezung Z-er Eich-
bäumen 1 fl. ZV Xer mit der Beschränkung oder expressen
Vedingniß entsprochen, daß andere ausortige Schweintreiber
von ihme lmpetranten als Bürger in ihrem Handel allhier nicht
Beeinträchtiget, sofort (somit) der städt. psundzoll hiedurch nicht
benachtheiliget werde. Franz Joseph vietschin.

-5

ver Rat bestand zu jener Seit (laut Protokoll von 1791) aus
Bürgermeister Reutter. Syndicus Ranz. Rath Sllermatt. Rath
hug und Rath Bröchin. —

vie dem F. 3. vietschy auferlegte Bedingung, er dürfe
„ausortige" Schweintreiber nicht beeinträchtigen, — klingt beinahe
freihändlerisch — doch wurde sie nicht im Interesse des konsumierenden

Publikums, sondern in demjenigen der Stadtkasse, des
städtischen Pfundzolls gestellt.

3. vietschy's Bruder Michael überreichte dem Rat sein
Einbürgerungsgesuch, samt dem Entlaßschein und dem Ausweis über
8802 ?l. Rreuzer erst im Jahre 1798 und erhielt das Bürgerrecht

am 24. Mai 1798 gegen baren Erlag von 20 Louis d'or oder
220 Fl. Rheinisch, — Setzung der z Eichbäume (oder 1 Fl. zo Xer)
und Stiftung von 2 Feuereimern (oder S Fl. ZV Xer).

*) in Gegenwart aller Ratsmitglieder.
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Oietsclilj's erster fjaus-Kauf

Km 1?. April 1798 unterbreiteteFranz Joseph vietschy dem

Rat einen Rausskontrakt, „um die Martin bayerische Behausung

pr. 28 000 ?l.", um dessen Bestätigung er bat.

Der Rat beschloß jedoch, befragtes Haus auf Samstag, den

21. April nachmittags aus dem Rathaus öffentlich zu versteigern.
Ueber den verlaus dieser Gant verlautet nichts; vermutlich

hat F. I. vietschy es erworben und wahrscheinlich stand es beim
oberen Tor. Das Ratsprotokoll vom 28. Juni 1798 berichtet:

„Joseph vietschi machet das Ansuchen, womit ihme in
seiner Behausung beim obern Thor No. 227

verwilliget werden möchte, einen Rreuzstock in die Ringmauer
mit der Verbindlichkeit ausbrechen zu lassen, wie er solche

Geffnung mit einem eisernen Grems wohl versorgen werde."

Der Rat faßte das Resoluturn:

„wird dem Gesuche mit deine entsprochen, daß vietschin
solche Gefnung mit einem eisernen Gremß wohl zu versorgen
habe, und in unvorgesehenem Fall gehalten seyn wurde, solche

Gefnung wieder vermauern zu lassen." —

Am 18. Sept. 1800 reichte Michael vietschy ein Gesuch ein; das

Ratsprotokoll berichtet:

„Michel vietschi Burger und Rronenwiirth allhier bittet seine

Taffernen gerechtigkeit zur Rronen jn seines Bruders hauß
beym oberen Thor auf eine Zeit, und allenfahls bis er seine

aigenthiimliche behausung jn baulich und gewerbbahren stand

hergestellt haben wird, transportieren zu dörsen."

Der Rat beschloß:

„wird dem hieruntigen gesuech aus einige Zeit revoeabilliter
tarnen" (immerhin auf Widerruf) „entsprochen."
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Hus dem klie'mfelder 3cliicksalsjakr 1733

„àtum Rheinfelden den S. Jänner 1799.

Loram NaZistratu.
Hr. Bernhard Hauer Arzt eines hochlöbl. Kaiser Infanterie

Regiments exbibiert" (legt vor) „heüraths verwilligung sub
Dato 8. Xb. (Dezember) vor. Jahrs, wie dann auch ver»
kündigungs Dispens des z. maligen Aufgebotts sowohl von
hochlöbl. Landes Drosiäio als gehört Lommenäantschaft wegen
seiner vorhabenden verehelichung mit ditzortiger Bürgerstochter

Johanna Wengis, mit Bitte dieser seiner Braut den

Entlatzschein und heüraths Dieenx zu ertheilen.
Resolutum:

Wird der Bittstellerin der gebethene Entlatzschein und heü-
raths verwilligung ertheilt."
So idyllisch beginnt das Drotocollum Doliticum (Ratsprotokoll)

des stürmischen Rheinfelder Schicksalsjahres 1799.

Am 8. Januar 1799 lag ein Gesuch des Fridolin Lützelschwab
von Winseln vor dem Rat des Inhalts: „weilen Joseph Lützelschwab

seinem versprechen besag (laut) DrowLolli vom 11. vez.
vor. Jahres kein Genügen geleistet und die schuldige 189 ?l.
4055 xer samt belaufenden Iahres-Zintz nicht entrichtet", bitte er
den Rat, „die Execution zu erkenne n".

Der Rat fatzte das „Rssàtum":
«Wird dem Gerichtsdiener der Auftrag gemacht,

dem Beklagten zu Haus zu gehen und mit würkl. Execution
gegen tägliche Gebühr p. Z0 Kreuzer fürzugehen."

Rehnliche Executionsbeschlüsse, wobei dem Gerichtsdiener jedes-
mal ausdrücklich ZV Kreuzer täglicher Executionsgebühr
zugesprochen werden, wiederholen sich immer wieder in den
Ratsprotokollen jener Zeit. Gewöhnlich wurde in diesem „politischen
Verfahren" dem Schuldner Frist zur Erhebung seiner Einrede
gewährt, solche für Replik und vublik auch dem Gläubiger
zuerkannt, bis schließlich der Fall beigelegt oder doch zur Execution
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geschritten wurde. So amtet der Rat in jener Seit sehr oft als eine

Art Tivilgerichtsbehörde oder Betreibungsamt.

In seiner Sitzung vom 10. Januar 1799 bewilligt der Rat
einem Schwesterkind des Registrators Mllnch einen aus dem Schul-
fonds, der Margarethenpflegschaft und der vr. hopp'schen Stiftung
zu gleichen Teilen zu entnehmenden vor schütz im Betrag von
25 ?l. zur Erlernung der Schneiderprofession.
Km gleichen Tage wurden „der Ehrsamen gemeindt lt renzach
zu ihrem eigenen Bedarf für dermahlen 10 wägen Heu und
Embt verwilliget": — Erenzach gehörte ja damals, mit Rhein-
felden, noch zum vorderösterreichischen Staatsverband. —

Johannes Baumgartner, Bürger allhier, erhielt ebenfalls am
10. Januar 1799 die erbethene heürathsverwilligung
mit seiner Braut Maria Anna Winterin von Raisten. ver Gesuch-

steller hatte eine Heüratsverwilligung zu 2. Aufgebott, ausgestellt
von einem löbl. k. k. Waldvogteyamt Waldshut vorgelegt und

seinem Heiratsgesuch die Bitte beigefügt, die Winterin als Bürgerin
aus- und anzunehmen „und zwar umso ehender, als seine künftige
Braut 1000 ?l. würklich angefallenes vermögen besize".

Selbstverständlich wurde sie „sofort als Bürgerin auf- und

angenohmen".

Noch ein ungemein altertümlich anmutender Beschlutz wurde
am erwähnten 10. Jan. 1799 gefatzt:

„Wird Augustin Müller als Ruhehirt gegen der
vorstehenden Gebühr vom Stük wöchentlich Z. Xer bestellt.

Des Schweinehirten aber der alte mit deme jedoch

bestättiget wird, wann derselbe diesen seinen Dienst nicht
beibehalten wurde, vamian Pfeifer hiezu bestimmet worden."

In seltsamem Gegensatz steht zu diesen friedlichen und wirt-
schaftlichen Ratssitzungen des angebrochenen Jahres 1799 schon die-

jenige vom 17. Januar 1799. An diesem Tage beginnt das
Ratsprotokoll folgendermatzen:

„Bey dermalen bedenklicher Lage eines neiierlichen
Kriegs Ausbruch u. zu Befahrend habenden feindl.
Ueberfall, auch würklich erfolgten Abmarsch des Rancionie-

rungs Personal sowohl als übrigen Nilitar Personale wurde
über nachstehende Iragepunkte" verhandelt:
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lmo. Was in Ansicht des ^robivs und städt. Akten disponiert
werden wolle?

2do. Wie die Wachten und Thore nach Abzug des Mlitaris
besorget werden sollen?

3tio. Wem die Thorschlüssel in verwahr zu geben seyen?
4to. (vb allenfalls nicht in Bequartierungs und Requisitions

Angelegenheiten ein oder anderes Individuum mit einem aus-
zusezenden (behalt aufzustellen seye? (Eine
Gemeindeversammlung soll darüber entscheiden.)

5to. Gb die Fallbrüke herzustellen seye? („Ja und zwar
ohne Verzug".)
Nach dieser militärischen Beratung beschloß der Nat, dem Jos.

Lchreiber, Mezger, Lohn des Anton Schreiber, die Wanderschaft

zu verwilligen, „mit deme, daß er in benachbarten
österr. Staaten in Londition eintretten, alle ^tel Jahr seinen
Aufenthalt beanzeigen und auf jedobrigkeitl. verlangen sich zu stellen
habe".

Lolche, an das alte Handwerks- und Zunftwesen erinnernde
Leschlüsse kehren in jenen Natsprotokollen oft wieder, vie
Vorschrift, nur in österreichischen Landen zu arbeiten, alle drei Monate
den Ausenthalt zu „beanzeigen" und sich auf obrigkeitliches ver-
langen zu stellen, — sieht wie piketstellung wegen drohender
Kriegsgefahr aus.

Anton Dottstein von hochfcheür, Grafschaft hauenstein, der sich

über ein vermögen von 11ZY ?l. 20 Kreuzer ausweist, bittet nebst
seiner Frau, als „hin der s äß" angenommen zu werden. Sein
erstes Gesuch wird abgewiesen, — auf wiederholtes Ansuchen wird
ihm „der Aufenthalt auf ein Jahr außer der Stadt etwa in dem

Weyerhäußle (siehe nächste Leite) auf Wohlverhalten verwilliget".
An gleicher Ratssitzung lag folgendes Niederlaffungsgesuch vor:

„Baptist Knapp, Schund, übergibt (dem Rat) entzwischen
ihme und Peter Gutmann von Lchauinsland aus der fürstl.
Lt. Blas. Herrschaft von Gberried gebürtig (abgeschlossenen)
Lestands-^ccord um die von ihme Knapp erkaufte Basler Steingrube,

mit Bitte befragten Bestands àoord zu bestätigen, und
besagten Beständer als Schuz verwandten anzunehmen."

Resolutum:
„Wird der befragte Bestands àoord mit deme bestättiget,

daß Bestandgeber (Knapp) für alle widrige Folgerung oder
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Lxoess zu haften habe, im übrigen Peter Gutmann mit seinem
Gesuch als Schuzverwandter abgewiesen wird."

An diesem Gesuch ist alles interessant: schon der Umstand, daß
ein derartiger Accord zwischen verpächter, Beständer (Pächter)
vor den Rat gebracht werden mutzte, — weil noch keine Gewerbefreiheit

bestand, — sodann Gutmanns Wunsch, als „Schutz-
verwandter" (Niedergelassener) angenommen zu werden und
die Abweisung dieses Wunsches, trotzdem Gutmann doch als Le-
ständer von Unapps Grube anerkannt worden war. Um 4. April
des Jahres wurde er aber doch als Schutzverwandter oder hinder-
sätz angenommen unter dem Vorbehalt unklagbarer Aufführung
während seiner Pachtzeit.

Tchullehrer Eündeli hatte den Sohn von Ignaz Gut-
hauser auf Magistralen Auftrag hin wegen bübischer Ausgelassen-
heiten mit einem Schilling gebüßt. Guthauser eilte in des Lehrers
Wohnung, nannte ihn „Schelm und Spitzbube" — entschuldigte sich

dann ohne gänzlichen widerruf bloß damit, daß er von den
Schulkindern vernommen habe, der Lehrer habe ihn, Guthauser, auch

gescholten, wodurch er in unzeitigen Eiser geraten sei.

Oa der klägerische Lehrer aus seiner „beschwehrsamen Anzeig
unter seinen aufhabenden Pflichten und allenfälligen Eid" be-

harrte, beschloß der Rat, den Guthauser zu einer Abbitte und
^evocation und zu einer „24 stündigen Thurm st rase"
ZU verknurren. Er habe sich am Sonntag, den 27. ds. nach der
?rühmetz bei dem Gerichtsdiener zu melden, der dann „solche
Strafe in Vollzug zu fezen habe".

Christian Tnzighofer klaget wider Johannes Schlageter, „daß
letzter(er) wegen eines im Spiel gewonnenen Louis à'or ihme die
Uhr als ein Faustpfand aus dem Sack genommen habe mit dem

hinzuthun, daß sie bede und Ulrich Soder eine Uhr jeweiliger gegen
Einsatz zwey neuer Thaler durch den letzten Stich ausgespielt haben,
mit Bitte, ihne Schlageter zur Kestituierung der Uhr anzuhalten".

ver Uat beschloß: „Seye jeweiliger (jeder) dieser Z Spieler
solchen unzuläßig hohen Spiels wegen mit 2 ?l. Strafe
in die Armenkasse —, hiemit 6 ?l. mit deme zu Verfällen, daß
befragter Schlageter obige Uhr zu Magistrats Handen in so lang
Zu deponieren habe bis Christian Enzighofer die schuldige Louis
ä'or ihme Schlageter abgeführt haben werde —".
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à ZI. Januar wurde die Stadt Rheinfelden (durch Lreisgau-
landständischen Erlaß), 260 Sester Hafer und SZ Zentner Heu an
das allhiesige Verpflegungsmagazin abzuliefern
angewiesen.

Samuel Merian stellte am gleichen Tag das Ansuchen,
ihme nach Anleitung einer hohen Landesstelle die IS Klafter Brennholz

intéressé loco ab 4000 ?l. Kapital", (das er der Stadt
geliehen) „nebst denen restierenden Z. Klaftern an einen schicklichen

Grt an der Landstraße" aufzuklaftern, um solches holzguantum
nach der höh. Regiments-Verwilligung auf das Bergwerk nach

Wehr abführen zu können.

„Wegen Landvagierenden Zinngießern" wandte
sich eoàem (am gleichen Tag) Hr. Gberamtmann v. Bier-
mann an den Rat mit dem Ersuchen, „dieselbe (Zinngießer) ver
Ordnungsmäßig mit Lonkiszierung ihrer Waar auch Handwerks
Zeug(s) abzuwandlen und zu gebührender Strafe zu zu ziehen", —
da sich ergeben hatte, daß diese Zinngießer ohne Erlaubnis hausier-
ten und „da das Zinn sehr schlecht, mit einem betrogenen Stempel
bezeichnet seye".

vie armen Teufel wurden mit ernst gemessener Verwarnung,
sich nicht wieder „betretten" zu lassen, aus der Stadt verwiesen
und das Zinn konfisziert.

ver S Schuhe, Z Zoll hohe, 22 Jahre alte Johann Eeorg Graf
von Sulz am Neckar, reformierter Religion, seiner Profession
ein Schneider, ledigen Standes, „so niemals (im Militär)
gedienet", hat sich auf bedungene Lapit. Zeit „pr. 6 Jahr" unter das

Baron von Benäer inkant.-Rst. mit stipulierten SS Gulden Hand-
geld „für dißortigen Burgers und Posthalterssohn Xaveri Käni
ensaxieren lassen und auf wiederholtes Anfragen, niemals gedient

zu haben, solches unter seinem Handzeichen bestättiget im Beyzug
des Xaveri Frefel". vas Handzeichen, dessen Echtheit eben Xaveri
Frefel bestätigt, findet sich ins Ratsprotokoll eingetragen: ein
Kreuz.

Außer einigen Zchuldforderungen beschäftigten den Rat im
Februar auch einige T est a mente, die bei ihm hinterlegt wurden.

Am 28. Februar 1799 trat die Bürgergemeinde zusammen,

um die im Falle eines neuerlichen Kriegsausbruchs vor-
zukehrenden Maßnahmen, wie sie der Stadtrat schon früher
beschlossen hatte, zu beraten. Auf die erste Frage, „Wie sich bei Ein-
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rücken dißfällig französ. Trouppen in Ansicht der Torschlüsse!
und derselben Empfang zu verhalten?" wurde beschlossen: seyen
diesen Truppen die Schlüssel zu übergeben und die Truppen mit
Höflichkeit zu empfangen außer in jenen Fällen, wo Streif-Partheyen

sich erzeigen und einen Ueberfall wagen wurden.
Sur Leitung der Einquartierung wurde ein

aus llakob Glaß, Baptist hodel, Schneider und Jakob Schmidli,
Sattler bestehender Ausschuß gewählt, denen als Belohnung jährlich
60 ?l. zugesprochen wurden. Sie hatten diesen Betrag nach
Verhältnis der vorfallenden Geschäfte unter sich zu verteilen. Auf diesen
Schluß folgt der vermerk:

„pro dlota. Wo zugleich auf proposition des Joseph
Riene, Vierbräuers per majora" (mehrheitlich) „abgeschlossen

worden, daß Bürgermeister Reutter von der Einquartierung
frey gelassen werden solle."
Man wird bald erfahren, warum Jos. Uiene sich des

Bürgermeisters Wohlwollen sichern wollte.
Am y. März 1799 beschloß der Rat „in Verfolg des unterm

U ds. erfolgten feindlichen Ueberfalls", daß jenen
ààtrats Inäiviäuen und Subalternen, so dißfälliger Betrukung
unterliegen, ein (Zratisquartal verabfolgt werden möge, nämlich
dem Bürgermeister Reutter, Svnà Ranz, Rat hug, Säkelmeister
Renn, lll. llloßmann, Baumeister Mohr, Waldmeister ööhler, Rat
Bröchin, Stadtpbvsieus Lang.

Am 14. März 1799 ersuchten die Stadtwächter, man möchte
jährlich jedem ein paar Schuhe und alle 2 Jahre ein paar Hosen
weiters zukommen lassen, ver Rat beschloß:

„Wird gleichwolen für dermalen und auf I. Jahr jedem der
Wächter 1. paar Hosen weiters zu machen zugestanden, statt
denen Schuhen aber jedem 2 ?l. verwilliget."

Rm 2. April faßte der Rat den Beschluß:
«Bey Abtragung der Rheinbrücke wurde wegen

Schonung und Lonservation derselben dem Lommauäierenden
Hrn. OMxîer von Magistrats wegen 88 ?l. rhein. verwilliget
und demselben unter einem dieser Betrag verabfolget."

Aus den vorgebrachten Ratsbeschlüssen erhält der Leser ein
Ziemlich deutliches Bild von den mannigfaltigen Sorgen, die im
Rheinfelder Schicksalsjahr 1799 die Rheinfelder Stadtväter beweg-
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ten: es ist ein vorderösterreichisches Klein- und Grenzstadtleben
ohne jeden schweizerischen Einschlag, vas Katsprotokoll meldet

nunmehr:
den 5. Kpril 179? in vrosent. iVlaZistratu:

Joseph Kiene, Bürger, Salmenwirth und
Bierbrauer allhier erklähret sich all Krotocollum dahin:
Wie er mit Ksnunoierung (Preisgabe) seines Bürgerrechts
Vorhabens seye, aus überwiegenden Gründen und anscheinender

Kriegsgefahr sich von hier zu entfernen und anderwärts
niederzulassen, sofort er zugleich willens seye seine Realitäten
und Habseligkeiten zu veräußeren.

Um nun eine gänzliche Richtigkeit mit seinen Lrsäitoren
pflegen zu können, er gebethen haben wollte, womit sein hier-
untiges (vorerwähntes) vorhaben denselben Kund gemacht
werde, und binnen 8 Tagen sich bei ihms Kiene zu melden Haben

sollen."

Re8olutum:

„Wird dem hieruntigen Gesuch entsprochen, wo zugleich in
dieser Hinsicht das Behörige an das wohllöbl. G/Amt erlassen
werden solle."

Am 8. April 17YY berichtet das Protokoll:
„Joseph Kenn, Säkelmeister übergibt Vorstellung und

protestazion gegen den entzwisch Jos. Kiene und Joseph
Oietschin angestoßenen Kaufs Lontraot, in Ansicht der

dabei mitverkauften Lierbraüersgerechtsame, mit Bitte hier-
auf zu rolleLiieren,"

Rosolutum:

„va der zwischen Joseph Kiene und Joseph vietschin
vorliegende Kaufs-Lontraci salvo jure teriij (unter dem Vorbehalt
von Rechten Dritter) bestätiget worden; alß bleibt dem Im-
petranten (Gesuchsteller) unbenohmen über kurz oder lang seine

vermeintliche Gerechtsamme in Ruksicht der Bierbraüerey"
(Renn war zünftiger Bierbrauer) „geltend zu machen, und

gegen den Käufer der Grdnung nach auszuführen."

Es war bisher nicht bekannt, daß der verkauf des „Salmen"
nebst der Bräugerechtigkeit an I. vietschy sofort eine „prote-
ftazion" des Bierbrauers und Säkelmeisters Joseph Kenn zur Folge
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hatte, auf die der Rat den vorstehend abgedruckten Bescheid erteilte.
Dem Rheinfelder Ratsprotokoll entnehmen wir auch eine
interessante Mitteilung über die Art und Weise, wie Franz Joseph
Oietschy die Raufsumme zu erlegen hatte. Ebenfalls am 8. April
179? beschloß nämlich der Rat:

„In verfolge des entzwischen Joseph vietschin (und Joseph
Riene) erfolgten Hausverkaufs wurde dem Räufer vietschin
zu Bedekung der Lrechtoren der Auftrag gemacht, daß selber
von dem Raufschilling per 11000 BI. an den Räuser in solang
und viel nichts verabfolgen zu lassen habe, bis derselbe seine
Lreäitc>re8 in Richtigkeit gestellt, dißfalls eoram àMtrà
(vor dem Rat) sich ausgewiesen und die weitere Weisung von
da aus erhalten haben wird."
?ranz Joseph vietschy bescheinigte durch eigenhändige Unterschrift

im Ratsprotokoll den Empfang dieser stadträtlichen Weisung:
schon am 11. April 1799 berichtet das Ratsprotokoll:

„Auf Ansuchen des Joseph Riene, Bierbrauers wird demselben
aus dem Raufschillingsbetrag pr. 11000 BI. 1000 BI. zu Be-
streittung seiner eure. Schulden verwilliget."

— 4Z —



Salmenwirts Leiden und freuden

I. vietschy hatte kaum angefangen, sich mit der Bierbrauerei
und Wirtschaft zum „Salmen" zu befassen, als er sich auch schon

veranlaßt fand, mit einer Beschwerde und Litte vor den Stadtrat
zu treten. Um 4. Juni 1799 brachten nämlich Joseph vietschin und

Johannes Wehrle „beschwehrsam an, daß die übrige Würthe allhier
ihre Schilder abgenohmen hätten, und folgbar ihnen" (vietschy und

Wehrle) „die Last der einrukenden Truppen und Gäste lediglich
(ausschließlich) und so überhäuft zufalle, daß ihnen solche zu bewir-
then unmöglich fallen wolle, bittende, womit den übrigen Wirthen
der Auftrag gemacht werden wolle, (ihre Wirtschaften wieder zu
öffnen), ver Schluß dieses Satzes fehlt,' der Stadtschreiber wollte
offenbar beifügen, was wir in Klammern beisetzten.

Auf der nächsten Seite des Protokolls folgt der Katsbeschluß:

„Seye samentlichen Wirthen und Gastgeberen mit Ausnahme
des Hr. PostHalters Käni, Joseph Kenn, Säkelmeisters, und

Heinrich Wohr, Baumeisters wegen anderen ausliegenden Be-

schwehrden und sonst unvermögenden Umständen der gemessenste

Austrag zu machen, daß selbe unverweilt bei angemessener

Strafe ihre Wirthschaft zu treiben und die zugehende Gäste zu
bewirthen haben."

Augenscheinlich war es damals, zur Seit französischer Einquar-
tierung, kein Vergnügen, zu Kheinfelden Wirt zu sein, vie Wah-
nung des Kats zur Wiedereröffnung geschlossener Wirtschaften
faßte nur für die drei Wirte, die zugleich städtische Aemter
bekleideten, eine Ausnahme von dieser Vorschrift ins Auge.

„Auf beschehene Anzeige, daß dem Joseph vietschin seit Treibung

seiner Wirtschaft weder Wein noch Bier abvisiert oder

abgestochen worden seye", — beschloß der Stadtrat am 20. Juni 1799:

„Seye in in8tanti die Verfügung zu treffen, daß all jener
von ihme vietschin eingelegt, und verwirtete Wein sowohl als
Bier abvisiert oder aufgenohmen werden solle, und da von ihme
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die Stadtmatz abgegeben wird, wie mit dem Weinschank zu
beschehen hat.

Mit welchem Knlatz auch bey anderen Wirthen solches zu
geschehen hat."

Im Einquartierungsgetümmel und Gewimmel war die Kufnahme
des eingelegten und verwirteten Weins und Bier vergessen geblie-
den, — und scharfäugig hatte einer, der dem F. I. vietschy gern
Schwierigkeiten bereitete, die Anzeige an den Rat erstattet.

Km 16. Januar 1800 übergab F. I. vietschy dem Rat eine
»schriftl. Vorstellung mit Bitte, über den ihme bestimmten Kachlatz
von dem Umgeld pr. 10 Saum für das erste Guartal einen weitern
(Kachlatz) zu vergünstigen".

Der Rat fatzte das Resolutum:
»va aus der Umgelds Rechnung ganz überzeuget(end)

vorlieget, datz dem Bittsteller aus verstoß 10. Saum weniger in
Kufrechnung gebracht worden, wovon er das abfallende Umgeld
ohne weiteres nachzutragen angehalten werden könnte, so will
^laxi8tratu8 zu allem Ueberflutz und zu Behebung aller
Irrung und (sich) ergeben mögenden Beschwerden gleichwolen
über dieses hinausgehen, und diese 10. Saum mit deme
nachsehen, datz Bittsteller den Betrag für ein erstes Guartal ohne
weiteres in Richtigkeit nach zugestellter Rechnung zu stellen
habe."

Km is. Oktober 1800 fand in Rheinfelden eine Keller-
Disitation statt, an der, wie Stadtrat hug mitteilte, es sich

»veroffenbart habe", wie der Schiffwirth Wehrle, Jacob Rösch,
Kdlerwirt, Mayenwirth Niclaus Stüdeli, Engelwirt Peter Kdam
Kalenbach und der Buschwirt Bäg Wein auf die Kxt verkauft habe,
ohne der vorliegend wiederholten Verordnung gemätz den Sinnern
es anzuzeigen. „Ferners habe sich weiters gezeigt, datz die meisten
Wirthe ohne es anzuzeigen, Wein eingelegt hätten. Endlichen
komme noch hiebei zu erinnern, datz Joseph vietschin in
Zwonen Kellern Wein liegen habe und jener Wein
im grötzern Keller nicht abvisiert seye, derselbe auch solchen durchaus

nicht unter Siegel sezen wolle. Ferners wolle verlauten,
datz derselbe nicht nur allein Bier, sondern Wein in seine obere
Behausung übertragen und durch die verwittibte Leo daselbsten
auszapfen lasse. Wie nun diese Vorgänge nicht nur allein dem

— 45 —



Umgelds Patent, sondern auch denen 8ULce88ive getroffen magi-
stratual. Verfügungen e àmetro entgegenstehen wollen; Alß wolle
Endesgefertigter als in Sachen abgeordneter einem löbl. lViaZistrat
hievon die pflichtschuldige Anzeige machen und erwarthen, was für
Maßreglen gegen diesen Unfug getroffen werden wollen."

Der Rat faßte sofort das I?L8àtum (Beschluß):

„va der Schifswirth Johann Wehrle, wie alle nachstehenden

wieder das Umgelds-Patent sowohl, als auch die von dem Stadtrath

wiederholte Erinnerung (sich) dadurch verfehlet, daß er,
sowie der Adler-, Mayen-, Salmenwirth, Engel- und Buschwirth
wein aus der Axt verkauften, ohne es denen Sinneren
anzuzeigen, ferners da der Schiff-, Adler- Blumen- und Sonnenwirth

wein einlegten ohne es den Sinneren anzuzeigen und
dieselbe vorzuberufen. so ist einhellig abgeschlossen: daß der im
Zournal von denenselben als verkauft angegebenen wein ohne
weiters in das Umgeld gezogen und denenselben hievon keinen
Abzug gestattet werden solle.

Weiters wird erkannt: daß ein jeder freflende Wirth, welcher
ohne vorwissen und Beyzug dero verpflichteten Sinneren wein
eingelegt — von jedem derlei eingelegten Saum 1 ?l. Strafe
erlegen solle.

wo übrigens und So vieles den großen lleller des Jos.
vietschins belangt, weiters verordnet wird: daß gleich

heüte dieser wein unter Siegel genohmen, Avisiert, und den

betreffenden Umgeldsabgeordneten den hieruntigen Auftrag zu
machen seye, ein so anderes in pünktlichen Vollzug zu sezen.

Nicht minder seyen diese Abgeordnete anzuweisen, den

Weinumstand (Bestand) in der obern Behausung unter der Taferne
zur Nrone behörig zu untersuchen, und den vorfindigen Wein

gleichfalls unter Siegel zu nehmen, wo sodann das weitere
nach gemachter Untersuchung von Magistratswegen erfolgen
solle."

Dieser Natsbeschluß bietet nach verschiedenen Seiten hin
Interesse. Er belehrt vor allem darüber, daß augenscheinlich auch die

„Nrone", in der Michael Oietschi wirtete, damals zu ?ranz Joseph

Oietschy's Besitz gehörte und daß er dort nicht nur Bier, sondern
auch wein durch die Wwe. Leo, eine verwandte seiner ersten ?rau,
auswirten ließ.
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Ver Umstand, daß 3. vietschp den „auf der Achse" verkauften
Wein nicht verohmgelden wollte, läßt sich leicht erklären: Er
huldigte offenbar der Auffassung, der „auf der Achse", in die
Umgebung verkaufte Wein falle in den Wirtschaften der
Nachbargemeinden unter die Ghmgeldpflicht und sei in der Residenz davon
frei, viesem ersten und einzigen Konflikt mit dem Ghmgeld-
Paragraphen folgte keine Wiederholung. Während jedoch den
kleineren Wirten das Ghmgeld einfach aufdiktiert wurde, schloß der
Ltadtrat mit dem bereits zum „starken Wann" gewordenen Salmen-
mirt einen vergleich.

Am 8. Januar 1801 beschloß der Stadtrat:
„Wit Joseph vietschin, Bürger und Vierbreyer ist in Ansicht

des Lierumgelds sowohl für die vergangene Seit von
1799, seit Antritt seines Gewerbes folgendes abgeschlossen und
eine Uebereinkommniß in Ansicht der dißfällig
vorgelegten Gründen dahin getroffen worden, daß selber

lmc>. for die verlofene Seit 100. Saum die Was zu 10 Kreuzer

gerechnet zu verohmgelden, und den dißfälligen Betrag pr.
200 ?l. an das dißortige Säkelamt ohnfehlbar abzuführen habe.
In Hinkunft aber

2à für das eingegangene Jahr 1801 S0. Saum ebenfalls
die Was zu 10 Kreuzer gerechnet — hiemit 100 ?l. zu
entrichten habe. Welch tägliche Abgabe

2tens nur für ersagtes Jahr gemeint seye: folgbar nach
dessen Verlauf ein neues ^kkorä oder Uebereinkunft per
Uxprsssum (ausdrücklich) vorbehalten bleibe.

4tens. Wo hingegen in Ansicht der Wirtschaft seines Bruders
(Wichael) zur Krone, werde wegen dem Bierschank gleichfalls
abgeschlossen, und dißfalls rexuliret, daß die Gebrüdere vietschin
20. Saum die Was à 10 Kreuzer zu verohmgelden, und den
abfallenden Betrag mit 40 ?l. für das eingegangene Jahr 1801
an das Säkelamt zu entrichten haben."
Am 26. Iebruar wurde beschlossen, daß Joseph Rosenthaler

„für das laufende Jahr 1801 von seiner Bierbrauerei?
oder Bierschank 20. Saum die Mas zu 10 Kreuzer gerechnet, hiemit
40 ?l. zu verohmgelden und an dißortiges Säkelamt abzuführen
habe. Wo im übrigen die dem Joseph vietschin angestoßene Beding-
Nisse anhero mit deme wiederholt werden, daß dieser àcorâ allein
für das laufende Jahr zu bestehen habe, sofort auf künftiges Jahr
ein weiterer Abschluß vorbehalten bleibe".
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vas Ratsprotokoll meldet am Z. Dez. 1801 weiter:
„Joseph Viet s chin Bierbrauer und Salmenwirth siehet

sich veranlasset, die angestoßene Ghmgelds-Verpachtung des

Biers für das künstige Jahr 1802 abzukünden mit dem

beigefügten Ersuchen ihme eine Nachsicht für d. I. in dieser
besondern Rücksicht zu vergünstigen, als das Bier ihme p. 10

Kreuzer die Maß in Anschlag gebracht wurde, wo sohin Rosen-

thaler solches p. 8 Xer verdebitiert habe, und er sofort in
die Nothwendigkeit versezet worden, solches um den nemlichen

preis pr. Z. viertel Jahr hindurch zu erlassen.

Gleich wie nun übrigens der ?rau Leo 20. Saum zu ver-
ohmgelden in Ansatz gebracht worden, diese aber kaum die helfte
verwirthet und um vorgedacht geringern preis verdebitieren
mußte, ihme gleichfalls eine Nachsicht zu verwilligen bittend, wo
er des übrigen dem Magistrat anheimstellen müsse, ob er einen

neuen Akkord anzustoßen geneigt seyn werde.

Resolutum: wird die Abkllndung einsweilen angenohmen."

Am 10. Mai 1802 erbot sich Joseph vietschin, für die beiden

Bierschank-Häuser den Betrag von 50 Saum, von jedem 12 Maß,
die Maß à 7 Kreuzer, in Summa also 70 ?l. in die städtische

Umgeldkasse zu entrichten. Joseph Rosenthaler machte das gleiche

Anbiethen für seine Schenke mit IS Saum.

Im Jahre 180Z erscheint wieder ein städtischer Umgelds-
Akkord mit I. vietschy.

àtum den 22. März 180Z.

Wird mit dem Bürger Jos. vietschin Bierbräuer in Betref
seinen Bierschank und des davon abfallenden städt. Umgelds
nachstehende Uebereinkommnis getroffen.

Es wird ihm nehml. dieselbe frey überlassen, hingegen aber
hat er für laufendes Jahr für die Umgelds Gebühr 40 ?l. an
das städtisch. Läkelamt baar zu entrichten.

Ein welches derselbe mit seiner Unterschrift angeloben.
?r. Io. vietschj.

5

I. vietschy's Ghmgeldstreit, der einigen Einblick in die

damals noch bescheidenen Verbrauchszahlen gewährt, stellt den

einzigen Fall dar, in dem vietschy mit einer gesetzlichen Vorschrift
in Widerspruch geriet. Er ließ, als angehender Salmenwirt, die

Ghmgeldsfrage zunächst an sich herantreten und machte, als diese
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Angelegenheit eine ernste Wendung nahm, nicht einmal den versuch,

sich mit Unkenntnis des Gesetzes zu entschuldigen, — was
wenige Jahre später ein ausgesprochener Rechtsbeflissener tat. Lein
?all mag als drolliges Gegenstück zu vietschy's Ghmgeldstreit hier
aktengemätze Erwähnung finden.

In Rheinfelden lebte zu jener Zeit der Jahrhundertwende ein
Ädvokat namens Michael Tschirpf, der in sozusagen unzäh-
ligen Fällen als Rechtsbeistand von Gläubigern oder von Bürger-
rechtsbewerbern vor den Stadtrat trat und von dem somit eine bis
in alle Einzelheiten gehende Gesetzeskenntnis wohl zu erwarten
war. Ueber diesen Advokaten meldet das Ratsprotokoll vom
9- Gkt. 1804:

«Ruf die uns heute gemachte Anzeige, daß der Bürger
Michael Tschirpf Wein ausschenke, und einen Busch an
seinem hauß ausgehängt habe, ohne von dem Eemeinderath die
Bewilligung hiezu angesucht, und erhalten zu haben. So wurde
derselbe einberufen, und über diesen Gegenstand einvernommen,
wie auch über, sein eigenmächtiges Verfahren schärfest
verwiesen. Michael Tschirpf äußerte sich, daß er dieses sein
Weinschenken keineswegs eigenmächtig, noch minder zum Troz
des Gesezes gethan habe, ihme sey ebenfalls das Gesez unbekannt
gewesen, sondern er habe sich nur auf den öffentlichen Ruf
bezogen, daß ein jeweiliger Bürger sein eigenes Gewächs Wein
auszuwirthen die Gesezliche Befugnis habe, ohne zu wissen, daß
er diese zu erhalten eine weitere Anfrage zu machen verbunden
sepe. Wenn er daher gegen das Gesetz sich verfehlt, so seye es
keineswegs aus bösem Willen, sondern aus Unwissenheit ge-
schehen, er bitte daher ihme seinen Fehltritt zu verzeihen und
Aus angeführten Gründen die gesezliche Strafe von Z0 franken
ihme nachzusehen, er übrigens geneigt sepe sich nach aller
Ltrenge des Gesezes zu benemmen, so wolle er hiemit die
Anzeige machen, daß er aus seinen eigenen Reben aus dem Hunds-
rüken ungefehr 8. Saum Wein eingefächst habe, es hiemit ge-
Zimmend an ihne zu erlauben, dieselben ausschenken zu dürfen
und durch die Umgelder das Guantum Weins abrasiern und
selbes so wie den preis des Weines einschreiben zu lassen."

ver Rat beschloß:
«va Michael Tschirpf sich mit seiner Unwissenheit und er-

mangelten Kenntniß des Gesezes entschuldiget, und ihme bis
anhero kein Gesez widriges Betragen aufgebürdet werden kann,
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folglich feine Unwissenheit Glaub würdig, und da er Hierwegen
abgebetten, so wird ihme so viel es in der Macht des Gemeinde-

raths stehet, ihme die Desezliche Strafe von 30 franken nach-
gesehen, oder im Fall deren Nachsicht höheren Grts zu erziehlen
gesucht werden. Uebrigens wird demselben auf sein Ansuchen
sein eigenes Mein Gewächs auszuschenken bewilliget und heute
Nachmittags die Ghmgelder zu dessen Aufnahm und einregistrie-
rung beordert werden; wo ihm sodann auf jeden Saum seines
eigenen Meingewächses eine monatliche ausschenks Bewilligung
gestattet wird."

vr. Lang, Ammann
Tschudy, Rath.

Also; der des Schreibens nur in dürstigem Maße kundige
F. I. vietschy denkt nicht daran, sich mit Unkenntnis des Gesetzes

zu entschuldigen, — diese Einrede zu erheben bleibt dem in allen
Paragraphen bewanderten Advokaten vorbehalten. Sicher dachte

F. I. vietschy zuweilen an diesen „Gmgeldsfall Tschirpf", wenn er
später als aargauischer Uantonsrat, etwa über die „Herren
Advokaten" sich beklagte.

Folgender Vorfall zeigt uns die damalige Sunftauffassung in
voller Herrlichkeit.

Am 18. ?uli 1801 übergab Martin Bröchin dem Stadtrat einen
entzwischen ihme und Anton Santner von Milflingen angestoßenen

Bestands-Tontract um seine Wirthschaft, um deren (dessen)

Ratification bittende.
Worüber dann die hiesige Wirthe benannt:

PostHalter Uäni
Joseph vietschin
Jacob Wieland
Niclaus Stüdelin
Aloysi Bröchin
Joseph Bäg
Heinrich Mohr
Fridolin vedin

ihrer dißfälligen Gesinnung wegen vorberusen und dieses Gesuch

denselben vorgelesen worden.
„Welche dann samt und sonders ihre Erklährung dahin

abgegeben: daß die hiessige Stadt allbereit mit Wirthen übersezt und
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mit Beybringung mehreren Gründen angeführt haben: Wie es
nicht zulässig seyn dörfte, die Stadt mit mehreren Fremden zum
Nachstand des gemeinen Wesens zu übersezen, sofort wider dessen

(des Pächters) Annahme protestierend."
Auf diese von allen Wirthen unterschriebene vernehmlassung

wurde Anton Santner mit seinem Sestands-(pacht)-Kkkord und
Gesuch für je und allzeit abgewiesen. Auf seinen Wunsch wurden
die Beweggründe dieses Beschlusses ihm schriftlich mitgeteilt:
der Entwurf des Antwortschreibens ist im Katsprotokoll enthalten
und jetzt noch lesenswert.

„Mit Uebergehung, daß sich Bittsteller keiner dingen seines
Verhalts oder guter Lonäuite so wenig als seines Vermögens
wegen gehörig ausgewiesen, bestunden dise (Beweggründe)
haubtsächlich darinnen:

A. weilen der hiesige Grth ohne hin mit würthen übersezet,

B. die würthe deshalben sich beschwehret u. protestiert haben.

T. das gemeine wäsen mit annahm ausortig, od. fremder
Leuthe belastet würde und entl.

v. lleste sxperierà (wie die Erfahrung bezeugt) derley
annähme viele mLonveàntien nach sich ziehen und mehrfaltige
Beschwerden veranlassen dörfte, wo zu allem dem bröchin
gerber, hiemit schon ein gewerb besizet."

Äm 25. Juni 1805 traten die Tavernenwirte „Michael vietschy,
3oh. Martin Bröchin, im Namen Leopold hohl, Johann Wehrli,
Peter Adam Kalenbach, Mathias Kllsch, Fridolin vedi, Heinrich
Nlohr, Aloys Bröchin, Xaver Kähny, I. vietschy mit der
Doppeleingabe vor den Stadtrat:

Am 50. Gkt. 1800 sei dem Bürger Anton Bröchin das
Weinzapfen lediglich nur auf die Dauer des Krieges bewilligt worden:

folglich habe jetzt, nach schon länger beendigtem Kriege,
der Anton Bröchin unverweilt das Weinzapfen einzustellen,
«und seinen heraushängenden Busch" einzuziehen.

Ferner habe der Joseph Bäg und seine vorfahren seit dem

Jahre 1758 bis aus die heutige Stunde eine Weinzapfgerech-
tigkeit ausgeübt, die sie aber nur insolange erhalten hätten,
als das beim obern Tor befindliche Tavernenwirtshaus zum
«Adler" den Schild nicht ausstecken werde: sobald das der Fall
sei, müsse er, Bäg, vom Weinschank abstehen, va nun der

«Adler" seit 1798 wieder betrieben werde, hätte der Stadtrat
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schon damals die dem Lag übertragene Schankgerechtigkeit
aufheben müssen. Statt dessen habe der Magistrat dem Väg gegen

Erlag von 150 ?l. die Buschwirthschaftsgerechtigkeit erneüert
und lebenslänglich bewilligt, vie Wirte bezweifeln die Befugnis
des Ztadtrats zu diesem Schritte, da derlei Rechte als à resale
zu verleihen einzig der Bundesregierung zustehe.

Sie ersuchen also bei solch bewandten Umständen und den

ohnehin schon für das hiesige locals übersetzten 15

Tavernenwirthshäusern, dem Joseph öäg seinen unbefugten Weinschank

einzubieten und dessen Busch einziehen zu lassen,

ver Stadtrat faßte das Resolutum (Beschluß):

In Rücksicht des Rnton Bröchin, welcher nur bis zur
Beendigung des Krieges Wein auszuzapsen die Erlaubnis hatte,
solle aus diesem Grunde selbe eingebotten und sein Busch

eingestellt werden: daß Gesuch dem Joseph Bäg seinen unbefugten
Weinschank einzustellen, findet sich der Stadtrat nicht befugt,
die dem Joseph Bäg von dem vorigen Magistraten erteilte
Befugnis aufzuheben und zu zernichten, sondern muß die

Bittsteller mit ihrem Gesuch an höhere Behörde verweisen.

k »

Räch altem herkommen hielt die Rheinfeld erSchützen-
gesellschaft alljährlich ihre gewöhnlichen Schießtags, va sich

aber am betreffenden Tage noch keiner der Rheinfelder Wirte um
das Weinausschenken «auf dem Schießhaus" gemeldet hatte, wurden
sie auf 19. Mai 1807 zusammengerufen und zur Uebernahme des

Weinausschanks „auf dem Schießhaus" eingeladen. Sie erklärten,
daß sie, wie es schon vor mehreren Jahren üblich gewesen, wechselweise,

nämlich jeder Wirt für ein Schießjahr, die Weinschenke da-

selbst zu übernehmen gesinnt seien.

In üblicher Weise wurde sodann durch das Los das Jahr
bestimmt, in dem Jeder zu Wirten habe, nämlich im Jahre 1807

Mops Bröchin, 1808 Xaver Käny, 1809 Ndel Käny, 1810 Joseph

vietschin, I8I I Ädam Kalenbach, 1812 ?rau Renn, 1815 Joseph

Rein, 1814 Iridolin vedi, 1815 Johann Wehrle, 1816 Martin
Bröchin, 1817 Heinrich Mohr, 1818 Jakob Rösch, 1819 Michael
vietschin, 1820 Mathias Ruch.

Mit diesem Verzeichnis der damaligen Rheinfelder Wirte, die

wohl zum Teil selbst von ihren Nachkommen vergessen sind,

schließen wir dieses Wirtschaftskapitel.
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franz 'sosopk vietscklj im Konkurrenzkampf

Am 1. März 1799 rückten die Franzosen in Rheinfelden ein
und begannen sofort Kontributionen zu erheben; viele Familien
waren schon vorher in die Schweiz geflüchtet, vie österreichischen
Beamten waren nach Günzburg geflohen, — nur der Gberamt-
mann mit zwei Unterbeamten zurückgeblieben.

Genau in dieser kritischen Zeit, als offenbar die preise sanken,
griff Franz Joseph vietschy rasch zu und ein; er kaufte den Gasthof
Zum „Salmen" und die damit verbundene Braugerechtigkeit. Ganz
unzünftig veranlagt und eingestellt, stand er vor keiner Hemmung,
die jhnr diesen Berufswechsel erschwert, oder verunmöglicht hätte.

Er beginnt somit als Bierbrauer und Salmenwirt eine neue
Tätigkeit, bei der ihm die infolge der früheren Beschäftigung
erworbene Popularität nur nützen konnte. Ueber die Art seiner
Geschäftsführung verbreiten einige Akten denkwürdige Aufschlüsse,
die als Niederschlüge eines historischen Rechts- und Konkurrenzstreites

noch erhalten sind.

Am 29. August 1800 reichte der Küfer Joseph Rosenthaler an
Einen wohllöblichen Magistrat zu Rheinfelden die unterthänig
gehorsame Litte ein, Ihme das vierbraüen und Auszapfen zu
bewilligen. Er begründete sein Gesuch folgendermaßen:

„lmo. Ist er, wie bekannt, ein hiessiger Bürger und Küefer-
meisterssohn, hat schon einige Zeit als Küefergesell auf der

Wanderschaft zugebracht, bis die langwierige Krankheit seines
Vaters sel. ihn nach Hause zu kehren nöthigte, die haußwirt-
schaft zu unterstützen. Er hatte

LöLunäo fohin Gelegenheitlich Begriffe des Bierbrauens sich

erworben und eigen gemacht, um dereinst etwa sein Brod hie-
durch zu verdienen, weil ohnehin einige seiner Gebrüder die

Küeferprofession lernen und zu treiben gedenken. Zudem

vertio, glaubet er als Bürger ebenso das Recht zu haben,
Vier zu brauen und auszuzupfen, wie der hiessige Bierbraüer
?ranz Joseph vietschin, der als Schweinehändler solches nie
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gelernet, durch seinen Knecht brauet und in seinem Gasthause

nebst dem Wein ausschenket. Durch dieses

quarto, verofenbahret sich klar, daß ihme vietschin drey Ge-
werb zu treiben zugestanden wurden, er verhofet daher um so

mehr seinem billigen Gesuche zu entsprechen, weil dadurch dem

Kublioo so wenig als àrario sSchadens zugehen kann, da

die Mehrheit das publicum nicht so leicht hemmet und das

^erarium") einen Vortheil und Nutzen erhält. Nicht minder

aàto, ist der Gefertigte der älteste seiner 9 zu Hause
befindlichen Geschwister, er mutz daher Pflichten halber trachten
und sich bestreben, bei dermalig bedrängten Zeiten die Umstände
wo immer möglich zu verbesseren, um sich und seine zahlreichen
Geschwistrige nicht darben zu sehen und besser durchzubringen.

Sexto durch die anhosende gütige Bewilligung seines Gesuches

ist er so willig als bereit die gebührende Nbgaben zu leisten."

Dieser fast durchwegs mittelalterlichen und zünftigen
Leweisführung von „Oietschin's" Nebenbuhler Kosenthaler ist zunächst die

Tatsache zu entnehmen, datz Franz Joseph vietschy nicht selbst braute,
sondern durch „seinen Knecht" brauen lietz. Es handelt sich offen-
bar in der ersten Zeit um einen sehr kleinen Betrieb, denn nur
für einen solchen konnte „sein Knecht" genügen. Es ist freilich
denkbar, datz Kosenthaler keinen Einblick in den Vraubetrieb be-

satz und es ihm somit nur vorkam, dieser eine Knecht besorge alles.

Kosenthaler erhebt gegen vietschy den Vorwurf, er treibe drei
Berufs, nämlich diejenigen eines Schweinehändlers, eines Wirts
und eines Bierbrauers; den zuletzt genannten habe er nicht ge-
lernt.

Ferner liegt in der wiederholten Feststellung Kosenthalers, datz

er selbst „ein hiessiger Bürger" sei, ein mittelbarer Vorwurf an den

eingewanderten Franz Joseph vietschin. voch leitet Kosenthaler aus
der Feststellung seiner Bürgerschaft zu Kheinfelden nichts weiteres
ab als das Recht, datz auch er das Recht habe, Bier zu brauen und

auszuzapfen.

Während er vietschy's drei Berufe klar und kräftig voneinander

unterscheidet, sucht Kosenthaler mit unverkennbarem Geschick

die Grenzen zwischen der Küferei und Bierbrauerei zu vertuschen
und zu verwischen i „er habe Gelegenheitlich Begriffe des Bier-

^ersriuin, Stadwermögen
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brauens sich erworben und eigen gemacht, um dereinst etwa sein
Brod hiedurch zu verdienen, weil ohnehin einige seiner Gebrüder
die Küferei lernen und zu treiben gedenken."

Durch Betonung seiner früher allenfalls gehegten Absicht, sich

unter Umständen durch Bierbrauerei zu ernähren, will Kosen-
thaler sichtlich dem von der gegnerischen Seite zu erwartenden vor-
Wurf und Tadel vorbeugen, oder ausweichen, daß er, Kosenthaler,
ja doch auch zwei Berufe miteinander zu verbinden gedenke. Kosenthaler

richtet an vietschy sozusagen den Zuruf: „Schuster, bleib
bei deinem Leisten", — und beabsichtigt im gleichen Augenblicke,
sich selbst vom seinigen zu entfernen.

Er muß vom Gegner den Einwand erwarten: „vie Küferei
schaffe nur das Gefäß, die Bierbrauerei jedoch den Stoff! bilden
Bllferei und Bierbrauerei verwandte Berufe, so läßt sich das gewiß
auch von Vierbrauerei und Wirtschaftsführung, von denen die
Zweite den von der ersten erzeugten Stoff verhandelt, — mit noch
größerem Rechte behaupten." Um diese Widerrede, die von vietschy
auch nicht erhoben wird, von vornherein auszuschließen, stellt Kosenthaler

ausdrücklich fest, daß vietschy im „Salmen" auch Wein
ausschenke: so sucht er Vierbrauerei und Wirtschaft möglichst weit von-
einander zu trennen und als ihrer Natur nach verschiedenartige
Berufe erscheinen zu lassen.

ver Hinweis auf die Tatsache, daß der Gesuchsteller Bürger von
Bheinfelden sei und die Hervorhebung des Umstands, daß er für
,,9 Geschwistrige" zu sorgen habe, könnte auch heute in einem
(besuche stehen und klingt nicht ausgesprochen zunftmäßig: auch
das fiscalische Argument, er verspreche nach erhaltener Bewilligung

die aus dem Gewerbebetrieb erwachsenden Abgaben zu zahlen,
— könnte in jeder modernen Eingabe auftreten.

In einem Punkte denkt auch Kosenthaler schon modern-kapi-
talistisch: das publicum erleidet so wenig einen Schaden durch
Zulassung einer zweiten Brauerei, als das Aerar: „da die Wehr-
heit" (von Brauereien) „das publicum nicht so leicht hemmt". In
diesem Satze tritt bereits ein deutliches Verständnis dafür zu
Tage, daß das publicum, die Konsumentenschaft am Konkurrenz-
streite der Brauereien interessiert ist, so gut als der Nscus an den

Gebühren.
5o mischt in Kosenthalers Eingabe sich modernes Empfinden

wit altzünftlerischer Einstellung und Auffassung. Nur aus bereits
modernen Erwägungen heraus konnte Kosenthaler einkommen um
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die Gestaltung eines neuen, den bisherigen örauereibetrieb
konkurrierenden Unternehmens. Rosenthaler stellt sich so, als ob er
nicht wüßte, daß vietschy die Braugerechtigkeit, das städtische
Braumonopol käuflich erworben hat und somit, nach zünftiger
Anschauung, allein zum Bierbrauen berechtigt ist. Oder wenn Rosenthaler

das wußte, so ignoriert er doch, wie ein liberaler Ulan-
chestermann, die Existenz und Bedeutung dieser Lräugerechtigkeit,
trägt auch kein Bedenken, dem privilegiierten einen zweiten öe-
trieb an die Seite zu stellen. Wäre er aber ganz von liberalen
Wirtschaftsgedanken erfüllt, so unterließe er den versuch, die deut-
lichen Grenzen zwischen Brauerei- und Rllfereibetrieb zu
„verundeutlichen",' er denkt noch nicht modern genug, um einzusehen,
daß fortan für Franz Joseph vietschy kein Hindernis mehr besteht,
so viel Berufe zu betreiben, als er für gut findet, — sosern er
nur Erfolg hat. Warum verfährt Rosenthaler nicht gleich wie
vietschy, warum richtet er sich nicht auch einfach als Bierbrauer
ein, statt vorher an die Behörden zu schreiben? Offenbar steckt

ihm, Rosenthaler, der Respekt vor dem Zunftgeiste, von dem Franz
Joseph vietschy scheinbar ganz frei ist, noch in Leib und Seele.

Daß aber auch im Unternehmer Franz Joseph vietschy in
Wirklichkeit noch viel Hochachtung vor dem Zunftwesen schlummerte,
beweist der Umstand, daß er sich bald nach diesem Konkurrenzstreit
mit Kosenthaler einen zunftgerechten Meisterbrief erwarb.

Franz Joseph vietschy hat den Salmen am 4. April 1799 gekauft.
Logischer wäre es gewesen, wenn er, vietschy, als Besitzer des

Braurechts, die Behörde ersucht hätte, Kosenthaler das Brauen zu ver-
bieten. Offenbar sah er sich dazu deshalb nicht veranlaßt, weil
Kosenthaler noch gar nicht mit dem Brauen begonnen hatte. Warum
aber wartete Kosenthaler beinahe anderthalb Jahre, bevor er sich

entschloß, eine Konkurrenzierung vietschy's zu unternehmen? vie
Antwort dürfte so lauten: Franz Joseph vietschy machte sofort gute
oder glänzende Geschäfte. Im gegenteiligen Fall wäre Kosenthaler
schwerlich aus die Idee verfallen, auch Bier brauen zu wollen.

Kosenthalers Gesuch wurde dem Herrn Säckelmeister Joseph

Kenn und Franz Joseph vietschy zur allfälligen Erinnerung „cum
termino 8 Tagen" zugefertigt und am 30. August durch Gerichtsdiener

herfel zugestellt. — vietschy ließ es unbeantwortet. Erst am
12. September 1800, nachdem der Wohllöbl. Stadtrat ihm das
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Ter Kayscr KSnigl.

Vor Ocsterr, Stadt Fridingcn an der Donau, Wir Zunst — Beysiz —
und oll andere Mäistcre des Ehrsame» Handwerks deren Bierbrauern,
»eben hiemit nnd in Kraft dessen mäniglieh nach Standes gebühr zu

vernehme»! ivas gestalten gegenwärtiger Kranr ilosepti Oietsebi bvn

Rheinfelden K: K: Oberamls nnterthann nnd Borger daselbst bey

uns daß ansuchen gemacht, Jhme zu scinein besseren Kartun, das

Er seine Branergraiession nach Hnndwerksgcbrnuch zünftig und

Ehrlich erlernet, anch eines Ehrlichen Betragens gewesen sehe, ein

Verläßliches gezeigtniß (Zeugnis) mit zu theilein

Da Wir nun des Uetenten gesuch nicht widerspreche», sondern

der Wahrheit steüren sollen und wollen, so schreiben nnd sagen Wir
bey unseren Ehren nnd tragenden Pflichten, daß ersagter Oistscin

unserem Ehrsammen nnd lieben Mitmeister lösend Kiene Bier-
bräuer von Buchen Enybergischer O/amtsnnterlhan seine prates-

won durch zwey volle Jahre, laut dem Zunftprotocoll ein

Verleibten gezeigtnis, erlernet und so nach dann, aus oben gedachtes

Anlangen, bey versammelter Zunft Vvrstehnng und oberer Laden laut
Zunstorotoeal ffol, l7. Im Jahre 18W, d. IVten »etabr, ansgedinget,

frehgesagt, nnd eben auch zum Maister aus- und angenohmen worden,

endlich seine erkaufte Wirtschaft umzutreiben, imstande sey.

Iveilen nun auch eröffneter Oietsebi nach anßweiß Jenes an mir
von seinenr Lehrmeister erlassenen gezeigtnis nnd wie uns bekannt,

sich gegen mäniglich! fridsam, fleißig, srom, besonders aber unter

discr seiner Lehrzeit gegen seinen Lehrmeister erzeiget hat, so verdint
diser eben ninsv mehr nicht nur von nun an unser lieber nnd Werther
Mitmeister benennet nnd unser Zunst einverleibet, sondern männiglich
nach Standesgebühr nnd besonder dises Handwerksgenvssen anempfohlen

zu werde»! diesen sein gutes Verhalten genießen zu lassen, nnd sonst

allen fürdcrsammen Willen zu erzeigen, die wir all solches in Jedem

"Falle zu erwidern uns zur Ehre rechnen.

Urkundlich dessen, haben wir dises uttestut nicht nur allein
mit unseren Handwerksfertigung nnd Eigenhändigen Nämmens
Unterschriften bestettiget, sondern den Lobl,en iVlugistrat unter einem

geziemend erbetten anch dises Nach K: K: Majestät aller höchsten

Verordnung mit dem stadt größern loscht, zu Larrokoriren (bekräftigen),

Sig, Iridin ge n den ten 18<!Ü

Ulrich Herma, Zunstmeister

Ambrosi Hizz, Zunstmeister
Carl Hermann, Stadtschreiber
Joseph Luh, Schultheiß,



gewesen, und dâlbig offen verkannte Gepjcht kommen

erschienen scye ^

und liesse ffurch^-^-^ ^- mit Recht erlaubten Fürsprech eröffnen

und vortragen, wie daß um vcrhoffcnd ^-^^chesse-
ren Nutzens halber eines stät-vest-und immerwährenden Kaufs
aufrecht, und.redlich verkauft und zu kauà gegeben habe:

so übcr'den gewöhnlichen Grund - und Bodcnzinö welters nicht

versetzet, verschrieben noch verpfändet, sondern frey, lcdig und

eigen: Und ware dieser Kauf zugegangen uà besàhenâe
und um ^»/Hge:

auf entzöge und begäbe sich crmeldte » Verkäufer - für

Kaufvertrag des „Salmen" vom 4, April 1799
6>ehe Tsxiseite «S



samt allen deren Nutznießungen, Eigenschaft, Ansprach, Recht

und Gerechtigkeit, so biöhcro daran gehabt auch künftig

daran suchen und gewinnen möchte, in gcmcldte Kaufet

und/^^^Crben Handen und Gewaltsame, solche nun hin-

führo innzuhaben, zunutze», zunicßen, und darmit in allwcg

ihres Gefallens zu handlen, zu schalten und zu walten, gleich

alö mit anderen/-^^eigenthümlichcn Gütern ohne mindesten

EintragxlZrr- und Verhinderung; alles gemeynt aufrecht,

redlich und ohne Gefährde :c.

Solchemnach ist dieser Kauf und Verkauf mit Mund und

Hand aufgegeben, gefertiget, und durch ein Löbl. Gericht mit

Urtheil und Rccht zu beständigen Kräften, dieser Brief aber dem

Kuscr an Handen zu stellen, zuerkannt worden.

Dessen zu wahrem Urkllnd ist gegenwärtiger Brief mit dem

—sewöhnlichen-größernStadt-SeerttiustegeK jedoch demselben und

Nachkommen allweg ohne Schaden und Nachtheil corwbo-

ritt und ausgefertiget worden. So bcschchen Rheinftldm den

Kaufvertrag des „Salinen"
5. Textseite des Kaufvertrages



Tefuch des Joseph Kosenthaler zum zweiten Male übermittelt hatte,
entschloß Franz Joseph vietschy sich:

„Dem Befehle des wohllöblichen Stadtrats also Genüge zu
leisten, will er sich hiemit dahin gehorsam äußern:

„vrimo. Kosenthaler bringt unter 3tio und 4to (tertio und
quarto) an: Er glaube mit Unterschriebenem gleiches Recht zu
haben, Bier zu brauen und auszuzapsen, weil jener eben auch
das Brauen nie gelernt und als Schweinehändler, Eastwirth
und Bierbrauer dreyfaches Gewerb treibe.

»Die ganze Stadt, — ja, das ganze Land weiß, mithin auch
Kosenthaler, daß Unterzeichneter schon bey einem Jahre den

Lchweinehandel ganz niedergelegt, und seine dießsälligen
Gerverbsknechte ihrer Dienste entlassen habe. Kosenthaler kann
also dem Joseph vietschy dieses Gewerb nur darum anrechnen,
damit seine Küferey und suchende öraüerey nun fälschlich als
Zwey gegen drey stehe.

„SeLunäo hat er (vietschy) kein neues Gewerb errichtet: er
hat nur mit Katihabierung") des lvohllöblichen Stadtrats dem

Joseph Kiene seine von lllohldemselben zugestandene Rechte
sammt dem Wirthshause zum .Salmen' abgekauft und
fortgetrieben. Er (vietschy) glaubet also erworbenes Recht zu
haben, da Kosenthaler erst ein neues zu erschleichen sucht.

„vertio. Das in- und auswärtige Publikum a) mit gutem
und b) genugsammem Bier versehen zu können, gab er seinen
Lchweinehandel auf, und es hat (sio!) ihm auch gelungen, fo

gutes und durch keine Witterung verderbendes Bier zu brauen,
daß dessen Ruhm sich weit umher verbreitet hat — so, daß es
nun nach Frick, Liestal, Schöpfen und so gar nach Basel und
mehr andere Grte verführet wird.

„So sehr auch die Thellerung des Weines die Consumption des

Bieres vervielfältiget und sozusagen nöthig gemacht hat. hat sich

derselbe (vietschy) doch immer bestrebet, ä) genugsammes Bier
Zu erzielen und selbes immer e) in gleichem preise mit andern
umliegenden Lrauereyen hergegeben.

„Kus diesen Gründen erhellet nun so ziemlich, daß (wie
Kosenthaler unter 4to anbringt) durch seine errichten wollende
Brauerey dem ài-ario so wenig, als dem Kublioo Vortheil und
Nutzen, wohl aber künstig dem Joseph Renn, der die Brauerey

*) Ratihabierung. Genehmigung
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zunftmäßig erlernet, und im Begriffe ist zu treiben, ohne das

mindeste Befugnis, empfindlichen Schaden zufügen wolle und
könne.

„Dieser Joseph Renn wird mit seinem Gewerbsbetrieb der

Lrauerey des Gefertigten eben auch nicht Vortheil bringen, in
dessen läßt sich wider ihn nichts einwenden, — einmal, weil er
seine Brauerey zunftmäßig erlernet hat, und das Rathsproto-
koll weiset, daß Unterschriebener selbem den künftigen Betrieb
seines erlernten Gewerbes gerne zugestanden habe' er wird
auch die freundschaftliche Rücksicht nehmen, daß Renn neben

ihm bestehen könne.

„Sollte aber der wohlläbliche Stadtrath auch dem Gesuche

Rosenthalers entsprechen, so würden aus dem hiesigen engen
Fleck der öierbrauereyen zu viel seyn, und Gefertigter, um
nicht ganz verstümmelt zu werden, müßte alle Rücksichten gegen
Renn beseitigen und seiner zuwachsenden Beschädigung mit
allen Kräften entgegenarbeiten."
Franz Joseph Dietschy's Replik gewährt zunächst einen

Einblick in Dietschy's Geschäftskreis und Betriebsart. Er bemerkt,
daß er seinen Schweinehandel „schon seit einem Jahr aufgegeben
und sein zu diesem Zweck angestelltes Personal entlassen habe".
Mit dieser Feststellung, die zur Vermutung von Dietschy's
erstem Biographen, er habe sich auch als Salmenwirt und
Bierbrauer des ursprünglichen Gewerbes nicht geschämt, sondern es

wsiterbetrieben, — im Widerspruch steht: rnit dieser Feststellung
weist er den vorwurs zurück, daß er drei Gewerbe betreibe, es seien
deren nur zwei und zwar seien dieselben nicht als neue Unter-
nehmungen, sondern bloß als Fortsetzungen früherer, bereits vor-
handensr und, wie man heute sagen würde, vom Stadtrate Kon-

zessionierter Betriebe zu betrachten. Den im Sinne der modernen

Gewerbefreiheit liegenden Gedanken, daß er soviele Gewerbe aus-
üben könnte, als in seinem Belieben stünde, spricht er nicht ein-
mal aus, sondern bewegt sich ganz aus zünftigem Boden, indem

er teils tatsächliche Berichtigungen zur gegnerischen Verlautbarung
anbringt, zum Teil aber auch die Tatsachen anders deutet als der

Gegner.
Im weiteren erhellt aus Dietschy's Beweisführung, daß er schon

im ersten Jahre seiner Geschäftsführung den Lrauereibetrieb von
der ursprünglichen Beschränkung auf das städtische Absatzgebiet
befreit und auf den Export eingestellt hat. Als Grenzpunkte seines
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Absatzgebietes nennt er Frick, Liestal, Schopfheim und Basel, —
einen Umkreis somit von 16 bis 24 Kilometern Radius. In diesem
einen ziemlichen Fuhrwerksbetrieb erfordernden Rahmen gibt er
gutes, durch keine Witterung zu verderbendes, genugsammes Bier
Zu gleichen preisen ab, wie die umliegenden Brauereien. Nicht nur
die Weinteuerung, sondern sein eigenes Trachten nach guter Gua-
lität und hinreichender (Quantität, verbunden mit rationeller
Preispolitik haben ihn, Franz Joseph vietschy, zu solchen Erfolgen
geführt. Er freut sich darüber, daß seines Bieres „Ruhm sich weit
umher verbreitet hat", ein Leweis dafür, daß vietschy nicht nur
ein sorgfältiger Bierbrauer, sondern auch ein guter Organisator
des Verkaufs gewesen sein muß; seine im früheren Beruf erwor-
bene Personenkenntnis und handelsgeschicklichkeit wird ihn mit
gefördert haben.

Infolgedessen fühlt sich vietschy bereits so erstarkt, daß er
betonen kann! die durch Rasenthalers Betrieb allenfalls erwach-
sende Konkurrenz würde nicht ihn, Franz Joseph vietschy selbst,
sondern bloß den gelernten Brauer, den er neben sich dulde, in
erster Linie treffen, denn diesem gegenüber müsse er, falls Rosen-
thaler's Gesuch Erfolg habe, alle Rücksichten fahren lassen.

ver Stadtrat, dem es bei diesem Fall offenbar nicht ganz wohl
War, faßte am 18. Sept. 1800 ein vermittelndes

Rssolutum:
«wird dem Gesuche des Joseph Rosenthalers bier brauen zu

dürfen gleichwolen jedoch mit dem expressen Beding entspro-
chen, daß impétrant" (Bittsteller) „Rosenthaler und zwar gegen
anhero zu erstatten habende Recognition und Ghmgeldgebühr
nur in so lang Bier brauen und auszapfen möge, bis der solche

Vrà88ion zunftmäßig erlernte Joseph Renn allenfalls eine
eigene Lierbrauerey einrichten und solches Gewerbe treiben
würde.

Ruf welchen Fall hin er Rosenthaler diese seine Lierbrauerey
ohne weiteres einzustellen oder aber mit ihme Renn sich

abzufinden habe.

Wo solchergestalten dann ihme Renn diesfälliges Recht vor-
behalten bleibt."
Ein salomonischer Hofbescheid?

Der Stadtrat entsprach dem Bürgerssohn Rosenthaler der Form
lìuch, aber nur teilweise, und unter so schwieriger Bedingung, daß
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sein Betrieb unter allen Umständen vom guten Willen und
Ermessen des mit vietschy eng verbündeten Kenn abhing. Kenn mutzte
vietschy „zuliebe leben", da dieser im andern Falle ihn. Kenn
nicht mehr dulden wollte, ver Stadtrat wollte den Kenn nicht
gefährden, (denn dieser war ja der formelle (zünftiges Brauer) und
den Kosenthaler erkennen lassen, datz sein Unternehmen angesichts
des drohenden wirklichen Brauers vietschy keinen Erfolg
versprach. Rechtlich galt Kenn's Sunftbries immer noch, tatsächlich
hatte vietschy durch seine Wirtschaftsführung im Sinne der freien
Konkurrenz die Sunftverfassung bereits durchbrochen; so standen
das in Kenn verkörperte formelle Kecht und vietschy's wirklicher
Besitz im Kampfe siegreich da gegenüber dem lästigen vritten.

S

Bus einem „Äarau, den 16. Juni 1822" datierten Briefe des

Kötzliwirts Keschbach geht hervor, datz dieser von F. I. vietschy
Vier bezogen haben mutz. Somit erstreckte vietschy's Bier-Absatz-
gebiet sich sogar bis nach Aarau. vas „Kötzli" in Aarau hat anno
1830 schweizerische Berühmtheit erlangt, indem es dem Schwanen-

wirt h. Fischer von Merenschwand im ersten Freiämterzug als
Aarauer Hauptquartier diente.

Ven Meisterbrief scheint vietschy einmal verwertet zu haben.
Eine Blattnotiz meldet:

„Weill die Meisterschaft im Anfangs Jahr 1807 oter weitz

nicht Kecht Mehr im Jahr 1806 spat Jahr, aus mich ge Klagt
ich seye nicht beKechtiget Ein Küofer Knecht zu halten so habe

ich Mein Meister Brief müetzen fohr weisen, Es ist aber über
das nichts aus ge Macht warten, sondern so fill Mir be Kand
ist, Kan mir Es die Meister schaft nicht wehren. Ein brau Knecht
und wan selber das Küofer Handwerk nicht verstehet Ein
Küofer Knecht, wan ich Es vohr besser find als vohr Mein
Eigene Sach zu halten; welches ich Nach bilig Keit drauf an
Kamen lasse, weill in bräuhaus Ein Küofer Knecht wans (ans)
Bier Machen get Nodwendig ist" —.
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franz losepk vietsclilj als Kierizrausr

à 8. November 1800 zahlte Franz Joseph Dietschy, laut
Postquittung des „ltonstanzer Landgutschen"-Meisters Ignazi horch
eigenhändig („von Meiner hand bezalt") Z0 Fl. S8 Nreuzer. ven
mit diesem Betrag beschwerten Brief übernahm der erwähnte
Landkutscher „zur Spetition nacher Fridingen", einem vonaustädtchen.

Diese für die damalige Zeit nicht unbeträchtliche Summe hatte
?ranz Joseph Dietschy „durch Hrn. ober Ämbtmann Biermann hier
Duf Fridingen geschickt" an den dortigen Braumeister und son-
stigen hörigen.

Die Guittung, vom 14. Februar 1801 datiert, stellte (in Sb-
Wesenheit des Zunftmeisters) Lorenz Hermann der Beysttzmeister
aus. Das Geld hatte F. I. Dietschy eingesandt „wegen
Meisteraufnahme bei der allhiesigen (Fridinger) Bierbrauer Zunft nebst
lehrattestat". Diese Guittung wurde vom Fridinger Bürgermeister
Joseph Lutz vidimiert: der gleiche Bürgermeister unterschrieb nebst
dem Zunftmeister und dem Zunft-Gbrist Bmbrost hizz das Lehr-
Kttestat, dem auf „geziemend erbitten" der Zunft auch das Stadt-
Tigill ausgeklebt war.

Nach einer handschriftlichen Zusammenstellung Franz Joseph
Dietschy's setzte sich der nach Fridingen gezahlte, etwas größere
Betrag folgendermaßen zusammen!

Suf dingen 6 Fl.
Frey Sagen 0 Fl.
Meister Nuf Nam 6 Fl.
Gin Schreib gelt Jetes Mal 1 Fl. 12

Bey der Zusamen
Nunft deren

Meister 8 öersonen hat
8 Maß wein u.
4 Bz. Broth gekost 6 Fl. 10 Bz.")
Sigell gelt der stat 6

Dem woh der Meister
brief ge macht hat
habe ich Ime zu Erbend 5 ?l. 24

Slso dise ZI Fl. 22

1 Bayen — 4 Kreuzer, 1 Fl. — ö0 Kreuzer
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habe ich denen Brau Meister und sonstigen Gehörigen durch

Herrn Gber Kmbtmann Biermann hier aus Fridingen geschigt.

Klso von Meiner hand be Halt — Ronstanzer Land gutscher

hats ge Nomen.

Rheinfelden, 2S Mnterm. 1800. vietschy."

Diese Meisteraufnahme, bei der offenbar alle zünftigen Formen
beobachtet wurden, litt an dem einzigen Mangel, daß der neu

angenommene Meister nicht anwesend war; wäre das der Fall
gewesen, so hätte vietschy den Betrag doch gewiß sofort in Fri-
dingen selbst gezahlt, statt ihn von daheim aus dorthin
nachzusenden. Der Meisterbrief des Franz Joseph vietschy beruhte nach
dem Gesagten nicht auf einer persönlichen Prüfung des neu Ruf-
genommenen, sondern auf einer den Fridinger Zunftmännern ge-
gebenen Zusicherung, vietschy habe die Brauerei zunftmäßig
erlernt, vaß er sie wirklich erlernt hat, wird im Hinblick auf
seine späteren Erfolge als Bierbrauer kaum bezweifelt werden

können, — er erlernte sie wohl besser als irgend ein Zunftbrauer
aber wahrscheinlich, nicht zunftmäßig: denn der Zünftler
durfte nicht exportieren.

Für Franz Joseph vietschy war er offensichtlich nur ein erneuter
Beweis für die Zerrüttung der einstigen Zunftherrlichkeit, dieser

auf so große Ferne versandte, aus so großer Ferne bezogene

Meisterbrief. Wahrscheinlich fühlten die Fridinger Zunftherren, daß

die französische Revolution auch ihrer Zunft das Sterbeglöcklein
geläutet hatte, — darum griffen sie noch rasch zu, wenn ein neuer
Meister ihnen einen Zunftbrief abkaufte.

Franz Joseph vietschy hätte sich diese ZI Fl. 22 Rreuzer ruhig
sparen können; denn die allenfalls von ihm gehegte Hoffnung,
der Meisterbrief werde den Stadtrat bestimmen, dem Joseph Rosenthaler

das Brauen zu verbieten oder diesen selbst davon abschrecken,

diese Hoffnung erfüllte sich nich t. Wir schließen das aus dem

Umstand, daß uns im Rheinfelder Ratsprotokoll folgender Eintrag
begegnete;

„Km 10. Mai 1802 wurde mit den allhissigen Bierbrau-
Wirthen, als Jos. vietschin und Joseph Rosenthaler, in betref
ihrer Bierschenk, und des dorten abfallenden Umgelts nach-
stehender Record gutgeheißen;
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«Joseph vietschin erbietet sich für laufendes Jahr für die
beiden Bierschenk Häuser den Betrag von 50 Saum von jedem
12. Matz, 7 Kreuzer, in Summa 70 ?l. in die städtische llmgelds-
Kasse zu entrichten. sig. F. I. v.

Joseph Kosenthaler macht das gleiche Anbiethen für seine
Schenke mit 15 Saum. sig. I. K."

»

Dieser, auch von Burkart noch erwähnte, am 10. Mai 1802

gutgeheißene „Accord" bezeichnet mithin den Hos. vietschin und den
Jos. Kosenthaler als die „allhiesigen Bierbrau Wirthen" und das
geschieht reichlich N/e Jahre nach der „Beförderung" des Franz
Joseph vietschy zum Zunftgenossen von Fridingen. Aus dieser
Tatsache geht hervor, daß vietschy's Meistsrbrief auf seinen
Konburrenten Kosenthaler wenig oder keinen Eindruck gemacht haben
mutz, ver seinem Küfereid untreu gewordene Kosenthaler braute
einfach weiter, bis er dem stärkern Konkurrenten unterlag, aber
nicht dem Meisterbrief. Dieser war bereits ein wertloser Papiersetzen

geworden, — das Geld dafür hätte vietschy sich, wie bemerkt,
sparen können. Vas ganze Manöver sieht so aus, wie wenn F. I.
vietschy lediglich hätte beweisen wollen, daß er nötigenfalls auch
als zünftiger Meister auftreten könne. —

Nach dem „Accord" vom 10. Mai 1802 verumgeltete Franz
Joseph vietschy in zwei Vierschenkhäusern mindestens dreimal
mehr Bier als Kosenthaler, von dem Bestehen zweier vietschy'scher
Zapfstellen war bisher nichts bekannt, und auch von seiner
weiteren geschäftlichen Tätigkeit wissen wir nicht viel.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß später, nach Revision der samt-
lichen Gemeindearchive noch dieses und jenes Schreiben zum vor-
schein kommen wird, das Licht auf vietschy's geschäftlichen Aufstieg
Zu werfen vermag; uns steht in dieser Hinsicht bloß noch ein
Manuskript des Franz Joseph vietschy etwa aus dem Jahre 1810

Zur Verfügung! „Eine Kleine be Merkung aus dem Eltern bier
Nuech nach Ueberlegung zu samen gesetz." Aus dieser besonders
wiedergegsbenen „Bemerkung" geht hervor, daß Franz Joseph
vietschy, im Gegensatze zur alten Zunftordnung, den obersten
Grundsatz aufstellt, — man sollte zwar seine „Kleine Bemerkung"
in jedes Bierbuch legen, um daraus zu Nemen was Nödig ist, wie
folgt. „Doch ist jede Zeit Nodwendig auch an ge-
mesen. Nach Zeit undUmständ Sich Ein zuKich-
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ten." Diese Mahnung ist nichtzunftmätzig, sondern

industriell gedacht: Anpassung an die Zeitumstände ist oberstes

Gebot.

Diesen Grundsatz erläutertF. F. vietschy durch einen Rückblick

auf seine bisherigen Erfahrungen: Zwei Fahre lang, während der

Franzosenzeit, hat er jährlich bis 700 Saum Bier gebraucht. Fn-
folge des Abzugs der Franzosen und während einiger guter wein-
jähre, da der wein billig war, brauchte er nur SO —60 Saum Bier.
Gegen 1810 wird der wein teurer, — also braucht er wieder bei
Z00 Saum Bier „Zm Fahre llemlich mit dem Haus- und wirth-
schaftsgebrauch". Fn den ersten Fahren hat er durch „schwoben
Knechte" bei 600 Saum mit Harz Der bichten (verpichen) lassen.

Der Lagergeruch gefiel den Leuten nicht, so verkaufte er das Bier
„im Ersten wein grath Fahr" zum Teil an die Bauern. Er besitzt

drei Keller, besondere für wein, Bier und „gemüos".
Somit richtet sein Betrieb, statt nach Zunftsatzungen sich ganz

nach den U m stän den, nach der „Konjunktur", wie man heute
sagen würde, vor allem aber: „und so ist mein fester wihlen, dem

gewerb Ehr zu machen."
Fn diesem Ehrenpunkt zeigt sich der Zunftbrauer.
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Kke'mfeldens

letzter oorderösterreickiscker Magistrat

Bisher war immer nur vom „Rat" im Allgemeinen die Rede.

Wir geben das einzige Protokoll, in dem die einzelnen Rats-
Mitglieder jener Zeit erwähnt und sichtbar werden, hier im
Wortlaut wieder.

^Ltum den S. lllay I8V0,
Lorum lVluMtrutu.

h. (V/Rmtmann v. Biermann machet Vorstellung mit Schreiben

vom 29. abhin und 4. dis, womit h. Rentmeister Clgger
vom Bequartierungs Last um so begrün(de)ter enthoben werden
möchte, als er h. G/Amtmann ihme solchen zu seiner
Unterstützung in Amtsgeschäften ohnumgänglich nothwendig fallen
wolle, und derselbe ohne vorläufige Zusicherung von seiner
Enthebung ein- und ruktretten wolle, h. Bürgermstr. Reutter
und Synd. Ranz wollen ihr votum suspoudiren (ihre Illeinungs-
äußerung verschieben).

Hr. Rath hug gibt sein Votum dahin:

h. Rentmeister Clgger seye ein steürbarer Bürger, womit
dann derselbe nicht änderst, als verhältnismäßig und nicht höher
als nach seiner Steüer im Vequartierung zu belegen seye.

hh. Bürgin und Räni stimmen obigem voto mit deme bey,
wie sie nicht bevollmächtiget seye(n) ihne von der Lequar-
tierung gänzlich zu entheben, und die Bürgerschaft und llnsaßen
damit zu belasten. hug

Bürgin
Räni

Lonolusum.

Wird dem hieruntigen Antrag des h. G/Amtmann v. Bier -
mann in soweit entsprochen, wie er Rentmeister nicht änderst
als nach Verhältniß des Steüerbetrags hiemit lediglich als
steürbarer Bürger mit Bequartierung angesehen, sofort mög-
licher vingen als Beamter beruksichtiget werden wolle.
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ver versuch des Schaffners der Tommenthurey, sich als
Beamter gänzlich von der Einquartierung zu befreien, führte mithin
nicht zum Erfolg, den er angestrebt hatte: ver Magistrat konnte
den Schaffner in seiner Eigenschaft als steuerbarer Bürger nicht
ganz von Einquartierung befreien, vazu hätte nur die Bürgerschaft

die Macht besessen und diese tagte von 1799 bis zum
Jahre 1802 nur einmal, nämlich am 28. ?ebr, 1799.

Bürgermeister Reutter, Syndic us Ranz und

Rat Hug, so hießen die drei Ratsherren, die Rheinfeldens
Geschicke während seiner letzten vordetösterreichischen Seit lenkten.

(U)
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..Ut de sranzosentid"
oder

öürgermeister öemliard Keutter

Dieser uns schon wiederholt begegnete Mann verdient eine
genauere Betrachtung. Er gab am 19. Spril 1800 die Erklärung
ZU Protokoll:

„Nothgedrungen machet Tndsgefertigter einem Wohl Löbl'en
àxistrat die eröffnung, daß derselbe vorgestern den 29ten
passati abends 6 Uhr just, da er einberuefsenermaßen jns
amthaus hineintretten wollen, von dem hiesigen Lommenààu
Rellermann arretieret und durch 2 Lavalleristeu bis zur sene-
ralitet öffentl. und äußerst protistutierl. abgeführet worden seye.

vie gründe hiezu seyen ihme dortselbst dahin vorgetragen
worden, daß

a) die 4. requirierte pferdt für einen oiiieier-superieur nicht
Zugleich auf der stelle abgegeben und

b) dem h. Lommenàt von dem Hrn. Gberamtmann v.
Biermann schlechterdings hinterbracht worden seye, wie untersezter
den hierowegen von dem G/Vogt Laumer in warmbach
ausgefertigten Befelch zu unterschreiben verweigert haben solle.
Den ungrund der ersten zu bürdung stellte aber die von dem

(der) Lommenäantschaft selbst unternohmene stall auß suchung
gleich ohne weiteres jn seiner vollen Blöße dar und das
2. àmbrum (Beweisglied) wird die aufzunehmende Rundschaft
gleichmäßig erhärten.

Von derowillen ersuche ich einen Wohl Löbl. àsistrat den

amts bott anton Müller über den umstand
ob wahr, daß ich den von jhme überbrachten Befehl nacher

warmbach nicht unterfertigen wollen, und was jhme dan jn
gegenwarth des frantzösischen oitiàrs hierauf zur antwort
gegeben —

Eydl. einzuvernehmen und das résultat hievon zu weiters
diensammer maßnahm mir gefällig, und um so Ehender an-
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hero zu gehen (zu) lassen, als der gegenstand von Wichtigkeit
und für allhiesige gemeind die nachtheiligste folgen hieraus
entspringen dörften. Reutter."
verartige klare und bestimmte Erklärungen gab Bürger-

meister Bernhard Reutter noch wiederholt zu Protokoll: der Magistrat

wußte infolge dieser festen Haltung und Gesinnung des

Stadtoberhauptes immer genau, woran er war.
Er wiederholte später auch den Vorwurf, daß der k. k. Gber-

amtmann von Biermann dem Stadtrat gelegentlich in den Rücken

schieße.

Sus Pfarrer Burkart's Stadtgeschichte erhellt genugsam die

Bedrängnis, unter der Rheinfelden im Zeitraum von 1799 bis 1801

Furchtbares erduldete.

Nichts veranschaulicht deutlicher die bedrückte Stimmung der

Rheinfelder Stadtbehörde, als ihr Beschluß vom IS. Sept. 1801.

Bürgermeister Reutter eröffnete dem Rat den Inhalt eines am
IZ. erhaltenen Briefes, — nämlich einer Mitteilung des damaligen
Stadtkommandanten, dessen Inhalt das Protokoll folgendermaßen
angibt!

„Soeben erhalte ich von dem General Oueckrä ein Schreiben

von Basel, in welchem er mir aufträgt, (an) sie, Meine Herren

zu berichten, daß den 24. d. ein patalion (Bataillon) von
der 104. Halbbrigade hier als Garnison einrücken werde. Man
möchte sich also gefaßt machen, diese Truppen nach Anweisung
der bestehenden Gesetze zu verpflegen."

ver hierauf erfolgte Ratsbeschluß verdient wörtliche Wiedergabe:
„vie ausgeworfene Frage: ob es räthlich wäre, und ob man

.einen Vortheil zu ziehen hätte, wenn sich eine Rathsàer>àtion
nach Basel zu dem commandierenden General yuetarä begeben,
und bei diesem das Ansuchen machte, — daß er zur Erleich-
terung der Stadt einen Theil dieser ankommenden Truppen
auf's Land in der Umligenheit verlegen möchte, — oder ob man
den Einmarsch der Truppen schlechterdings erwarten solle, um

wenigstens die Unkosten dieser vepu dation
in Ersparrung zu bringen, da man ohnehin die

betrübte Erfahrung habe, daß alle viele Sendungen, die man
in verschiedenen Gegenständen hin und her gemacht habe,

fruchtlos ausgefallen seyn?
vie Einhelligkeit der Stimmen glaubte, man (habe) die

Einkunft der Truppen zu erwarten."
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à IS. Oktober 1801 wurden zum „laufenden Einzug bey der
hiesigen Lürgergemeinde" zwei Steuern und für die Güterbesitzer
der Gemeinde Möhlin vier bestimmt, „jedoch nicht änderst als
Kbschlagsweiße".

Km s. November 1801 wurde aus Kntrag von Syndicus Ranz
die Bestellung eines Z0-käpfigen Ausschusses zur Prüfung der
städtischen Finanzlage beschlossen. Da Franz Joseph vietschy in
diesen Ausschuß gewählt wurde, wird über diesen Beschluß und
seine Folgen im Kapitel „vietschy's öffentliche Laufbahn" ausführ-
licher berichtet.

Km iz. vez. 1801 gehörte Bürgermeister Reutter wieder einer
nach Basel zum General yuêtarci entsandten Deputation an, die
von ihm u. a. dankbar die Mitteilung erhielt, dieser Gage werde
die Compagnie von hier ab und auf die vorfschaften hinausrücken
(s- a. Zunftwesen von 1799 bis 1810).

Das Jahr 1802 begann mit einem freundlichen Licht- und
Tlücksstrahl für die schwergeprüfte Stadt. Syndicus Ranz konnte
nm 7. Januar die erfreuliche Mitteilung machen, der Sonnen-
Wirt Ebert in Basel gedenke das Kapital, das er der Stadt ge-
kündigt hatte und für das sich dann Z0 Bürger hatten verbürgen
wüssen, noch länger stehen zu lassen unter der Bedingung, daß der
noch rückständige Zins schleunigst abgetragen und die noch fällig
werdenden am Verfalltag entrichtet würden.

?ür dieses Kapital hatte auch Bürgermeister Reutter sich

unaufgefordert und aus eigenem Entschlüsse mitverbürgt. Kuch für
dieses uneigennützige Verhalten hätte er eine bessere Anerkennung
verdient als die ihm wirklich zu Teil gewordene baldige
Entlassung aus seinem unter schwierigen Umständen in schwerer
Kriegzzeit versehenen Kmte.

vie Geschicke erfüllten sich so, daß zunächst am 22. Januar 1802
vvm K. K. Gberamt die Mitteilung einlief, auf Orà des in der
Schweiz en ekel kommandierenden Generals seien alle in dem

vberamtlichen Distrikt dem allergnädigsten Landesfürsten zugehörigen

Erzeugnisse und Gekdzuflüsse mit Beschlag in so lange zu be-
wgen, bis eine andere Orà von dem kommandierenden General
vder einer andern zu diesem Geschäft bevollmächtigten Commission
erfolgen würde.

Kon dieser Oräre machte der Magistrat Mitteilung an das
wohllöbl. Collegiatstift, an die löbl. Commenda St. Johann und
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Beuggen, „denen Kaiserumgelder, Spitalpflegschaft, Margarethenpflegschaft"

und an die Lang'sche „Apotek".

à 17. Februar übergab Bürgermeister Reutter dem Rat ein

Einladungsschreiben von Herrn Tröndlin (als Mitglied der ver-^

waltungskammer des Kantons Fricktal), — sich bei derselben und

„bei Vermeidung aus der Klasse der Standesglieder ausgeschlossen

zu werden — sich daselbst einzufinden". à dieser Sitzung stellte
Bürgermeister Reutter den Antrag, Rheinfelden möchte eine
Abordnung in diese Kammer erhalten; dieser Antrag wurde angenommen

und der Magistrat wählte ihn, den Bürgermeister, als Ab-
geordneten.

vas Weitere mag uns Sebastian Burkart erzählen:

„3n seiner Eigenschaft als Statthalter und Amtsverweser
des Kantons Fricktal, ordnete vr. Fahrländer
die Wahlen der Gemeinderäte und Gemeindsvorsteher an, wobei

man die Behörden von Gegnern der Neuerung zu säubern
trachtete, vas geschah auch in Rheinfelden, wo der bisherige
Bürgermeister Reutter (seit 1787) am 18. III. 1802 durch den

Gemeindepräsidenten vr. Lang, der mit Fahrländer befreundet

war, ersetzt wurde.
Reutter weigerte sich, seine Signete, Bücher, Kasse u. s. f.

zu übergeben und erklärte, daß er keinen Gemeinderat
anerkenne, er sei und bleibe der von höchster Seite, von Sr.
Majestät dem Kaiser und der Regierung, bestätigte Bürger-
meister. vas neue Konstitutionsgebäude habe keinen Grund,
er aber einen starken Arm, durch welchen selbes noch werde

erschüttert werden.
Reutter wurde natürlich dieser Renitenz wegen vom

Gemeinderat beim Interimsstatthalter verzeigt und verdächtigt,
mit dem in Laufenburg ab- und durch den Fahrländerianer
Joachim Herzog ersetzten Altbürgermeister vögelin geheime

Zusammenkünfte zu halten."
Aus Befehl vr. Fahrländers nahm der neue Gemeinderat den

„Bürger Bernhard Reutter" unter besondere Aufsicht.
5 S

S

So belehrt uns der Rheinfelder Stadthistoriker, eben

Sebastian Burkart, der doch alt Rheinfeldens Treue gegen
Oesterreich so oft betont, in etwas kühler, neutraler Weise über

Bürgermeister Reutter tragisches Geschick.
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Auch Bürgermeister Reutter verdient aber in dieser Hinsicht
ein anerkennendes Wort. Legreiflicher Weise konnte der Wann,
der Rheinfeldens Geschicke schon seit 1787 geleitet hatte, nicht
ohne weiteres und leichten Herzens dem erst seit einigen Wochen im
?ricktal eingebürgerten Diktator Fahrländer zujubeln. Bernhard
Reutter erinnert mit seiner Treue gegenüber der bisherigen Obrigkeit

an den harten und starren Schwarzwaldgranit. —
Alt-Bürgermeister Reutter sollte den „Dank der Republik"

noch deutlicher zu spüren bekommen. Der Gemeinderat
richtete an die am 30. Wai 1802 versammelte Gemeinde die Frage,
«ob dem Hrn. Bürgermeister Reutter die (laut vom 8. Way 1802
eingegebenen Conto) angeforderten 293 ?l. als Bezahlung für sein
geführtes Fuhrenregister und weiters die laut am 1. Way
eingegebener Rechnung sich als Lesoldungs-Vermehrung zugeeignete
565 ?l. zugestanden, anerkennt und zahlbar angewiesen werden
Wollen und sollen? vie einstimmige Antwort der
Bürger, es seye der Hr. Bürgermeister bey Ausbruch des Krieges

von der Bürgersamme aus dem Grund von allen Militär.
Einquartierungen freigesprochen worden (: obwohl die lange Dauer
des Krieges dazumahl nicht vorgesehen worden :), damit er von
dieser besreyt, Zeit und Weile habe, ungehindert seinen obliegen-
den Amtsgeschäften zum besten der Stadt vorzustehen und selbe
Zu versehen in Stand gesezt seye. Weiter sey es damals schon die

Meinung der Bürger gewesen, durch eben die Lefreyung (von) der

Einquartierung ihne für seine allenfällige größere Bemühung an-
durch belohnet zu wissen. Wenn er allso nebst seinem angewiesenen
behalt für jede Arbeit noch insbesondere bezalt werden wolle, so

Wüßte Ihme das durch so viele Jahr vermög seiner Steuer zimm-
Ilch zahlbar zufallende Guartier ebenfalls aufgerechnet und von
seiner Rebenforderung abgeschlagen werden."

Dieser Beschluß ist unterzeichnet von den Bürgern:
Lang vorstehr, Aloysi Nußbaumer
Tschudty, Rath, Seraphin Nußbaumer
Böhler Rath Franz Wartin Fröwis
Bürgin, Bürger, Franz Jos. Bröchin
kähny, Postmeister Anton Bröchin
haegin Wed. Dr. Joseph Sprenger
Franz Joseph Rain, Joseph hasler,
Andreas Wildpret Joh. Xaverj Rock

Wichael Dietschin Seraphin Gränacher
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KasparFröwis Jos. k)ug, Uhrenrnacher
Anton Bröchin Jos. Schreiber
Xaveri Kehny Fridolin Schrötier
Anton Schreiber Adam Meyer
Jakob Schmidlin Jakob Rösch

Joh. Melchior Meyer Fidel Steinhauser
Joseph Rosenthaler Joseph Schmit
Kaspar Kallenbach Jacob Glaß
Joseph lvildpret Melcher Kalibach
Joseph Kamber Fidel Reutter

Mathias Kuni jung.
Joh. Michael Lützelschwab.

wie schön liest sich diese ganze Beweisführung, durch die der

Altbürgermeister als habsüchtig dargestellt wird, — und doch macht
das damalige Verhalten der Gemeinde einen etwas schäbigen, nur
durch die jämmerliche Finanzlage der Stadt erklärlichen Eindruck.

Bürgermeister Reutter hatte nämlich von 179? an immer
wieder ersucht, man möchte ihm diese lästige Fuhrenkontrolle
abnehmen, und der Magistrat hatte ihm dieses Geschäft jedesmal
mit der Begründung wieder aufgebürdet, es sei kein anderes
Individuum zur Besorgung dieser Arbeit befähigt.

Ms er am 28. Nov. 1799 dem löbl. Magistrat die seit 14. Gkt.
geführte Fuhrentabelle übergab, fügte er die dringliche Bitte bei,
dieses lästige Geschäft ihm abzunehmen und einem andern Rats-
lnäiviäuo oder Subaltern Beamten mit Ausweisung einer ver-
hältnismäßigen Belohnung zu übertragen, denn:

a) habe h. Syndicus Ranz diese Verpflichtung von sich ab

und dem Bürgermeisteramt ganz ordnungswidrig zugewälzet
und hiebey nicht überdacht, daß

b) derley Arbeiten durch landständ.
Verordnung denen Grtsvorsteheren mit gutem Grund ab-
genohmen und geradehin untersaget worden seyen.

c) übersteige es alle Möglichkeit diesem Geschäfte neben

andern vielfältigen Bürgermeisters-Amtsverrichtungen, mit
der erforderl. Pünktlichkeit obliegen zu können.

Später suchte er wegen Gesundheitsrücksichten um Entlastung
nach, übernahm aber doch immer wieder opferwillig die ihm zu-
gemuteten, beschwerlichen oder demütigenden Deputationen ins
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französische Hauptquartier oder an den landständischen Konsetz.
Zu diesem sorgte er dafür, datz Rheinfelden nicht ohne Vertretung
blieb, Auf ihm lag während der Gccupationszeit von 1799 bis
1802 die Hauptlast der Aergerlichkeiten und Überraschungen, die
eine solche Kriegsepoche mit sich bringt. —

Es war nicht — edel, datz die Bürger das in Ungnade gefallene
Ltadtoberhaupt daran erinnerten, wie sie ihn ja s. Zt. von der
Einquartierung befreit hätten, — denn diese Freiheit von
derartigen Lasten kam sicher nicht nur dem Privatmann Bernhard
Reutter, sondern auch der ganzen Stadt zu Gute.

Wer die Unterschriftentabelle genau durchgeht, wird auf ihr
einen Namen vermissen, der sonst nirgends fehlt in jener Zeit:
Tranz Joseph Dietschy hat die Liste nicht mit
seiner Unterschrift beehrt, — wohl nicht nur aus
Rücksicht auf den weggedrängten Bürgermeister, sondern deshalb,
Weil er die diesem widerfahrene Behandlung als kleinlich empfand.

» 5

Noch einmal beschäftigte Altbürgermeister Bernhard Reutter
den Eemeinderat, nämlich am 12. Zum 1802, nachmittags 2 Uhr.
Das Protokoll berichtet:

„heute früh 10. Uhr wurde von der verwittibten Säkel-
Meister Renn durch ihren Sohn, und den provisorischen Säkel-
Meister Böhler dem Gemeinderath die Anzeige gemacht, datz

die vom Zahr 1798. bis den 20. März 1802. nehml. bis zur
Zeit der Einsezung des Gemeinderaths alle rllkständige Säkel-
amts Rechnungen fertig und beendiget, folglich der revision
unterwürfig seyen, va diese Sache noch ein Geschäft des

abgekommenen Magistrats ist, und dem dermaligen Gemeinderath

gar nicht zufällig (zufällt) noch aufgebürdet werden kann,
so hat der Gemeinderath abgeschlossen, den hh. Reutter, Ranz
und hug hievon Wissenschaft zu geben.

Er hat also diesen abgekommenen Magistratsgliedern hierüber

eine schriftl. Anzeige gemacht, und dieselben höflich
eingeladen, dieses ihnen annoch obliegende Geschäft, nehml. die

revision dieser Rechnung bäldest vorzunehmen, und dann
dieselbe nach deren aàjustierung dem Gemeinderath zu übergeben,
damit er mit anderwärtigen(r) Abrechnung fortzufahren nicht
gehindert werde.
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Dieses mit aller Achtung und Anstand begleitete Ersuch-
schreiben wurde dem h. Reutter durch den Kathsdiener
geschlossen zugesandt.

Beim ersten Eintritt des Rathsdieners und bei der Uebergab

des Schreibens wurde derselbe von ihme gleich brausend
angefahren, die Annahm des Schreibens mit deme

widersprochen, daß er von dem ^sent Dr. Lang, (also dem jetzigen
Gemeindevorsteher) keines annehme, um so mehr, weil jener
sich gegen ihne ohnlängst schriftl. geäußert, daß er sich alle
Lorresponäen? von ihme verbeten haben wolle."
In jenem Antwortschreiben des Gemeinderaths an den Bürger

Reutter hieß es:

„Uebrigens verbittet sich der Gemeinde-
rath mit allen derlei Lorrespoiiäenxen und

Bürgermeisterlichen Befehlen ihne künftig
verschont zu lassen. Die Ursach dessen war
weilen das Reutterische Schreiben an den
Gemeinderath eine Magschrift voller
Unwahrheiten, Grobheiten, Drohungen, Bürger-
meistert. Befehlen und revolution ausdrüken
angefüllt ware."

hierauf fing derselbe (Reutter) wechselweis mit seinem Weib

in einer Art von Raserey alle mögliche Beschimpfung und vro-
hung auszudrüken, die dem Rathsdiener, weil er seinen Zorn
kannte und fürchtete, nicht mehr gänzlich bewußt seyen, kurz,
er drohete den àsnt Lang um seyn vermögen zu bringen,
jeden Bürger der ihn hier oder dort beleidigen würde, auf der

Straße zu massakrieren. Wenn der Gemeinderath in Seit
8. Tagen mit ihme nicht abrechne, und ihme (nicht) sein schul-

diges bezahle (: Hr. Reutter dürfte aber nach bisher

eingesehener Rechnung der städt. Tasse
wenig st ens 100 Louis d'ors schuldig seyn:), so

werde er alle mögliche Wege, ja selbst jenen nach Paris
ergreifen.

Die jetzige neue Tonstitutionelle Regierung seye nichts, er
futtere sich um den Stadthalter Fahrlender und alle die schmutzigen

Beamten, er seye vor Z0. Jahren Beamter gewesen, habe
schon sehen Schuh nägel machen, ehe und bevor der ^xent
Dr. Lang seine Rase mit Terpentin rotz an den Ermel habe

schmieren können.
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Rathsdiener wisse der weitern schimpflichen Susdrüken sich

näher nicht mehr zu erinnern, weill zwischen ihme Reutter und
seinem Weib die beide wie lVloseren Wegären?) vor Gift
schäumten, er die wechselseitigen Susdrüke und Beschimpfungen
nicht immer (habe) unterscheiden und sich zu Gedächtnis fassen
konnte (können).

Mit deme ohne das Schreiben von dem Rathsdiener
anzunehmen entließ er (Reutter) jenen (den Ratsdiener) mit dem

Susdruk, daß er nun auch zeigen werde, daß er ein französischer
Bürger seye.

vaß dieses Protokoll mit der Sussage des Rathsdieners
übereinstimme, bestättiget derselbe durch seine Unterschrift
und (unter) allenfälliger eidlicher BeHärtung.

Martin Becker, Rathsdiener.

Es ist nicht mehr festzustellen, ob die Verdächtigung, die
Dr. ?ahrländer's Günstling, nämlich der Gemeinderat vom Jahre
1802 wegen der 100 schuldigen Louis d'or gegen den Sltbürger-
Meister Reutter erhob, irgendwie begründet war. Es ist zu
beachten, daß Bernhard Reutter als Staatsfeind behandelt wurde
von einem eingewanderten Diktator, gegen den man später selbst
viel bestimmtere Vorwürfe viel schlimmerer Uatur erhob. Im
allgemeinen zeigt sich Reutter in seinen Erklärungen und Handlungen
eher als ein etwas zu offener, zuweilen rauher Polterer, denn
als ein niedrig gesinnter Speichellecker, vaß er es in der soeben
geschilderten, bis jetzt noch nirgends erzählten Schimpf-Zzene zu
kunt trieb, leuchtet ohne weiteres ein: die Galle war ihm eben

überlaufen, hätte er sich nicht damit trösten dürfen, daß Rhein-
seldens künftiger Stadtammann das Kesseltreiben gegen ihn, Reut-
ter, nicht mitgemacht hatte? — Doch Bernhard Reutter sah in
Dietschy wohl nur den Salmenwirt, nicht aber seinen späteren
Nachfolger. Sls solcher verrät I. vietschy häufig viele Sehnlich-
keit mit Bürgermeister Reutter, dessen durchgreifende Srt ihm als
Dorbild vorschweben mochte. Bürgermeister .Reutter, à
Heimatgenosse vietschy's, ist wohl auch der Mann gewesen, der
den I. I. vietschy zur Uebersiedlung nach Rheinfelden bewog und
seinen Aufstieg förderte. Unter aargauischem Regime kam
Neutter wieder zu Ehren: er wurde Smtsstatthalter des Bezirkes
Nheinfelden.
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Uàr llietscticj's ursprünglichen öeruf

verbreiten seine mit Tinte oder Bleistift auf die leeren Blätter des

damals weitverbreiteten Basler Rostus-Kalender eingetragenen
Notizen einiges Licht, vie drei erhaltenen Jahrgänge des Rostus-
Kalenders (1809, 1810 und 1811) stammen zwar nicht aus Viet-
schy's erster Rheinfelder-Zeit, sondern aus der Lebensepoche, in
der er schon seit Jahren den Schweinehandel nur noch als Nebenberuf

betrieb.

Er übertrug regelmäßig die wichtigsten Aufzeichnungen der

früheren Kalender-Iahrgänge auf die späteren. So ist in allen drei
Kalendern, gleich zu Beginn, als erste und offenbar wichtigste
Tatsache im stets gleichen Wortlaut zu lesen: „Klle Mall am
Magtalenendag ist zu säg in g en und Lauf en burg Klein
Märkt um Es nicht zu vergessn".

Im Jahre 1809 bemerkt eine Bleistiftnotiz:

„Im Monat Mep ver Kauft Man Kleine schweitzerly in
schönau und dotnau auch am s a n bla sp Märkt
(Markt von St.-Blasien) Alle Mall den Mondag nach
dem nutzen sondag ist Märkt in schönau. Man muos aber

schon im ansang Nberell auf schönau Kleine schigen. Alle Mall
ist im Maj auch Merkt in 5 tauf en und Müllheim.
Muos mich alle Mal Ehr Kundigen um früsche wahr danautz

zu schigen von der schweiß wie auch auf scho p f heim und

votmos. Auf Pfingsten Kurtz alle Mall ist im Maj die beste

Zeit zuom yandlen ..."
(In diesen Kalender-Notizen wird u. a. auch Herr Ebert aus

Klein-Basel als Geschäftsfreund vietschy's erwähnt, — offenbar
der gleiche, der in der ?ranzosenzeit der Gemeinde Rheinfelden
ein Kapital besorgte, voraus lätzt sich schließen, daß Rheinfelden
durch vietschy's Vermittlung zu diesem Anleihen gelangte. — Auch
Lubsingen, Klein-Basel, vietzenhofen, Gipf, (vberhof und herznach
werden in seinen Kalender-Notizen den Schweinehandel betreffend
erwähnt.)
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I. vietschy hat jebes Jahr einen solchen Rosius-Kalender
mit Notizen angefüllt, die er immer wieder auf den nächstjährigen
übertrug- es sind aber nur die „VLochly" von 1809 bis 1811

erhalten.
Am Eingang jedes Vüochly widmet I. vietschy eine Seite

dem folgenden Spruch:
„Das Büochlein gehört mir frantz Joseph vietschy von

Rheinselden; der liebe Allerhöchste gebe Mir die gnat Es mit
guoter gesundheit zu besorgen, so Ime Allerhöchste Alles An
befohlen ist. dises büochlein ist mir lieb' wehr Es mir stilt
ist Ein vieb; seye Ehr ein Meister otter Ein Knecht; so stett
Ime der galgen Auf Recht. Ehrlich gedenkt und Rechtschafen
ge handlet ist schön in Allen Landen

Lescheind den 29 d Jenner 1810 fr. Io. vietschy
Im Mertzen 1811 ist das gantze Büochlj ausgezogen Worten

was Nodwendig gewesen".

Ueber den Schweinehandel im Allgemeinen

schreibt Franz Joseph vietschy im Rosius-Kalender Jahrgang 1809:

„Seit 1802 habe ich Ein Kleine be Merkung ge Macht wegen
dem 8. v. schweinhandell. Alle Jahr wan ich den schweinhandell
will furt füohren; so muos ich Mich Alle Zeit so guot Klüglich

anfangs Jahr und besonders im herpst Handell schigen

weil Jener selben Handell wenig gelt wegNümbt; und doch

oft fohr gelten was grose; die bewußten Kauf leüd nicht spa-

ren: sonst Kombt Ein anderer Verkäufer und beKombt sie;

und auf den fumer Kan Man den Handell nicht sparen; get es

danach mit Etwas so macht man Es mit gates hilf Imer so
guot Man Kan; got sägne alle Zeit das fohrhabens; der

windter Handell laßt sich Auch wegen der Kelte in acht Reinen."

Eelungen ist, wie hier und anderswo I. vietschy selbst
ein 8. V. (salva vems mit Verlaub) zum Worte Schweinehandel
setzt?

Außer den wiedergegebenen geschäftlichen Notizen, die, wenn
auch nicht den genauen Inhalt, so doch sicher den weitläufigen
Ilmfang von vietschy's Geschäftsbetrieb veranschaulichen, findet
sich alle Jahre in den Kalendern die Notiz von „Sllmuosen" auf-
gezeichnet, die er zu machen gedenkt, so z. B.:
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„wegen 9S Handell gibe ich 2Ludor zu Kl-
müssen woh ich Es vohr Nödig finde und so

von selber Zeit an gibe ich Etwas wegen
dem Handell' um das gehabte glück zu danken

und glüklich zu sein, vises (das Mmosen)
ist Zalt in Ällmuosen,' ich soll aber woh
Es Gelegenheit ist und wohl ÄngewendÄlle
Zeit Etwas Nllmosen geben das ist got
Nn ge Nein." (Rosius-Kalender 1810.)

Dieses „ich soll (statt: ich will) Mmosen geben", veranschaulicht
das Pflicht gefühl vietschy's in diesem Punkte. —

weiter liest man:
„von 98 an habe ich ver sprochen Eins (ein Mmosen?) zu

Zell zu Ehren dem hl. vomadis in Ein hl. wes (Hiesse) zu
schigen wegen Nugen" (1809).

Eine Bleistiftnotiz fügt bei: „gebe 8 groschen".

„wegen I80S Handell gibe ich 2 Ludor zu Mmuosen woh
ich Ts vohr Nödig finde und so von selber Zeit an gibe ich

Etwas wegen dem Handell um das gehabte Glück zu danken
und glücklich zu sein."
Bleistiftnotiz: „Z6 Bz."

In mehreren Kalendern ist zu lesen:

„wan wan gesüchten (Rheumatismen) hat so ist guot wan
man sich früoh und zoben (abends) vom fohr schütz

(Vorschutz, wohl gleich Ueberschutz) der druosen waschet darmid."
Im Kalender für 1809 notiert vietschy ein Schweineheilmittel:

„ver sen (Senn?) von Karsau hat wir gesagt wan soll
bey denen woh scheit waser (Scheidewasser) brennen RotKopf
otter scheitwaser Köpf Nemen und zuom bulfer verstotzen
denen schweinen within (hie und da) 2 Löfell fall Mit dem

waser mit Ein fiertell garsten duon mit der garsten ver wischt
und Recht under Einàder gewacht wan man die Schwein
fuotert, das soll guot sein vohr das Ingeweit Ms Lunge
und Leber, wiltz Nnbarty („aparti", besonders) im sumer."
Ueber den Sinn und Zweck seiner Kalender-Notizen äutzert

sich Franz Joseph vietschy zu Beginn des Kalenders 1811:

„Ruf dem Blat fangt Es an; von wem ich frantz Joseph

Vietschy in 8. v. schweinhandell gelt verdiene aufs Jahr 1811;
das be haltene gelt vom Jahre 1810 zu disem Handell ist und

stet im hausbuochi Nach weiner Jetzigen Meinung würte
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ich zu dem schon behaltenen Laud hausbuoch wenig ver
dienen; nun würde sich die Zeit lähren; got der Allerhöchst
gebe uns glük mit Meinen Knechten den fohrge Nomenen
Handell Recht und Ehrlich zu füehren; so Ime alles an be

fohlen ist Amen
in Allelulia Io. vietschy

Ich Meine ich verdiene in dem Jahr auf 1811 Kein gelt;
das was ich verdiene wens auch Etwas ist, hat doch Noch in
denen Blaten usen (außen) Matz hin zu setzen. Einstweilen bis
Es witer ausgewogen würte."
Auf seine Geschäftsführung und Luchhaltung bezieht sich

ein Eintrag im Kalender 1809:
«Weil mich Mit denen fillen Handschriften und gand Rötell

auf Kaufen nebst sonst Handell; Meim Kops zu sill aus latt
(auflade); so ist in zu Kunst in gotes Namen Meine Meinung
mich mit gand Rötell und besonders mit Handschristen in Acht
ZU Nemen; im Aus Kaufen an guoten gant Rötell Kanst Just
nie fehlen; und an Handschriften muoß Man sie nie zu Klein
Kaufen, so Kan Man die großen gleich ans Kabitall schlagen
und Inen Es guot Verbürgen oter Versichern laßen ich soll
wan ich Es wohl Überlege so noch müglich zu samen
Ziegen (ziehen) alle Kauf und handlungsge-
schäften dan Man lebt nicht Ebig."

I. vietschy's badisches Handels-Absatzgebiet deckt sich ziem-
iich genau mit I. p. Hebels Jugendland. Im Gedicht „v e r
^chwarzwälder im Breisgau" lesen wir:

Z'Müllen an der Post,

Tausigsappermost!
Trinkt ine nit e guete Wil
Goht er nit wie Baumöl i,
Z'Müllen an der Post!

Z'Staufen usfem Märt
Hen sie, was me gehrt,

Tanz und Wi und Lustberkeit,
Was eim numme s'Herz erfreut,
Z'Staufe ussem Märt!"

vie durch Hebel berühmt gewordenen Grte Schopfheim, Todt-
"wos, Todtnau begegnen uns auch auf vietschy's Marktlisten.
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franz losepli Oietsclilj's ôrusi an die alte Heimat

„Landfahrig herz" des zeitgenössisch eingestellten Lesers, entsetze

vich nicht und verzweifle nicht an F. I. vietschy's Geistesrichtung,
wenn Du jetzt vernimmst, der Gründer des Rheinfelder Industriewesens

habe im Jahre 1807 seiner heimatgemeinde paffenberg ein

steinernes Are uz gestiftet, also etwas, das vu veiner
Heimat- oder Wohngemeinde gewiß nicht zu stiften gedenkst, vir,
neuzeitlich Heller Kopf, mag diese Stiftung vietschy's, den vu bis
jetzt als durchaus fortschrittlich gesinnten Unternehmer kennen

gelernt hast, als eine Rrt „Rücksall" ins finstere, „abergläubische"
Mittelalter erscheinen.

Über bedenke doch, voreiliger verurteiler dieses „christlichen
Seichen s", daß Franz Joseph Oietschy nicht den „Vorzug" hatte,
in einem modernen Schulbetrieb sich neben einer breiten, oft seich-

ten und flachen — „all unser Wissen ist Stückwerk!" — aus-
b il dun g eine tiefe und gründliche Einbildung zu holen!
Seine Schrift mutet nicht wie angelernt und durchgeübt an, sondern

ähnelt, gleich seiner Rechtschreibung, eher der Schrift eines Mannes,
der als Knabe einen ihm bekannten Schreibkundigen mit der Bitte
bestürmte, er möchte ihm, den Wissensdurstigen, doch die 25 Buch-

staben und 10 Zahlen unterscheiden lehren.
vafür verdankte I. vietschy seinem Heimatort etwas anderes,

ihm noch Wichtigeres, nämlich einen starken, festen und unver-
dorbenen Thristensinn und Glauben, — einen sicheren halt im
Leben! vie Gründe, die den Franz Joseph vietschy im Jahre 1807

bewogen, seinen heimischen Mitbürgern einen Kruzisixus zu stiften,
lassen sich bei einiger Vertrautheit mit seiner art leicht erraten.

Franz Joseph vietschy muß seiner heimatgemeinde Pfaffenberg
zu allen Zeiten seines Lebens ein getreues, liebevolles andenken
bewahrt haben.

Franz Joseph Vietschy ist, wie bemerkt, ungern aus dem Heimat-
tal in die Fremde gezogen und hat es nie vergessen. Offenbar hat
ihn oft der Gedanke beschäftigt, durch irgendeinen wohltätigen akt
dieses unverbrüchliche Heimatgefühl, dieses Heimweh zu be-

Kunden und zu betätigen. Schließlich verfiel er aus den Gedanken,

— 80 —



in seinem Heimatorte ein Kruzifix zu stiften. Er war seiner ganzen
Anlage und Haltung, der Grundverfassung seines Wesens nach,
zeitlebens ein gläubiger und christlich gesinnter Mann.

Lolche Bürger pflegten in früheren Jahrhunderten gerne durch
Stiftung eines Kruzifixes der Mit- und Nachwelt ein Zeugnis ihres
frommen Sinnes abzulegen, viele derartige Kreuzesbilder, auch
Kirchenfenster und Mtäre, die man in katholischen Gegenden
antrifft, sind in der Regel von solchen Stiftern errichtet worden.

Ueber den Inhalt dieser Kreuzesstiftung F. I. vietschy's ge-
währt uns der Nbdruck des Dokumentes volle Auskunft.

vor allem mag ihm, dem trotz seines Wohlstandes einfach und
schlicht gebliebenen Wiesentäler, immer wieder sein Glück als
»himmlischer Segen" erschienen sein, ihn bewogen haben, durch ein
»christliches Zeichen" sich dankbar zu erweisen. In jener Zeit
glaubte nämlich ein vom Glück Begünstigter noch nicht, er verdanke
alles sich selbst, — sondern er dankte dem Herrgott dafür!

Er, F. I, vietschy, kannte ja seine Pfaffenberger. Wie leicht
konnte daheim Einer glauben, oder den Leuten weismachen, es
gehe, wenn jemand so reich werde, nicht mit „rechten Vingen" zu,
niedere Geister hätten die Hand im Spiel und sozusagen mit- oder

nachgeholfen, bis all das viele Geld beisammen gewesen sei. Darum
Wollte vietschy seinen vorfgenossen klar und deutlich bekunden,
datz er seine Seele nicht etwa dem Gelde verschrieben habe, sondern
nach wie vor der alte, einfache und gottesfürchtige Franz Joseph
geblieben sei, als den ihn seine Jugend- und Spielgenossen gekannt
hatten: nicht dem Teufel, sondern Gott die Ehre und den Dank!

Es wird sich dazu noch eine andere Ueberlegung gesellt haben.
Ohne Zweifel hatte Bierbrauer vietschy seine industrielle
Machtstellung nicht ohne einen scharfen wirtschaftlichen Konkurrenzkampf
errungen, der seine einfache Seele vielfach vor die Frage gestellt
haben mag, ob er sich denn nun eigentlich auch auf dem richtigen
^ege befinde? Er mochte daran oft zweifeln, sah er aber um sich,
fa erkannte er immer wieder, daß die alte Zunft- und Wirtschafts-
ardnung überall, somit nicht nur infolge seiner eigenen
Bemühungen, zusammenzubrechen im Begriffe war. Er konnte sich

alit gutem Gewissen sagen, nicht er, Franz Joseph vietschy habe
bas Evangelium der „freien Konkurrenz" im Wirtschaftsleben
erfunden und eingeführt in das Weltgeschehen' er war nur ein
Werkzeug des allenthalben mächtig auftretenden und auf-
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räumenden Zeitgeistes. Wo dieser siegte, kehrte Wohlstand ein, das

war nicht zu bezweifeln, — aber auch dieser Wohlstand entbehrte
nicht gewisser Schattenseiten.

Durch seine Kreuzesstiftung wollte ?ranz Joseph vietschy, als
echter Thrift, auch eine Art Buße tun für allfällig von ihm bewirktes

Unheil und zugleich aller Welt, namentlich seinem Heimatdorfe
deutlich bekunden, daß er sich zwar wohl als einen ausgesprochenen
Nutznießer der neuen Zustände betrachten müsse, sich aber
dafür nicht verantwortlich fühle: nicht Er habe
die Welt erneuert, sondern aus ihrer Erneuerung habe er bloß die

praktischen Schlüsse gezogen. Trotz liberaler Wirtschaftsauffassung
sei und bleibe er, I. Oietschy, nach wie vor ein Thrift.

vas bezeugte er noch wiederholt, so am Schlüsse des anderorts
erwähnten, sicher nicht für die Geffentlichkeit bestimmten „Bier-
buchs", — auch bei Anlaß der schwierigen Stadtstreitigkeiten, die

aus der Bereinigung aller Pflegschaftsrechnungen entstanden, ruft
er — im Katsprotokoll — Gottes Hilfe an.

Sonst aber drängte er seine christliche Weltauffassung wohl kaum
in den Vordergrund, seine Theologie beschränkte sich wahrscheinlich
auf das „Vater unser?" — vurch das Kreuz auf dem Pfaffenberg
hat er sich ein für allemal als Thrift kundgegeben! zu

täglicher und stündlicher Wiederholung dieses öffentlichen Bekenntnisses

fehlten ihm Zeit und Lust, ver Kirche, um deren Angelegenheiten

er, durch wirtschaftspolitische Pläne beansprucht, sich wenig
bekümmert, steht er wohlwollend gegenüber: er ist Liberaler
im Sinne der Toleranz auch gegen „Andersgläubige", gehörte
er ja doch der damals noch allein in Kheinfelden herrschenden

römisch-katholischen Konfession an; er ist tolerant gegen solche, die

in der Keligionsübung ein Mehrere? tun zu müssen glaubten, —
tolerant gegen Streng- und leichtgläubige. Er ist einfach Thrift?

Jahre lang gehörte er der Schulpflege als Mitglied an, doch

glänzt er an ihren Sitzungen häufig durch Abwesenheit: diesen

Einzelfragen (Jerienbeginn und Schluß, Stundenpläne, Beförderungen

und Sehnliches) zu viel Zeit zu opfern, — dazu konnte der

vielbeschäftigte sich nicht entschließen.

Gleichwohl muß I. Oietschy die Jugend sehr geliebt haben:
das beweisen die zwei Stiftungen aus verschiedenen Zeiten seines

Lebens, die aber beide der Jugend und ihrem Wohle galten.
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Gleichzeitig mit dem Kreuz, womit er die Gemeinde psaffenberg
beschenkte, oder wie das Antwortschreiben (s. Faksimile) erkennen
läßt, beglückte — stiftete er auch ein Kapital
von 200 Gulden, dessen Zinsen der Pfaffenberg

er Schuljugend und dem Lehrer zufallen
sollten „so zwar, daß am heiligen Josephtage, als am Tage
unseres Beschänkers, nach vorher von dem Lehrer und Schulkindern
bei gedachtem vorfkreuz gebetetem Psalter und einer Litaney jedem
Lchulkinde sechs Kreuzer durch einen jeweiligen Geschworenen
sogleich dargereicht werden." Ferner solle auch in jedem Jahre, aus
gedachten Zinsen eine heilige Messe zu Mambach zu Ehren des

heiligen Antoni gelesen werden: endlich soll der Rest dieser Zinsen
auf die Verbesserung der Schule, (das ist: Bücher für Sonntags-
schüler, Tafeln, auch Bücher für arme Kinder der Schule und
dergleichen Schulnotwendigkeiten) verwendet werden.

Also nicht nur ein klares „F. I. v." war in das pfaffenberger
Kreuz einzumeißeln, die Schuljugend sollte jedes Jahr zu einem
Gebet für den Stifter des Kreuzes sich versammeln und überdies.
u>o es not tat, mit Schulmaterialien ausgestattet werden.

Franz Joseph vietschy wird in Rheinfelden, wo ihm einige
glänzende Redner und Juristen begegneten, immer wieder den
störenden Mangel einer gründlichen Schulbildung empfunden und
bemerkt haben, daß das Volk diejenigen viel mehr bestaunt und
bewundert, die im Ticero sich einen eleganten Stil und im Justinian
allerlei Rechtskenntnisse holten, sodaß sie stets das klügste Mort,
ble schönste Lehrmeinung, auszusprechen wissen, — als diejenigen,
bie sich ohne viele schöne Worte, einfach ihrem natürlichen Geist
folgend, einen Weg zu neuen Zielen, zu einer neuen Zukunft
bahnen. —

»Was hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!" ver-
vachlässigte Jugendbildung rächt sich immer, auch beim starken
leiste, der diesen Mangel überwindet, schimmert ein oft
unbegründeter Verdruß darüber durch: denn wie Manchem
lat es auch schon gut, daß keine Schule ihn je „verbildete"!

vielleicht empfand F. I. vietschy mitunter das verdrießliche
Gefühl, womit in Goethes „Hermann und vorothen"
ber Wirt sich beklagt:

„Hätte mein Vater gesorgt sür mich so wie ich sür Dich tat,
Mich zur Schule gesendet und mir die Lehrer gehalten,

Ja, ich wäre was anders als Wirt zum goldenen Löwen."
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Zu welchem Goethewort mein verehrter Lehrer Professor Adolf
Frey — in der veutschstunde am Gymnasium zu Aarau — in seiner

zuweilen etwas polternden Art bemerkte: „3a, mancher bildet sich

ein, es habe bei ihm nur an der Ausbildung gefehlt, während er
sich in der höheren Schule lediglich eine ausgebildete — Einbildung
erobert hätte."

S

Ueber die Pfaffenberger-Stiftung verbreitet eine

Reihe von Aktenstücken klares Licht; drei dieser Urkunden werden
deshalb in ihrem Wortlaut wiedergegeben, vie erste gewährt von
vietschy's Persönlichkeit ein anschauliches und deutliches Bild. Sein
frommer und fürsorglicher Sinn wirkt auf den Leser ebenso

rührend, wie seine heimatliebe und das überall zu Tage tretende
mühselige Bestreben, die Orthographie doch zu meistern, um seine

Gefühle verständlich auszudrücken.
vie Antwort des Gemeindevorstands von Pfaffenberg verschasst

uns eine Vorstellung von der Freude, die vietschy's heimatgemeinde
über seine Schenkung empfand.
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ver Fabrikant franz ^osepk vietsctirj

wird 6 rosi g rund besitz er

Brot und Fleisch, Bier und wein waren für die Bürger Blt-
Rheinfeldens einfach „Nahrungs- und Genutzmittel": kein Blt-
Rheinfelder Zunftbürger hätte es sich träumen lassen, datz das Bier
je seinen Rahmen sprengen, aus der Reihe gewöhnlicher
Verbrauchsgüter ausscheiden und, seine einstigen Nebengüter
weit hinter sich zurücklassend, zum allgemein begehrten Tausch-
gute sich erheben würde, vas einst in Reih und Glied mit den

andern Lebensmitteln gestandene Bier stellte sich an ihre Spitze,
übernahm die wirtschaftliche Führerrolle und entfaltete sich, um
eine beliebte Wendung eines meiner volkswirtschaftslehrer, des

Raslers Dr. Traugott Geering zu verwenden, „zum Schwungrade
der Fricktaler Volkswirtschaft".

Beinahe hätte nicht das Bier, sondern das Papier diese Herr-
scherrolle an sich gerissen, — aber Major Bickel, der zu Bnfang des
W. Jahrhunderts in der „wanzenau" bei Rheinfelden eine Papier-
fabrik eröffnet hatte, gelangte damit auf keinen grünen Zweig,
sein Betrieb ging zu Grunde, während I. vietschp, auch vom
Elücke begünstigt, — durchhielt, vas war die Hauptsache.

vielleicht war Fabrikant Bickel zu sehr Offizier gewesen, —
denn wer eine neue Industrie begründen will, darf nicht rasten
und nicht ruhen — sich nicht durch Nebensachen ableiten lassen,
üein behagliches Rleinstadtleben führen, sondern er mutz die Bugen
und Ohren beständig offen, den Geist wach und munter, die Zügel
unablässig in der Hand behalten. Bus F. I. vietschy's Schrift, von
der einige Proben im Werke wiedergegeben sind, zeigt sich eine
fortwährende Eile, — das Lebenstempo eines Mannes, der nichts
verschiebt, sondern alles rasch erledigt, weil sofort nach der
Abwicklung des einen Geschäftes ein anderes ruft: weil des Unter-
uehmers Tag jederzeit ausgefüllt ist.

I. vietschy hätte auch als Bauersmann sich eine beachtenswerte

Stelle droben in paffenberg erringen können: er hätte auch
uu Handel noch reicher werden können, als er schon war. Bber
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zum Glücke für Rheinfelden begnügte er sich nicht
mit dem flüchtigen, sich oft in der nächsten Generation
verflüchtigenden, weil an keine bestimmte Ware gebundenen Handelsgewinn.

—
Welche Gründe ihn bewogen, auf das Handelswesen als Hauptberuf

zu verzichten und sich der D ew e r b e t ä t i g k e i t
zuzuwenden, also Ware nicht bloß umzusetzen, sondern solche selbst zu

erzeugen, — ist wohl nie zu ermitteln! und warum er gerade
das Bier zu seinem so wohl gelungenen „versuch" auswählte,
erst recht nicht, wenige können sich eine Vorstellung von den

Vorgängen in der Seele eines vor verschiedenen Möglich-
keiten stehenden Unternehmers machen: Ist dieser oder jener
Weg nun der richtige? Soll ich mein Leben mit dieser oder jener
Ware verknüpfen? Gin Mißgriff in dieser Wahl kann nicht nur
verlorene Jahre, sondern ein verfehltes Leben zur Folge haben.

Wahrscheinlich erwarb F. I. vietschy den „Salmen", weil dieser
eben um einen billigen preis erhältlich war, — und weil er beim

versuche, sich als Gewerbetreibender, als Bierbrauer zu betätigen,
nicht zu viel riskierte. Mißlang seine industrielle Unternehmung,
so blieb er schließlich doch immer der beliebte, behäbige Salmen-
wirt, dem infolge seiner persönlichen Bekanntschaft mit allem Volk
ein bestimmter Kundenkreis unter allen Umständen gesichert blieb.
Daneben konnte er den ursprünglichen Beruf weiter ausüben oder,

glückte es ihm mit der Bierbrauerei, — ihn an den Uagel hängen.

ver versuch gelang. Das erstrebte Glück zeigte sich in einem
die Erwartungen weit übertreffenden Maße. Alles hätte — aber
auch fehlschlagen können! dann wäre freilich I. vietschy zwar
nicht verarmt, — aber Rheinfelden hätte sich nicht zur Industrie-
stadt entwickelt, das Bier wäre dort nach wie vor ein bloßes
„Gebrauchs- und Genußmittel" geblieben, und F. I. vietschy einfach

einer von den Rheinfelder Salmenwirten.
Aber daß F. I. vietschy die Sukunftsbedeutung des mit der

Volksherrschaft zum Durchbruch gelangten
Volksgetränkes glücklich erriet, daß er sich in seinen Berech-

nungen nicht täuschte, sondern diese sich als richtig erwiesen, —
diese feinfühlige Witterung für die Bedürfnisse seiner Seit führte
ihn zum Erfolg.

Oft, wenn von dem Glück eines Unternehmers die Rede ist,

hört man die abschätzige Bemerkung: „Sein Werk war keine Kunst,
— er hatte eben Glück."
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Glück muß freilich jedes erfolgreiche Leben und Streben
fördern; aber die Wahl des zum Glücke führenden Weges ist
schließlich das Ergebnis von oft lange hin- und herschwankenden
Erwägungen, — und die richtige Wahl doch auch ein Leweis rich-
tiger Voraussicht und Denkfähigkeit. —

Äuszüge aus „Gebäuschatzung der K. K. v. Ge. Stadt Rhein-
seiden in die gemein Landständische Feuersozietät" besagen, daß
Tranz Joseph vietschy. Bürger von Rheinfelden, am 4. April 1799
von Joseph Kiene, Bürger, Bierbrauer und Salmenwirt, ein in
der Marktgasse stehendes Haus um den preis von 11000 Gulden
gekauft habe. Einen Teil dieses Hauses hatte Joseph Kiene S Jahre
vorher, nämlich am 8. Juni 1794, von Gottlieb Rohr, Schiffwirt
um 5000 Gulden samt 5 Louis d'or Schlüsselgeld gekauft, nämlich
das Haus zu den drei grünen Bergen; in noch früherer Seit waren
die beiden Häuser zum „tiefen Keller" und „zum Bock" in eine
Hand gekommen.

5o bestand der von F. I. vietschy erworbene Gasthof zum
..Lalmen" ursprünglich aus drei Gebäuden, deren Wappen die
Tassade heute noch schmücken; T. habich-vietschy sel. hat sie durch
einen Künstler anbringen lassen. Die Kaufsurkunde, durch die der
»Lalmen" mit allen darauf haftenden Rechten und Gerechtigkeiten,

als der Wirtsgerechtigkeit zum „Salmen" und der „Bräu-
gerechtigkeit", — an Franz Joseph vietschy überging, ist, weil ein
in mancher Hinsicht merkwürdiges Aktenstück aus der zu Ende
gehenden vorderösterreichischen Seit Rheinfeldens darstellend, als
Taksimile wiedergegeben.

Als Nachbaren des „Salmen" werden in der Vertragsurkunde
genannt das Wirtshaus zur „Sonne", das Franz Joseph vietschy
^rst am 11. Nugust 1841 erwarb, einerseits, anderseits Michael
Dietschy zur „Krone", — vorn die Marktgasse, hinten der Rhein.

Oie beiden Brüder und nunmehrigen yausnachbarn, Franz
Toseph vietschy und Michael vietschy, müssen schon mit einem
ansehnlichen Kapital nach Rheinfelden gekommen sein, — sonst hätte
Michael vietschy, von dem kein anderer Beruf gemeldet
Aird, als eben derjenige des „Kronenwirts", sich nicht sofort ein
sv stattliches An- und Heimwesen, wie die vorzüglich gelegene
»Krone" eines bedeutete, erwerben können.
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In das freundnachbarliche Zusammenleben der Brüder vietschy
gewährt Einblick ein im Jahre 1810 von Franz Joseph vietschy
geschriebenes „Ueber Ein Komnis Zwüschen uns zwei?
Briiedtern frantz Joseph und Michell vietschi". Zum Zwecke der

Vermeidung nachbarlicher „brotzes akten" (es scheint ein Prozeß

gedroht zu haben), wurde vereinbart:

Frantz Joseph vietschy erlaubt seinem Bruder auf Ansuchen hin,
„aus seinem Keller zu hinterst in mein Keller ein Etwan Ein Zoll
großes Loch durchzubrechen, um das aus seinem Keller bekomenes

was er durch das Loch in mein Keller zu richten, und durch mein
vohlen zu laufen."

Brüderlich gestattete Franz Joseph vietschy das mit dem Beding,
daß daraus nie ein Recht werden sollte. Es soll nach dem

Abkommen stets „dem Eigen dümer diesen Kellers im Haus zum
.Salmen' altes Bierhaus, frei und unbedingt zustehen, das Loch

wieder zu machen zu lassen."

Franz Joseph vietschy verwahrt sich ferner gegen jeden aus
dieser Erlaubnis entstehenden Schaden und betont, daß „die vür
woh ich frantz Joseph vietschi durch meine eigene Mauer oben im
Hof durch in des Lrueder Kronenwirths Hof in dieß durchgebrochene

Loch her ge stellt habe, um als Mir zwe Srüeder be gwemer
(bequemer) zusamen zu kommen, — nur so lang soll bleiben, als
Es uns jetz ge fält." Er, I. vietschy, darf die Tür wieder ent-
fernen, die Mauer somit zumauern, sobald er es für gut findet,
ver Kronenwirt hat weiter kein Recht, auf die sogenannte Gartenmauer

etwas zu bauen. In einem Nachsatz bemerkt Kronenwirt
vietschy jedoch, sowohl der eine wie der andere habe das Recht,

diese Gartentür zuzumauern.
Im Jahr 1811 wurde das Loch zugemauert, weil Franz Joseph

vietschy den Platz brauchte, um Schweineställe zu bauen.

K S

Ein wichtiges Glied in Franz Joseph vietschy's Abrundungs-
Politik bildete die Erwerbung der sogen. „Kommenthurey"
(siehe Bild auf nächster Seite), eines Gebäudekomplezes von histo-
rischer Bedeutung, der heute noch der Stadt Rheinfelden zur Zierde
gereicht. Ihn verkaufte die hohe Regierung des Kantons Aargau
am 8. März 181Z „in zwoter öffentlicher Versteigerung" an Franz
Joseph vietschy. der ihn im höchsten Anbott um die Kaufsumme von
„6000 Schweitzer Franken" unter verschiedenen Sedingnissen erstan-
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den hatte. Ms Bürgen stellten sich ihm zur Verfügung Herr Martin
Fröwis, Mitglied des Stadtrats und Franz Joseph Berger, Müllermeister

in Kheinfelden. Diese ihm von Martin Fröwis geleistete

Bürgschaft bedeutete, wie ich vermute, wohl einen Gegendienst für
eine von I. vietschy einige Jahre früher zu Gunsten der
Familie Fröwis übernommene Bürgschastsverpflichtung. vie Bürger
Mathias Runy und Joseph Lag hatten nämlich „den Martin
Fröwis' Erben" am 18. Bpril I80S „zu Bedeckung des Staates"
als Salzfaktor Bürgschaft und Raution geleistet und diese Bürgschaft

im Sommer 1807 gekündigt, ver Katsbeschlutz (14. Juli
1807) meldet:

„va der Gemeinderat aber nicht zugeben kann, daß der Staat
nur eine Stunde unbedeckt seyn solle, so wurde dem Fröweis
von den Herren die Bürgschasts-Sbkündigung eröffnet und

ihme unter einem aufgetragen, an Platz der frühern zwei andere

namhafte und annehmliche Bürgen zu stellen. Namens der

sämtlichen Erben erschien Herr Balthasar Fröweis und stellte
als Bürgen, die mit ihrem sämtlichen liegenden und fahrenden
vermögen aus jeden Fall haften wollten, die Bürger Joseph und

Michael vietschin vor, die sich feierlich verbürgten und ihre
Unterschriften zu Protokoll gaben, worauf erst die alten Bürgen
freigegeben wurden."
Stadtrat Fröwis durste die Bürgschaft für den die Rammen-

thurey kaufenden Franz Joseph Oietschy ruhig übernehmen, vieser
hatte sich zwar verpflichtet, einen Fünftel der Raufsumme innert
drey Monaten, die übrigen vier Fünfteile aber zu gleichen Geilen

jeweilen auf Martini in den nächst darauf folgenden vier Jahren,
allemal mit dem sünsprozentigen „Sintz", vom Tage der Ratisi-
cation des Raufs an gerechnet, zu entrichten, voch durfte er das

auch früher tun, — und er tat es auch früher.
Franz Joseph vietschy nützte, laut noch vorhandener Guittung,

die ihm gewährte Zahlungsfrist nicht aus; die 60 Franken
betragende Steigerungsgebühr zahlte er schon am IS. Juni 181Z, —
14 Tage nach Empfang des vom 29. Mai 181Z datierten
Raufvertrages.

Km S. àgust 181Z war, als „erster Termin", die Summe von
1200 Franken fällig, — vier Tage nachher zahlte sie F. I. vietschy.

Um 26. àgust 181Z entrichtete er den Rest der Raufsumme
im Betrage von 4800 Franken „nebst Interesse zu einem Jahr, —
60 Franken".
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Lo war die ganze Kaufsumme, statt erst nach den vertraglich
ausgemachten vier Jahren, schon in einem Vierteljahr an den aar-
gauischen Fiskus abgeführt. —

Unter die (Quittung setzte F. I. vietschy den eigenhändigen
vermerk:

»gwidung was an den Kaufschilling der Kaussumme von der
Komende alhier ab be Zahlt wurde also gantz be Zahlt wie
Inen" (innen) „zu sehen".

Nicht nur in Rheinfelde n, sondern auch in
der benachbarten Gemeinde Magden erwarb
sich Franz Jos. vietschy beträchtlichen Grundbesitz.

Laut Kaufbrief vom 24. Merz 1821 kaufte „Hr. Kantonsrat
Tranz Joseph vietschi zu Rheinfelden bei der gerichtlich angeordneten,

und den 8. Merz dieses Jahres gehaltenen öffentlichen
Versteigerung des der Wittwe des seeligen Johann Frey, mit Namen
Elisabeth Müller und ihren Kindern von Bubendorf ungehörigen
halben Hofguts zu Iglingen, im Gemeindebezirk Magden, unter
Bürgschaft des Bürgers Joseph Fidel Tschudi, und Bernard tvberst,
Eemeinderath, beide von Magden im höchsten Rnbot".

Das erwähnte „halbe hofgut zu Iglingen, mit allen Rechten
und Gerechtigkeiten wie selbes Johann Frey den 8. Merz 1819
käuflich an sich gebracht, bestehend:

a) In einer Behausung, Scheune, Stallung und

einer Weintr otte, mit der Bemerkung, daß dem andern
halben Hofbesitzer Isak Reimann das Recht unbenommen bleibt,
sein eigenes Gewächs auf bemeldter weintrotte auspressen
Zu dörfen,

b) eine von dem Haus abgeänderte alte Scheune und
L t a l l u n g,

c) Zehn und acht Jauchert (Jucharten) Matten
und Sündtfeld, wovon nur drey Jaucherten zehndtbar
sind.

d) Dreyßig acht und eine halbe Jauchert
Ncke r s eld, wovon vier Jaucherten zehndtsrey sind,
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e) Orey Viertels JauchertReben und Keb-
feld.

f) Zwanzig und drey Jauchert Buchenwald
und

g) Einer Jauchert Fohrenwald,
zusammen 80^4 Jauchert, die Jauchert zu Z0 000 Schuh, in
welchem Jaucherten Inhalt die von Balthasar Gberst erkauften
Matten auf den Meyhern e. S. (einerseits) der Bach, a. S.
Simon Bader, wie auch der Aker, so Johann Frey seelig von
Isak Reimann erkauft, mitbegriffen ist, — für und um die
Summe von 12 000 Schweizer Franken."
von dem Kaufschilling waren sofort S00 Schweizer Franken

bar zu bezahlen, ver Best war zu vier aufeinander folgenden
^ahresterminen als auf Martini 1821, 1822, 1825 und 1824 samt
dem laufenden 5-prozentigen Zins, und zwar der erste Termin
auf Martini 1821, mit einem ganzen Iahreszins zu entrichten.
Von den zwei ersten Terminen war die Forderung des Johann
Adam Bürgin, als Vormund des nach Amerika ausgewanderten
?akob Reimann, welchem das halbe hofgut bis zur gänzlichen
Abzahlung als Unterpfand eingesetzt wurde, im Betrage von
2 457 Franken, 7 Batzen und 5 Kappen zu tilgen, — der Kest an
Gemeindepräsident heinr. vegen von Bubendorf, als Vogt der
Verkäuferschaft abzuführen. Gberamtmann Fischinger und Be-
Zirksgerichtsschreiber I. Münch bekräftigten diesen Kaufbrief am
24. Merz 1821 mit dem Gberamts- und Eerichtssiegel.

Sechs Jahre später fiel auch die andere
Hälfte des Iglinger Hofguts an FranzIoseph
V i e t sch y.

Am 27. Juni 1827 verkauften nämlich Isak Keimann und
seine Ehefrau Anna Maria, „gebohrene Schneider", von Gberhof
..dermalen zu Iglingen wohnhaft, dem Herrn Franz Joseph
Vietschin Stadtammann, zu Kheinfelden ihr halbes hofgut zu
iglingen, in den Gemeinds-Lezirken Magden und Mntersingen
(Kt. Basel) gelegen, mit allen Rechten und Gerechtigkeiten, wie
die Verkäufer selbes bis anher besessen".
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Dieses halbe hofgut bestand:

a) in einer Behausung, Scheune und Stallung!
b) in einer Kapelle:
c) in wiesen- und Ackerland, enthaltend nach dem

Situationsplan: 52 Juchert, 215 Ruten

d) in einem von Balthasar Oberst
erkauften Oreyspitz wiesen,
enthaltend einen 1 Juchert

c) in Waldungen, nach dem

Situationsplan 28 Juchert, 287 Ruten

Susammen 82 Juchert, 202 Ruten

„Das zehntfreye Land dieses Hofguts
ist ausgesteint."

Für dieses halbe hofgut zahlte .Franz Joseph vietschin als
Kaufschilling 16 500 Schweizer Franken, den Braban-
der Thaler zu vier Franken gerechnet". Diese Summe verfiel „aus
heilige weyhnacht 1827 baar ohne Sins".

Durch die Erwerbung beider Hälften des
Iglinger yofguts wuchs Franz Joseph Viet-
schy's Grundbesitz um 165 Jucharten an.

Dach der Abrechnung, die am 10. Januar 1828 zwischen Käufer
und Verkäufer stattfand, und nach vorgelegten, vom Käufer aus-
gelösten Obligationen und Vormerkungen hatte Franz Joseph

vietschy den Kaufschilling von 16 500 Franken richtig abbezahlt
und zwar:

a) an die Herren Gebrüder Stähelin
im Namen der Frau Sara Stähelin
gebohrene Bischoff zu Basel nach Der-

sicherung (Hypothek) vom 1. werz 1825,

Ro. 544, Kapital

Sins hiervon samt Agio

b) An Nikolaus Kählin von Einsiedlen,
dermal zu Magden, nach gerichtlicher

Vormerkung vom 20. hornung 1826,

Franken Stz. Rp.
14 000 —

1 094 — 5

15 094 — 5"
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No. Z07, Kapital 76"/- Brabander
Thaler oder Z06 — —

c) à Joseph Bürgin, Gemeinderath
zu Magden, nach Vormerkung am
22. Januar 1827, No. 1S2. Kapital
samt Zins 1S8 8 5

d) à die Verkäufer selbst, laut
obenerwähnter Abrechnung 941 1 2

Summa des kausschillings 16S00 — —

Dieser Kaufvertrag erhielt die bezirksamtliche Bestätigung
durch Gber-Nmtmann Nschinger und Lezirks-Gerichtsschreiber
T. Münch am 4. hornung 1828.

Durch seine großartigen Landerwerbungen zu beiden Seiten
des Rheins stellte ?ranz Joseph Dietschy sich zweifellos in die
Neihe der größten Grundbesitzer unseres oberrheinischen Gaues;
sein Name verdient schon aus diesem Grunde in der Wirtschafts-
Seschichte unseres Gebiets festgehalten zu werden.
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KranMirt öüntert tritt in Dietscli^'s sufiftapfen

Johann Güntert zum „Kranz" gehört zu den rührigsten,
meistgenannten Männern von I. vietschy's Kheinfelden. Er
beschäftigte den Stadtrat wiederholt mit seinen die Durchbrechung
der Kingmauer bezweckenden Eingaben.

Äußer einer Kingmauer-Bittschrift reichte er dem Stadtrat das

„Schriftliche Ansuchen" ein, „in der hiesigen Gchsen Metzig eine

fortbestehende Kehre einzuführen", ver Stadtrat erteilte ihm am
10. August 1816 den schriftlichen Bescheid, er könne in dieses Gesuch,

„welches gegen die Neüe, von hoher Regierung Bestätigte Mezger
Grtnung streitte!", nicht eintreten, — „sondern würde erst dann,
wan die gesamte Meisterschaft der Mezger Hierwegen eine Ein-
stimige Vorstellung einreichen würde, das Nöthige vorzukehren sich

veranlaßt finden."
Damit scheint für einmal die Metzger-Kehrordnung „beerdigt"

gewesen zu sein.

Aber sechs Jahre später wuchs diese Kehrordnungsfrage sich zu
einem städtischen Hauptproblem aus, dessen aktenmäßige Darstellung

volkswirtschaftliches Interesse bietet. Zu
jener Zeit durfte der Metzger nicht jederlei Fleisch nach Belieben

herstellen und nicht schlachten, was er wollte: es gab Gchsen-,

Kälber- und andere Metzger.

Die Metzger mußten jedes Jahr beim Rat um die Metzig
anhalten unter der Führung ihres „Obermeisters". So erschienen am
26. Merz 1822 die Metzgermeister:

Mathias Kuni, Obermeister;

Mathias Kuni, Blumenwirt;
Georg Baur;
Fridolin Meyer, Klt;
Fridolin Meyer, Jung;
Joseph Schreiber:
Wendolin Morgen,
Balthasar Engelberger;
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Konrad Hubenestel;

Martin Kalenbach und

Joseph Mldpret, Jung.
Sie hielten wie gewöhnlich wieder für das mit Gstern beginnende
Jahr um die Metzig an.

vas Katsprotokoll berichtet:

„ver größere Theil derselben" (Metzger) „macht den Antrag
eine Kehrordnung einzuführen, allein diese wurde von
den andern als schädlich empfunden; auch wollten sich die

anwesenden Meister nicht dazu verstehen, sich an eine einzige
bestimmte Fleischgattung zu halten.

„Kurz, jeder verfocht seine eigene Meinung, sein eigenes
Intresse und die ganze Versammlung voll lviedersprüche und

gegenseitiger vorwürfe lieferte ein wahres Bild des villköpfigen
Parthepgeistes.

„Um nun dem Streitt ein Ende zu machen, wurde vom Stadt-
rath beschlossen, daß jeder Meister, an keine besondere
Fleischgattung gebunden, schlachten könne was er wolle, jedoch seye

jeder an die bekannten Vorschriften der polizeyverordnung
über den Fleischverkauf gebunden, und habe sein Vieh nur in
der Metzig als dem Schlachthause zu schlachten, und an den

bestimmten öffentlichen Fleischbänken auszuwägen."

„Doch sahen", wie schon das nächste Katsprotokoll berichtet,
„die Metzgermeister die Folgen ihrer Uneinigkeit nur zu früh ein
und verlangten eine neue Zusammenkunft vor dem Stadtrat, um
die begangenen Fehler wieder gut zu machen, und über die

Fleischgattungen, an welche sich jeder bestimmt zu halten habe, einen
Abschluß zu begehren."

Einige Meister, denen der frühere Abschluß des Stadtrats, daß

Jeder schlachten könne was er wolle, der nachteiligen Folgen wegen
nicht gefallen wollte, wandten sich „bittweise" an den Gberamtmann
(Fischinger) und auf seine Anordnung wurden sämtliche Metzgermeister,

die auf eigenen oder gepachteten Bänken Fleisch
auswägten, auf den 5. April, vormittags 10 Uhr vorgeladen. In Gegenwart

des Gberamtmanns wurde festgesetzt, was folgt:
„Erstens wurden die Metzger ,in Bezug des zu schlachtenden

Viehs' in drei Hauptklassen eingeteilt:
a. Gchsenfleisch, erste Gattung, wird ausgewogen von

Kuni, Vater und Sohn, das Pfund zu 7 Kreuzer, —
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„dito" (Gchsenfleisch) zweite Gattung, nemmlich Ochsen oder
kalbele wird ausgewogen von Joseph Schreiber und Martin

kalenbach, das Pfund zu 6 Kreuzer,
b- Schm alvieh, das Pfund zu S und 6 Kreuzer, wird aus¬

gewogen von Fridolin Meyer, Vater, Fridolin Meyer, Sohn,
und Balthasar Engelberger.

c. Kleinvieh, als Kälber, „Schaffe", Schweine, — wird
ausgewogen von Georg Baur, Konrad Hubenestel, Mendel
Morgen und Joseph Mildpreth und zwar

das kalb- und Schaffleisch zu 6 Kreuzer
Schweinefleisch zu 8 Kreuzer.

Zweitens: Ist jeder Metzger bey einer Strafe von 10

kranken verbunden, sich streng an obige Klassen zu halten und
keinem erlaubt eine andere Gattung zu schlachten, und aus-
Zuwägen, jedoch

Drittens wird den Gchsenmetzgern gestattet, in den
Monaten Juny, July, August u. September wegen der Hitze zur
Beförderung eines schnelleren Absatzes, und um das Publikum
immer mit frischer Mare zu bedienen, statt Ochsen auch kalbele
Zu schlachten.

viertens werden die Metzger angewiesen, mit guten Maaren,

und Gewicht das Publikum zu besorgen, und nur auf den

öffentlichen Fleischbänken, nicht aber in den Häusern aus-
Zuwägen. Jede, die diesem verbott zu wiederhandlen, werden
das erste mal mit 10 Franken, das zweite mal mit der doppel-
ten Buße belegt, und das dritte Mal dem Hr. Gberamtmann
Zur Strafe angezeigt werden."

Doch gelangte die Frage noch nicht zur Ruhe. Die Metzgermeister
protestierten gegen die einzuführende Kehrordnung und gegen die
Vermehrung der zehn bestehenden Fleischbänke beim Regierungs-
^at und dieser beschloß, nach Anhörung der stadträtlichen vor-
Itellung. am 22. August 1822:

„Es solle der Stadtrath bevollmächtigt seyn, schicklichen Orts
ein öffentliche Metzig mit einigen erforderlichen Fleischbänken
Zu errichten, um dadurch diejenigen Metzgermeister, welche (aus)
Mangel an Bänken in Ausübung ihres Berufes gehindert sind,
tu Stand zu setzen, ihr Handwerk unter polizeylicher Aufsicht
ausüben zu können."
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ver Stadtrat, durch das Gberamt am 24. Sept. von diesem
Beschluß benachrichtigt, stellte fest, daß in der dermaligen Metzig nach

vorgenommener Untersuchung keine Bänke angebracht werden

können, indem die Metzgere sich in dem Raume ihrer eigenen Bänke

nicht wollen einschränken lassen und keine handbreit von dem

ihrigen abtreten, und überhaupt gegen jede in der Metzig
vorzunehmende Abänderung protestieren.

Infolgedessen beschloß der Stadtrat am 15. Oktober 1822, ein
besonderes Lokale in Form einer Uebenmetzig herzustellen, in
welchem etwan vier oder fünf Bänke errichtet werden können.

Es vergingen nun wieder einige Monate.
Nun erhielt aber noch im Laufe dieses Jahres Johann Baptist

Güntert von hoher Regierung die Bewilligung, in seinem Hause
das Metzgerhandwerk so lange auszuüben, „bis ihme in einer
öffentlichen Metzig eine Bank angewiesen werde".

Km 15. März 1825 «erschienen die hiesigen Metzgermeister, um
nach alter Gbservanz um das Metzgen anzuhalten. Es wurde von
selben die nemmliche Massen-Einteilung des vorigen Jahrs er-
neüert und solglichen die Bestimmungen nach Inhalt des protocolls
vom 5. April v. I. wieder dem ganzen Inhalt nach für ein Jahr,
das ist bis Ostern 1824 in Kraft gesetzt".

Auch Johann Baptist Eüntert war zu dieser Versammlung
eingeladen worden, „allein da alle übrigen Metzgere sich zum
verkauf einer einzigen und bestimmten Fleischgattung erklärten, so

wollte Güntert einzig nicht beytretten, sondern verlangte zu schlachten

was ihme beliebet".
viefe Widerspenstigkeit Günterts scheint den Stadtrat in einige

Verlegenheit gebracht zu haben; es vergeht eine volle Woche, bis
er zu Günterts vorhaben Stellung nimmt.

Am 22. März 1825 beschloß er, „ihme" (dem Güntert) „zu
bedeüten, daß mit künftigem Samstag, den 29. dieses die ihme
ertheilte Bewilligung zu Ende gehet und derselbe angewiesen
werde, mit diesem Tage den in der öffentlichen Metzig stehenden

Fleischbank des Fidel Käni Alt PostHalters gegen einen jährlichen
Miethzins mit 50 Fr., welcher an das städtische Säckelamt zu
entrichten ist, einsweilen zu beziehen, und allda sein Metzger Handwerk

mit der bestimmten Weisung auszuüben, daß er gleich andern

Metzgern zu einer und der nemlichen Seit nur eine Fleischgattung,
die er selbst auswählen möge, auszuwägen gehalten sein soll.
viese Weisung ist dem Johann Güntert schriftlich zu ertheilen."
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Es vergehen jetzt beinahe zwei Jahre, ohne daß in dem (freilich
sehr Knappen) Protokoll die Metzger erwähnt werden. Gb Güntert
sich der stadträtlichen Weisung beständig gefügt hat? Diese Frage
scheint eher verneint werden zu müssen, denn am 22. März 1825
saßt der Stadtrat folgenden, für das Rheinfelder Metzgergewerbe
als historisch zu bezeichnenden Beschluß:

»Rls heute sämtliche hiesige Metzger nach alter Uebung
erschienen, um für das Bahr 1825 die Metzger-Grdnung zu
regulieren:

So wurde denselben eröfnet, daß sich der Stadtrath
nicht ferner in ihre engern Verhältnisse
mischen wolle, sondern den Metzgermeistern
überlasse, unter sichzu bestimmen, was jeder
für eine Gattung des Fleisches schlachten
und auswägen wolle.

Die einzige Sorge des Stadtraths beschränke sich dahin, daß
das publicum mit guter und gesunder Ware besorget werde:
daher die polizeyverordnung über den Fleischverkauf vom
2. Äugustmonat 1804 pünktlich in Erfüllung gesetzt werden solle.

Da nach dem Eewerbspolizeygesetz vom 25. Mai 1804 jeder
Handwerker sein Gewerb frey und ungehindert treiben darf,
so werde jenen Meistern, welche keine eigenthümliche Bänke
besitzen, einsweilen erlaubet, außer der Metzig in ihren
Wohnungen Fleisch zu verkaufen, jedoch solle sämtliches Dich in der

städtischen Metzig als dem allgemeinen Schlachthaus geschlachtet,
dasselbe von den Fleischbeschauern besichtiget, und von da zum
verkauf weiters transferirt werden."
Lomit scheint Johann Güntert durch seine Eigenmächtigkeit

die letzten Sunftsesseln des Rheinfelder Metzgergewerbes
gesprengt zu Haben.
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Oietsckibj's öffentlictie Laufbalin

vietschy's öffentliche Laufbahn begann, genau genommen, schon

in dem Äugenblicke, da er der Stadt Rhemselden eine Änleihe
gewährte.

Äm 29. März 1798 meldet das Ratsprotokoll:

„koäem.
Joseph vietschin erinnert, wie er der löbl. Stadt gegen

4j^ proLsnt. Interesse Kapital bekannter Dingen von 2000 ?l.
angeborget habe!

da nun wegen Geldmangel er in eine Verlegenheit und

zwar dahin versezet worden, daß er zu Bestreitung seines Ge-

werbs Lapitàn à s p. Lto. auszuborgen genöthiget seye, und

solchergestalten in ein Schaden von jährl. 10 ?l. versezet worden,

er dieses Kapital abzukünden oder Lhme die Äufbesserung
von 1/2 v. cto. zu machen, in welcher Zuversicht er das Kapital
unablößlich insolange stehen zu lassen, sich verbindlich gemacht

haben wolle, als die Original Schuldverschreibung zu dieser

Äblösung besage.

Resolutum:

werde der V2 procentige Zinß hiemit von 2000 ?l. jährl.
S p. Lw. statt 4Ve do. à dato anverwilliget."

Syndicus Ranz unterbreitete der Ratssitzung vom S. Nov. 1801

folgenden Vorschlag:
„Tinem löbl. Magistrat sind die mittelose Umstände disseitiger

Säkelamts-Tasse von selbsten bekannt, wofort es nöthig fallen
dörfte, in solche Mittel und Wege einzuschlagen, womit der Tassa

wenigstens einigermaßen aufgeholfen und wenigst dringendste
Bezahlungen getilgt werden möchten.

Keine andere Mittel sind es, als ein Kapital auszuborgen,
oder aber entbehrliche städt. Realiteten zu veräußeren. Zu welch

ein so anderem ein B u r g e r a u s s ch u ß und dann die Er-
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langung solcher Concession die Bewilligung einer hohen
Landesstelle einzuholen für Nothwendig erachtet werden dürste.

Dieses zu erzweken gehet die Meinung des Endesgesertigten
dahin, daß von jeder Zunft ein Ausschuß gewählt und zu
Abhandlung solcher Gegenstände ein Tag sobald möglich bestimmt
und der Abschluß sofort an hohe Landesstell einzubefördern seyn
solle."

Üuf diesen Vorschlag hin faßte der Stadtrat am 5. vez. 1801
sofort das

»Resolutum:

Leye denen hh. Zunftmeisteren und resp. Repraesen-
ta nten die Weisung zu geben, womit selbe von ihren
unterstehenden drey Zünften Z0. Mann hiemit von jeweiliger Zunft
10. Mann und zwar solche Leüthe oder Männer in die Auswahl
gebracht werden sollen, welchem ei st ens inderSteuer
und nöthige Einsicht haben dürften."

Dieser historische Beschluß wurde sofort ausgeführt. Schon am
l2> Nov. 1801 gaben die hh. Repräsentanten oder Zunftmeistern
nachfolgende Wahlmänner oder Ausschüsse zu „vorhabender
Veräußerung städtischer Realitäten" in Vorschlag.

Hr. Repräsentant Tschudin, Zunftmeister, empfahl:

Joseph Renn

Joseph Läg
Fridolin Vedin
Joseph Sprenger
Hr. Glaß
Anton Broglin
Anton Bröchin
Lorenz Meyer, Färber
Joseph Verger
Anton Schreiber.

Hr. Io s e p h Räni, Zunftmeister, schlug vor:
Hr. Forstmeister Böhler
Hr. Martin Fröwis
Martin Nußbaumer
Aloisi Nußbaumer
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Joseph Meyer, Spitalmeister
Baptist hodel, Schneider

Baptist Knapp, Schmied

Baptist Knapp, Wagner
Joseph Senger, Schmied

Joseph vitz, Schlosser

Hr. Repräsentant Bürgin, Zunftmeister, nannte die Namen:
Hr. Schweikard
Hr. vr. Lang
Hr. vr. hägin
Hr. Schaffner Elgger
Hr. Schaffner Mldpret
Franz Joseph vietschin
Laumeister Mohr
Leopold Kohl,
Niklaus Stüdelin
Martin Bröchin
Mathias Kuni, Metzger
Georg Meyer.

ver Rat beschloß:

„vorstehender Ausschuß seye auf Freitag, den 20. ds.

vormittag um 9 Uhr fürzuladen."

Interessant ist die auf den drei Listen streng beobachtete
Gepflogenheit, nur den Namen von Beamten und Akademikern das

„Hr." vorzusetzen, — was übrigens in den Basler Zivilstandsregistern

noch in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ge-
bräuchlich war.

Es liegt kein Protokoll über die auf den 20. Nov. l80l angesetzte

Sitzung vor,' doch berichtet das Ratsprotokoll vom 1. vez. einige
Tatsachen, aus denen sich ziemlich viel über die Tätigkeit und Ruf-
gäbe des ZO-Köpfigen Ausschusses entnehmen läßt.

Johannes Georg Gbert, Sonnenwürth in Basel, hatte mit
Schreiben „vom 18. et prox. 28. pas8ati", somit schon im November
ein der Bürgerschaft erst vor zwei Jahren geliehenes Kapital
von SS00 Fl. rhein. aus dem vorzüglichen Grund ausgekün-
digt, „weilen hievon nicht gleich auf den Verfalltag die jährl.
Zinsbetreffnus abgereichet, und ihme eben Hierwegen von h. Bür-
germeister gröblich begegnet worden seyn solle".
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Äuf dieses Anleihen bezieht sich wohl folgendes Aktenstück aus
Habich-Vietschy's Nachlaß:

„von des k. u. k. Gberamtswegen wird Zu Steuer der Wahrheit

hiemit öffentlich beurkundet, daß vermög hoher präsidial
Verordnung vom 8ten l. M. 8ber jene Kapitalien, welche im
^österreichischen erst itzt und unter gegenwärtigen Kriegs-
umständen angelegt werden, so wie die davon abfließenden
àse dem vormals auf die helvetische Gefälle angelegten
allgemeinen Sequester ganz nicht unterliegen.

Ts kann also in dieser Rücksicht der Löbl. Stadt Rheinfelden
gegen einzulegende Caution ganz unbedenklich mit einem
(Geldanleihen ausgeholfen werden.

Rheinfelden, den 29. 8ber 1799.

per Gberamt
der Herrschaft Rheinfelden

Ihr Biermann
Gberamtmann

vürgermeister Reutter, über den der Basler Gläubiger in
seinem Brief „mit ironisch- und zwecklosen Anzüglichkeiten, auch

grundlosen Zubllrdungen" hergefallen war, erinnerte den Magistrat
eben am 1. vez. 1801 u. a. daran, „was bey letzteren (des Magi-
strats) Zusammentritt in Gegenwart des ehrend, bürgerlichen
Ausschusses wegen Abzahlung des befragt ebertischen Kapitals
erwehnet, und als zimlich auffällig geriget (gerüget) worden seye,
baß er Ebert allschon auf den Verfalltag auf den ersten Zins mit
allem Ungestimme (Ungestüm) angedrungen" usw.

„Uebrigens seye dieses Kapital nicht nur
(: wie all andere Kreditoren :) in bester Form Rechtens bedeket,
sondern auch noch zu allem Ueberfluß hinzu
die Bürgschaft 50. der vermöglichern Bürger
gleichsam ertrozet worden."
lliithin waren die Bürger wohl deshalb nach dem Gesichtspunkte

ausgewählt worden, daß sie „Meistens in der Steuer und
Nöthige Einsicht haben dürften!" — viese vermöglichern
Würger sollten als Bürgen für das gekündigte
Capital haften.
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Es wurde der verdacht geäußert, „daß dabey" (bei Eberts
Kündigung) „noch einige Bürgere insgeheim verflochten seyen, und

vielleicht den Ebert in der besondern Absicht zu diesem Schritt (zur
Kündigung) verleitet haben dürften, um durch ersagt unzeitige
Abkündung den Magistrat füglicher nöthigen zu können, die vor-
habende Veräußerung der städtischen Realitäten zu ihren Gunsten
vornehmen zu können." So flogen allerlei, nicht mehr prüfbare
Verdächtigungen durch die Luft. Bürgermeister Reutter
erklärte sich bereit, für alle Fälle ebenfalls „eine Bürgschafts-
betreffnus" auf jeweiliges Anlangen „barsamlich" (in bar) hinzu-
zuschießen.

Syndicus Ranz bemerkte auf diese Erklärungen des Stadt-
oberhaupts, „daß weilen beKanter Dingen unter Bürgschaft des

befragten Ausschusses diese Kapitalssumma angeborgt worden
seye, derselben vernehmlassung hierüber einzulangen nicht nur
rätlich, sondern ohnumgänglich erforderlich seyn dörfte". (Eine
solche vernehmlassung findet sich freilich im Protokoll nirgends.)

Rebrigens sei für das Kapital eine halbjährige Auskündung
vereinbart worden, somit noch genügend Seit zur Ergreifung der

nötigen Maßregeln vorhanden.
„Und da dieses Kapital nicht so viel den

Magistrat, als hauptsächlich die gemeine
Bürgerschaft und unterfertigte Bürgen
berühre, es annoch darauf ankommen wolle, ob selbe wegen
Stehenlassung dieses Kapitals sich bei ihme Ebert nicht
verwenden wurden."
Es sei vereinbart worden, „daß wann ein Sins den andern

berühren würde, die Aufkündigung hiedurch begründet seye". Run
liege aber dieser Fall nicht vor, — somit dürfe die Kapitals-
Abkündung nicht stattfinden. —

Aus dieser gekürzten Wiedergabe der die Ebert'sche Kündigung
betreffenden stadträtlichen Erörterung geht zur Genüge hervor,
daß der Z0-köpfige Ausschuß wohl hauptsächlich ein Bürgschafts-
Kollegium für diese städtische Schuld darstellte. Sum „Bürgen"
waren auch die einfachen, aber wohlhabenden Gewerbetreibenden

„gut genug". Ebert ließ in der Folge mit sich reden und das Kapital
blieb stehen: die Kündigung wurde widerrufen.

Für die Zwecke dieser Biographie war eine kurze Schilderung
dieses Falles notwendig, weil er den ersten Anlaß zu
F. I. vietschy's politischen Aufstieg bildete. —
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Nach vietschy's Kalendernotizen war Cbert einer seiner
Geschäftsfreunde! somit verdankte Rheinfelden dieses Anlehen
wahrscheinlich der Vermittlung vietschp's, — der übrigens der Stadt
selbst eine Summe von 2000 ?l. vorschoß und den Fricktaler
Landständen mit 11 000 Fl. aushalf. In jener Kriegszeit war es offenbar

ein Glück für Rheinfelden, daß es in Vietschy einen stets
hilfsbereiten Finanzmann und Kapitalisten besaß.

Km 9. Juni 1805 erwählte die inzwischen aargauisch
gewordene Gemeinde wieder einen Ausschuß, „welcher die würkliche
(gegenwärtige) Säkelamtsrechnung und andere städtische
Rechnungen zu untersuchen, auch übrigens in wichtigeren Angelegenheiten

dem Eemeinderat beistehen und (ihn) in öffentlichen Ge-
schäften zum besten der Gemeinde unterstützen" sollte.

Einstimmig wurden in diesen Ausschuß gewählt die Herren:
Kndreas Wildpret, Joseph Rein, Anton Bröchin, Martin Sröweis,
Nlartin Nußbaumer, Jos. Sprenger, Anton Nombride, Joseph
Kietschin, Joseph Bäg, Joseph Seber, Peter Adam Kalenbach,
Koseph Reutter und Joseph Bröchin.

Km 9. April 1809 wurde von versammelter Gemeinde der bis
bahin bestehende bürgerliche Ausschuß „theils erneüert, und die
abgehende ergänzt". Franz Joseph vietschy wurde als siebentes
Nlitglied dieses Ausschusses bestätigt, dem außer ihm noch angehör-
àn: Statthalter Wohnlich als Erstgewählter (neu), Joseph Rosen-
thaler (neu), Martin Fröweis (bish.), Joseph Rein (bish.), Joseph
6äg (bish Peter Adam Kalenbach (bish.), ?r. Joseph Bröchin
(bish.), und ?idel Käni, PostHalter (neu).

Kn die Amtsdauer dieses bürgerlichen Ausschusses fällt die
Kktion der Rheinfelder Stadtbehörden, die auf
Km leitung des Basler Verkehrs durch die Stadt
hinzielte (siehe: „Verkehrspolitik"). Ohne Zweifel wirkte der
bürgerliche Ausschuß auch mit bei der Beratung des vom Stadtrat
"erfaßten Regulativs, „wie in der Folge die Gemeinde verfamm-
lungen abzuhalten, damit dabei Ruhe und Ordnung herrsche", vie-
«es Regulativ, das offenbar bedenklichen Uebelständen zu steuern
hatte, wurde an der Gemeindeversammlung vom 16. Dezember 1810
bekannt gemacht und ihr gleichzeitig eröffnet, daß die Säckel-
awtsrechnung pro 1805 bis inclusive 1809 gestellt und dem Löb-
Kchen Ausschuß zur Passation übergeben worden.

Kiese beiden Gemeindebeschlüsse beleuchten blitzartig die Situa-
Kon der Gemeinde, mit deren Schicksalen sich nun also Franz Joseph
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vietschy als Susschutzmitglied zu beschäftigen begann, — im Jahre
1810! Ruhe und Ordnung an den Gemeindeversammlungen mutzten
durch ein Regulativ gesichert, — nicht weniger als 5

Säckelamtsrechnungen zunächst vom Susschutz geprüft werden. Es war
somit höchste Seit, datz ein Raus- und Geschäftsmann vom Schlage

vietschy's sich um die Gemeinde-Sngelegenheiten ernstlich zu
bekümmern Seit und Lust fand.

vas Regulativ wurde von jener Gemeindeversammlung gut-
geheitzen, und „zu befolgen angenommen".

vie Gemeindeversammlung wurde in der Regel „nach beendig-
tem Gottesdienst vormitags 10 Uhr eröffnet", — wie das Protokoll
jedesmal ausdrücklich bemerkt. Nur ganz selten fand die
Gemeindeversammlung zu andern Seiten statt.

vas Bild einer Gemeindeversammlung jener Seit weicht nicht
unwesentlich vom heutigen ab. viel mehr als heute, da die amtliche

und private Presse in Verbindung mit Telegraph, Telephon,
Kino, Radio die Bürger und Einwohner von Gemeinde und Staat
täglich, ja stündlich auf dem Laufenden hält, — viel mehr als die

heutige diente die damalige Gemeindeversammlung als eine Srt
Publikationsorgan, ver heutige Gemeindebürger betritt
den Gemeindesaal wohl unterrichtet! eidgenössische, und

kantonale Amtsblätter, Tageszeitungen aller Richtungen stehen

ihm bis zum Ueberflutz und -drutz zur Verfügung, über die vor-
liegenden Geschäfte belehren ihn schriftliche, meistens aber gedruckte

Anträge der Behörden. So verfügt man sich heute in die
Gemeindeversammlung höchstens in der Absicht, zu beschließen, vas
Neue, das sie dem Einzelnen bringt, bilden die Ueberraschungen
der Diskussion.

Su vietschy's Seit jedoch konnte der die Gemeindeversammlung
besuchende Bürger hoffen, allerlei Neuigkeiten zu erfahren: Erlasse

der eidgenössischen und kantonalen Regierung wurden durch vor-
les u n g an der Gemeindeversammlung den Bürgern zur Kenntnis
gebracht. So wurde, um ein Beispiel zu nennen, der

Gemeindeversammlung vom 16. vez. 1810 unter anderm ein „Sirkular in
Betreff der Vollziehung der Anleitung des Landammanns der

Schweiz wegen der Kolonialwaren publiziert" und das „Gesetz vom
1Z. Mai 1806 über die?euerordnung republiziert", — zu deutsch:

wieder veröffentlicht.
Sa, gerade diese Feuerordnung wurde immer und immer —

republiziert, ver Gedanke, sie jedem Feuerwehrmann gedruckt zu-
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zustellen, lag den Behörden jener Zeit noch gänzlich fern,
wahrscheinlich waren die damaligen Bürger über die einzelnen para-
graphen der Feuerordnung, die sie immer wieder zu hören bekamen,
besser unterrichtet, als die heutigen, die sie vielleicht oft kaum
einer einmaligen Lektüre würdigen. Möglicher weise schlief der
und jener Bürger während solcher hör- oder Lesestunden.

Kurzweilig waren jene stark durch „Vorlesungen" längst satt-
sum bekannter, schon so und so viel mal gehörter Paragraphen
sicherlich nicht,' aber die Menschen hatten anno 1810 ja Zeit genug,
und die Furcht vor jeder Feuersgefahr war bei den noch unvoll-
kommenen Löscheinrichtungen groß genug, um die stetige Ke-
Publikation und Anhörung der Feuerordnung als verdienstlich
erscheinen zu lassen.

vielleicht darf noch ein weiteres Traktandum hier Kaum finden,
das die bereits erwähnte Gemeindeversammlung vom 16. vez.
181g beschäftigte und folgendermaßen lautete:

„4. Ebenso wurde ein Zirkular betr. Verstärkung wegen
Gefahr einer in der Nachbarschaft sich aufhaltenden Räuber-
bande bekannt gemacht und die Bürgerschaft aufgefordert,
die Wachsamkeit zu verdoppeln, und daher der Antrag des

Ltadtraths, daß jede Nacht 4 Mann Bürger tour à tour auf die
Wache zum patrulieren, ziehen sollen, von der Gemeinde ohne
Widerspruch angenommen."
ver Lürgerausschuß, in dem Franz Joseph vietschy saß, wurde

um 7. März I81Z infolge hinschiedes des Bürgers Joseph Kein
und wegen Beförderung des Joseph Bröchin und Joseph Kosenthaler
Zu Stadträten ergänzt durch drei neue Mitglieder: Joseph Sprenger
ult, Joseph Keuter und Fidel Arnold. Am 21. März 181Z nahm
die Gemeinde-Versammlung das vom Stadtrat, dem Bürgerlichen
Ausschuß und einer an der vorherigen Gemeinde gewählten Tom-
Mission begutachtete Projekt der Nrbarisierung und Abteilung
des weyer feldes an (s. Wald, weid, weyerfeld). Ms Mitglied
des Bürgerlichen Ausschusses nahm F. I. vietschy sicher an jedem
wichtigen Gemeindebeschluß einen nicht immer ausdrücklich fest-
gestellten Anteil, — so gewiß auch an der die Gemeindeversamm-
iung vom 28. Nov. 181Z beschäftigenden Kriegs st euerfrage.

Än dieser Gemeindeversammlung wurde, außer der durch die
Tagsatzung erlassenen Neutralitätserklärung auch der Beschluß des

uargauischen Großrats wegen einer auf den ganzen Kanton
ausgeschriebenen Kriegssteuer von 100 000 Franken publiziert.
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va es „hiesiger Stadt" — so wird Rheinfelden im Ratsprotokoll
mit Vorliebe genannt, — „da es hiesiger Stadt an dieser Steuer
11IS Franken oder 766 fl. 55^ Xer trifft, welche in zwei Terminen
abzuführen", — so wurde gemäß großrätlicher Vollziehungsver-
ordnung an die Gemeinde die Frage gestellt:

„<I)b der betreffende Beytrag aus dem Gemeinde-Vermögen
bestritten oder durch eine allgemeine Verlegung auf sämtliche

Einwohner bezogen werden solle?"

Oie Gemeinde beschloß, daß diese Kriegssteusr quasi aus dem

Gemeinde-Vermögen und zwar auf folgende Art bestritten werden
solle:

„Jeder Bürger und Einwohner, welcher mit künstigem Jahr
1814 holz lößet, hat von 4 Klafteren von jedem 16 Batzen zu
entrichten. Wer das fünfte, sechste, siebente und achte Klafter
lößet, hat von diesen weitern 4 Klafteren von jedem 26 Batzen

zu entrichten.

Diese Erhöhung des Holzpreises soll einzig zur Bestreitung
der Kriegssteuer in dem verstände verwendet werden, daß der

Ueberschuß über den gegenwärtigen preiß von IZVe und I6V2

Bazen als Kriegssteuer anzusehen und hierüber eine besondere

Rechnung geführt werden soll.

Diese Erhöhung des yolzpreises gilt aber nur für das Jahr
1814 und mit dem Jahr 1815 soll alles wieder nach dem

bisherigen preiß bezahlt werden, es wäre denn, daß außerordentlich

eintretende Umstände auch für das Jahr 1815 diese holz-
preiß-Erhöhung nothwendig machten, wozu aber von der
Gemeinde ein neuer Abschluß gefaßt und deren Einwilligung ein-
geholt werden würde." (Tatsächlich dauerte die Erhöhung noch

Jahre an.)

Ohne daß das Protokoll davon spricht, läßt sich Franz Joseph

vietschy ein Löwenanteil an diesem Finanzbeschlusse zuschreiben,
denn Franz Joseph vietschy erwählte sich in seiner späteren Tätigkeit

als Stadtoberhaupt jederzeit das W ald wesen als Spezialgebiet.

Offenbar fühlte sich ihm die ganze Gemeinde für diesen

klugen Finanzplan zu Dank verpflichtet; denn während das
Protokoll der Kriegssteuergemeinde noch unterschrieben ist von den

Stadträten: I. Glaß, Ammann, IR. Fröwis, Franz Joseph Bröchin,
lll. Uußbaumer, Jos. Rosenthaler, — zeigt sich das nächste uns

— 110 —



vorliegende Protokoll, dasjenige der Stadtratssitzung vom 28. Juni
1814 bereits mitunterzeichnet von StadtratFranz Joseph
Vietschy.

Er bringt sofort einen energischen Zug in die Gemeinde hinein.
Ün der ersten Gemeindeversammlung, die er als Stadtrat
mitdachte, wurde beschlossen, daß ein ordentlicher Fahrweg
auf Neumatt nach früheren Beschlüssen einmal hergestellt
und durch Gemeindewerk gemacht werden solle, nach dem Gmdet
solle die Landstraße überkieset werden. Ebenso könne auch das
abgebrochene Schützenhaus an einen Privatbezüger mit allen
den Rechten, welche die Stadtgemeinde besessen und ausgeübet hat,
durch Versteigerung überlassen werden, verschiedene frühere ver-
bote usw. wurden den Bürgern in Erinnerung gerufen. Man
begann den „frischen Bese n" zu spüren.

Eine ganze Anzahl solcher „Erinnerungen" an halb ver-
gessene Vorschriften erließ auch die zweite Gemeindeversammlung,
an der I. vietschy als Stadtrat mitwirkte, die vom 28. August
1814. Nach dem Antrage des Stadtrats wurde Bezirks-Amtmann
^ ischin g er in Berücksichtigung seiner besonderen Verdienste,
Welche er sich in den vorübergegangenen Nriegszeiten bey ver-
schiedenen Anlässen, durch seine Verwendung und unermüdete
Tätigkeit, vorzüglich aber durch den Unterricht hiesiger Jugend,
Welcher er seine wenigen Mußestunden schenkte, — um hiesige Stadt
erworben, unentgeltlich als Bürger hiesiger Stadt angenommen.

Es berührt ungemein sympathisch, den wirtschaftlichen
Führer Rheinseldens, Frz. Jos. vietschy, bei dieser Ehrung des

idealgesinnten geistigen Führers unserer Landesgegend, des
Vezirksamtmanns ischin ger, mitwirken zu sehen.

Eanz von F. I. Oietschy's Geist scheint folgender Beschluß der
gleichen Gemeinde erfüllt zu sein.

«Z. Sollen in Zukunft alle Nonten für der Stadt gemachte
Arbeit von den Handwerksleuten jedes Guartal mit den ge-
hörigen Belegen eingegeben werden, indem auf veraltete Tonti
keine Rücksicht genommen wird."
Am 21. Januar 1816 wurden für alle Rechnungen der Führend

Handwerkerleute an das Säckelamt gehörige Anweisungen des

stadtrats verlangt, von der Industrie her dringt mit Stadtrat
vietschy die Ordnung in die nach allen Richtungen verlotterte
Stadtverwaltung hinein. —

— 111 —



Am 1. Oktober 1814 beschloß der Stadtrat auf Antrag der

Armenkommission die Anstellung eines Stadt- und Armenarztes,

dessen Obliegenheiten geregelt wurden (s. III. Buch); am
4. Oktober wurde Dr. Heinrich Sulzer, Bezirksarzt, gegen eine

jährliche Besoldung von 100 Fr. zum Stadt- und Armenarzt gewählt.
Auf das Vürgerrechtsgesuch des Frz. Joseph Lützelschwab von

Raiseraugst erfolgte am 6. November 1814 dessen Annahme als
Bürger. In Rücksicht des Einkaufsgeldes wurde Einsetzung einer
Rommission beschlossen, die den Ertrag des Gemeindeguts prüfen
und das Maximum der Bürgertazen festsetzen sollte.
Oie Tommission, zu der sämtliche Mitglieder des Gemeinderats und
eine Anzahl namhafter Persönlichkeiten gehörten, schlug den jähr-
lichen Ertrag, den ein Bezüger vom Gemeindegut genieße, aus
80 Franken an. Mithin könne nach dem zwanzigfachen
werte dieses Ertrages das Maximum der Bürger-Einkaufstaxe
auf 1600 Franken angenommen werden. — Also: Rapita-
lisation!

Sowohl die vorgeschlagene Maximal-Einkaufstaxe von 1600

Franken, als die Einkaufstaxen von Y00 Fr. für I o h. Gün -

thert, Rranzwirt, aus Mumpf, und von 1000 Franken für
?r. Jos. Lützelschwab aus Raiseraugst beliebten der Gemeinde.

Eine infolge der französischen Unruhen angeordnete schweiz.

Grenzbesetzung veranlaßte im Jahr 1814 eine aargauische Kriegs-
steuer im Betrage von 200 000 Franken, in zwei Terminen zahlbar;

davon entfielen auf die Stadt für jede Hälfte 1115 ?r. Diese
Steuer konnte nicht vom Gemeindevermögen getragen werden;
sämtliche Einwohner und Bürger hatten sie nach einem vom
S tadtrat und einer bürgerlichen Rommission im hornung 1814

neu entworfenen Vermögens-Steuerfuß zu entrichten. Mit diesem

Einzug wurde am Donnerstag, den 6. April der Anfang gemacht;
nach altem herkommen mußte ein mit dem „R a t h a u s g l ö ck l i"
am Morgen und Nachmittag gegebenes Seichen die Vermögens-
steuerpflichtigen erinnern, „daß sie ihre Schuldigkeit auf das Rat-
hauß, allwo sich eine Raths-Rommission zum Empfang und Einzug
der Rriegssteuer einfinden wird, zu überbringen und abzuführen
haben. Die Saumseligen würden ohne weiteres mit Exekution zur
Zahlung angehalten werden."

Am 21. Jan. 1816 konnte über ein Einbürgerungsgesuch des

Metzgers Morgen nicht abgestimmt werden, da nur ein Drittel der

Stimmberechtigten anwesend war. Infolgedessen wurde für un-



entschuldigtes Wegbleiben von der Gemeinde die Erhebung einer
Ruße von einem Franken beschlossen und (um 1200 ?r.) Morgen
nm 11. 1816 als Bürger angenommen, vermutlich geht auch
dieser Beschluß auf vietschy's Anregung zurück, denn er führte
später, als Stadtammann, auch eine Buße für versäumte
Stadtratssitzungen ein.

Ebenfalls am 11. Februar 1816 wurde eine neuerliche
„Liquidation", um die Rechnung von 1815 nach besserer Form und
Ordnung zu erstellen, beschlossen, und jeder Bürger ernstlich
erinnert, wenn ihm zu dieser Liquidation geboten werde, pünktlich
Zu erscheinen und die erforderlichen Schriften zur Abrechnung bereit
Zu halten. Da sich niemand mehr um die Stadtrechnung bekümmerte,
als vietschy, geht dieser Beschluß ebenso unzweifelhaft auf seinen
Vorschlag zurück, als die am 10. März vom Stadtrat beschlossene,
uue ein Revolutiönchen anmutende Neuerung, — „in diesen Jahren
emen versuch zu machen, statt nach der bißher beobachteten Weiße,
die Ltraßenreparation durch Frohndienste zu unternehmen, — diese
Arbeit durch tüchtige Arbeiter vornehmen zu lassen, wo sodann
ledem Tagwerker pro Tag 9 Batzen, dem Fuhrmann aber für ein
Rferd I ?x., für einen Ochsen aber 12 Batzen ausbezahlt werden
mllen. Zur Bestreitung dieser Ausgaben habe jeder Einwohner,
Welcher bisher zum Straßenbau verpflichtet war, jährlich Tin
Mauken beyzutragen."

Ron diesem stadträtlichen Beschluß wurde die
Gemeindeversammlung ausdrücklich in Kenntnis gesetzt, — ein seltener Fall:
Rer „versuch" erschien eben als sehr wichtig, sozusagen umwälzend,
als eiue neue Phase des mit vietschy unaufhörlich vordringenden
Kapitalismus: handelt der Gemeinderat bei diesem Beschluß auch
als Gesamtheit, so erkennt man doch als seinen Urheber Rhein-
Mdens ersten Kapitalisten und Wegweiser in die neue Wirtschafts-
suhrung hinein.

Der Stadtrat, durch das Gesetz vom 22. Thristmonath 1815 und
le Vollziehungs-Verordnung vom 1. März 1816 neu ernannt,
^schloß in hex ^sten Sitzung der neuen Amtsperiode, am 4. Mai
«16 einstimmig, sich nach bisheriger Uebung jeden Dienstag und
amstag M versammeln, mit Sitzungsbeginn um 8 Uhr im Som-
er. um y Uhr im Winter, „ver Samstag ist besonders zur Sitzung

tur wirtschaftliche Gegenstände bestimmt und soll von 8 — 9 Uhr,
>awohl Sommerszeit als Winterszeit, das Brennholz, das ist holz-
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Wellenzettel, ausgegeben werden. Später, nach 9 Uhr, wird niemand

mehr zum Holzlösen eingelassen, sondern die übrige Seit zur
Verhandlung anderer vorkommenden Gegenstände verwendet werden."

Im Ratsprotokoll vom 4. Mai 1816 werden die Stadträte in
folgender Reihenfolge aufgeführt:

Uo. I Herr Stadtammann Jacob Glaß:
No. 2 Herr Franz Joseph vietschin:
No. Z Herr Johann wehrle;
No. 4 Herr Franz Joseph Lröchin;
No. S Herr Joseph Kosenthaler.

Nach kaum zweijähriger Kmtsdauer erscheint Frz. Joseph vietschy,
dessen energische Hand man deutlich in so manchem Katsbeschluß
spürt, bereits als zweiter im Rang, als Vice-Kmmann.
Zahlreiche Beschlüsse erinnern fortwährend daran, daß bestehende

Vorschriften auch befolgt werden müssen, — ein Hauptgrundsatz
ordentlicher Staatsverwaltung!

Zwei Beschlüsse, die von andern Behörden ausgingen, mögen
den Uebergangs-Tharakter der Zeit, in die vietschy's wirken fällt,
veranschaulichen:

Km 8. Januar 1815 wurde der Gemeindeversammlung die

Verordnung des Löbl. Bezirksgerichts bekannt gemacht, daß mit
1. Januar 1815 anfangend, alle Tonti, Obligationen, Käufe, welche
dem Bezirksgericht eingegeben werden, in r a n ken. Batzen und

Kappen berechnet und ausgestellt werden, — statt wie bisher in
Gulden und Kreuzern.

Und zu Beginn der Gemeindeversammlung vom 19. Mai 1816

wurde eine neue Regierungsverordnung bekannt gemacht, gemäß

welcher an die Hohe Regierung einzureichende Bittschriften einzig

vom Bezirksamtmann visiert werden sollen.

vas petitionsrecht, diese perle der modernen
Volksfreiheit, kennt der Kanton Kargau erst seit der durch Schwanenwirt
H. Fischer in Merenschwand angebahnten Staats-verfassung,
vorher mußten Eingaben aus den Bezirken von dortigen Behörden
mit einem Visum versehen werden und in vorstehendem Beschluß

zeigt sich der große Fortschritt, daß inskünftig „einzig der Bezirks-
amtmann" sein Visum abzugeben und beizufügen hat, damit die

Petition der Regierung vorgelegt werden kann.
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Nach Vorschrift der Vollziehungs-verordnung des Gesetzes über
die Einrichtung der Gemeindeversammlungen und der Gemeinderäte
vom 12. März 1816 beschloß die Gemeindeversammlung am erwähnten

19. Mai 1816 nicht ohne scharfe Diskussion, dem Stadtrat eine

Kompetenz von 800 ?r. in dem Sinne einzuräumen, daß ohne

eingeholte Bewilligung der Grtsbiirgergemeinde in der Gemeinde-

rechnung kein diese Summe übersteigender Nusgabeposten erscheinen

dürfe. Buch habe der Stadtrat ohne eingeholte Bewilligung der

Gemeindeversammlung keine Befugnis, Realitäten anzukaufen
oder zu veräußern, auch nicht das Recht, Privatkapitalien aus-
zunehmen.

Nlle diese Beschlüsse übertrifft an historischer Bedeutung die

Rheinfelder Sehntablösung, die ?rz. Sos. vietschy
durchführte.
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löst die Klieinfelder Zelinten ab

Zunft und Zehnt, so hießen ungefähr die beiden Grund-
Pfeiler des mittelalterlichen Wirtschaftslebens. Wie er die ent-
scheidende Bresche in die Rheinfelder Zunftherrlichkeit gelegt, führte
Stadtrat vietschy die auf Ablösung der Rheinfelder Zehntpflicht
hinzielenden Bestrebungen zum Siege.

vie Bürgeroersammlung vom Sonntag, den 2. Februar 1817

beschloß, sich von ihrer Zehntpflicht gegen das löbliche Eh o r stift
dahier und das löbl. Erziehungsstift Ghlsberg (sic!) zu
befreien.

vie Bürger Joseph Lröchin, Mitglied des Stadtrats, Michael
vietschy, Kronenwirt, Martin Bröchin, Derber, Peter Liewen,
Gerber und Joseph Frank gaben am vienstag, den 4. Februar dem

Gberamtmann Fischinger von diesem Beschluß der Grtsbürgerschaft
Kenntnis! als Gründe nannten sie!

1. den Nutzen hiesiger Bürgerschaft im allgemeinen und

Besondern!
2. vie Versicherung die man habe, daß andere Gemeinden um

früher oder später von der gesetzlichen Befugnis des LosKaufs
Gebrauch machen werden!

Z. vie Ueberzeugung, daß das Löbliche Thorstift dahier durch
eine glückliche Operation jüngsthin und durch das Vermögen
des letzt verstorbenen Stiftsschaffners mit Beyhilse einiger
fruchtbaren Jahre aus seinem Schuldenstande sich heraus schwingen

werde;
4. vie Entfernung des löbl. Thorstifts von dem Nutzen und

der Bürgerschaft zu jener Zeit, als man noch Hoffnung trug, das

katholische Gymnasium hieher zu erhalten, durch die Wahl eines
emeritierten Pfarrers auf ein erledigtes Kanonikat, ganz im
Widerspruch zu gewährter Hoffnung,'

5. was das löbl. Erziehungsstift Ghlsberg betrifft, nebst den

allgemeinen Gründen oben unter I und 2 der unfreundliche
Erfolg einiger Zehntverleihungen.
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Diese Bürger konnten als „Susgeschlossene" der Stadt keine
Dollmacht vorweisen: deshalb erklärte Gberamtmann Fischingerals
Vertreter des Staates Sargau, dem das Erziehungsstift (vhlsberg
gehörte, er erwarte über den „Sbschluß" (Beschluß) der
Stadtgemeinde einen Bericht vom Stadtrate. Noch am nämlichen Tage
erhielt Bezirksamtmann Fischinger den stadträtlichen Bericht:

„Es sei an der Gemeindeversammlung vom 2. Februar der

Wunsch eines großen Teils hiesiger Bürger und Güterbesitzer,
daß sämtlicher Sehend in hiesigem Banne, sowohl der Stift
Ghlsbergische, als der des Tollegiatstiftes St. Wartin,
losgekauft werden möchte, berathen und durch Stimmenmehrheit
erkannt, daß dieser Wunsch realisiert und der Stadtrat ersucht
werden möchte, die nötigen Einleitungen zu diesem Zwecke zu
treffen."
Gleichzeitig bemerkte der Ltadtrat, ein Susschuß der Zehnten-

Pflichtigen habe den Gberamtmann deshalb von ihrem vorhaben
in Kenntnis gesetzt, weil ein Kreisschreiben der hohen aargauischen
Regierung an alle Smtleute ohne Datum (viäs 4. Land des
Kantonsblatt Seite 27Z) über die Loskaufsart von Zehnden das so

vorschreibe: auf diesem Wege sei vom Gberamtmann die Bewilligung
zur abzuhaltenden Versammlung der Zehendpflichtigen nachzusuchen.

„Da man sich Hierinfalls nach der buchstäblichen Vorschrift
oberwähnten Kreisschreibens der hohen Regierung benommen
und der Gberamtmann, mit dem mündlichen vortrage der

Susgeschlossenen nicht zufrieden, eine schriftliche Snzeige erwarte,
wiederhole und bestätige der Stadtrat den mündlichen vortrag
der Susgeschlossenen."

Offenbar hatte Gberamtmann Fischinger dieses regierungs-
rätliche Kreisschreiben deshalb übersehen, weil ihm noch nie das

Zehntablösungsgesuch irgend einer Gemeinde unterbreitet worden

war. Er mag ein sehr betroffenes Gesicht gemacht und seinen Ghren
nicht getraut haben, als die Rheinfelder Delegation, die er zuerst
heimschickte, ihm ihren Wunsch wiederholte, und ihn über die gesetz-

lichen Formalitäten belehren mußte.

Gberamtmann Fischinger benachrichtigte den Finanzrat des

Kantons Sargau vom Eintreffen des städtischen Zehntloskaufs-
gesuches. Den stadträtlichen Bericht übersandte er dem

Stiftsverwalter Rosenzweig „zu Ghlsberg", den er im Begleit-
schreiben (vom 7. Febr. 1817). ersuchte, „die Sbkündung des

— 117 —



Zehntens gefällig anzunehmen, dem hiesigen Stadtrat gefällig eine

Empfangsbescheinigung dafür zukommen zu lassen und demselben
den Loskaufspreitz zu bestimmen".

Stiftsverwalter Rosenzweig besann sich angesichts dieser ihn
sicher sehr überraschenden Sachlage einige Tage und benachrichtigte
sodann vom Beschlusse der Rheinfelder Gemeindeversammlung den

bereits durch Gberamtmann Fischinger auf das Laufende gesetzten

aargauischen Finanzrat. Rosenzweig fügte bei:

„Dieselbe" (die Stadt Rheinselden), „hat nach dem Schreiben
des hochgeehrten Herrn Gberamtsmanns von mir sogleich eine

Erklärung über die Annahme der Zehntabkllndigung nebst der

Empfangsbescheinigung und die Bestimmung des Zehndloskaufs-
preitzes verlangt: ich habe sie aber lediglich vom Empfang des

oberamtlichen Schreibens verständigt und bin nun so frei, mir
von Ihnen die höhere Weisung zu erbitten, wie ich mich dis-
falls zu benehmen habe."
ver aargauische Finanzrat, den zu dieser Seit der Rheinfelder

Bürger Fetzer präsidierte, antwortete:
„wir haben aber die Zehndpflichtigen lediger Dingen auf die

Befolgung der diesfalls bestehenden gesetzlichen Vorschriften
verwiesen, nach welchen über die Loskaufsverhandlung ein

formularmätziges Protokoll abgefaßt und den betreffenden
Zehnteigentümern zugestellt werden mutz. Erst wenn dieses

Protokoll eingelangt seyn wird, kann es um die Aufstellung
und Zustellung der Loskaufsberechnung an die Zehntpslichtigen
zu thun seyn, worüber Sie dann unsere weitere Weisung
einzuholen haben."
Zum Zwecke der Herstellung dieses Protokolls wurde in Rheinselden

ein Namensverzeichnis der Zehntpslichtigen samt detailliertem

„Juchartenhalt" jedes einzelnen zehntpflichtigen Landbesitzers

hergestellt. Es ergab sich, datz im Zehntbezirk 416^/» Zucharten
Landes sich befanden, die von 17Z Eigentümern besessen wurden.

Stadtratsweibel Baptist hodel von Rheinselden und Gemeinde-
weibel wendolin Waldmeyer von Möhlin boten am Z. April jedem

Zehntpflichtigen zu der auf den 10. April angesetzten Versammlung,
— unter Anzeige des zu verhandelnden Gegenstands. Friedensrichter

Glatz leitete diese Versammlung in seiner Eigenschaft als
Stadtammann: als Sekretär amtete Notar Betz von Brugg, wohl
ein Fachmann auf diesem Gebiet. Bei der Verlesung des Namens-
Verzeichnisses der zehntpflichtigen Güterbesitzer ergab sich, datz 112
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Eigentümer von zusammen ZS1 '/» Jucharten zehntpflichtigen
Lands der Versammlung beiwohnten, während 61 Eigentümer von
64'/» Jucharten fehlten, ver Versammlung wurde zum Entscheide

vorgelegt.'

Oie erste Frage:
„<l)b die Zehntpflichtigen im Zehntbezirk Rheinfelden (soweit

solches die Zehntrechte des gewesenen löbl. vamenstiftes Ghls-
berg begreift) infolge Gesetzes vom 11. Brachmonat 1804 von
ihrer ganzen Zehntpslicht sich loskaufen wollen oder nicht?"
Nach vorgenommenem Namensaufruf stimmten für Ja 99

Eigentümer von Z20 Jucharten 2 vierling. hingegen stimmten
für Nein 1Z Eigentümer von ZI Jucharten 1 ^ vierling und
61 Eigentümer von insgesamt 64'/» Jucharten waren, wie das
Protokoll wiederholt, abwesend. Oa nun 99 Eigentümer, welche weit
mehr als die Hälfte des zehntpflichtigen Landes besaßen, gegen
1Z Eigentümer über vorstehende Frage bejahend gestimmt hatten,
so wurde der Loskauf durch die gesetzliche Mehrheit erkannt.

Oie zweite Frage:
„Gb der Loskauf in barem Geld oder in Zinsschriften

geschehen solle?"

wurde sonach ins Mehr gesetzt und nach erfolgter Abstimmung
einhellig erkannt, in barem Gelde die Zahlung zu leisten, „wobei
die unterschriebenen Stadträte erklären, daß infolge des § 21

des allegierten Gesetzes kein Gemeind-, Rirchen- oder Armengut
zu diesem Loskauf verwendet werden solle".

Neber die dritte Frage,
„in welchem Zeitraum der Loskauf geschehen solle",

wurde ebenfalls einhellig erkannt, daß dieser Loskauf in den nächsten

zehn Fahren in gleichen jährlichen Stößen (Raten) geschehen

solle.

Oer präsidierende Stadtammann F. Glaß, sowie die beiden

Stadträte Franz Joseph vietschy und Joseph Rosenthaler, ebenso

der dazu „expreü berufene dlotarius" unterzeichneten das Protokoll
dieser aus dem Rheinfelder Rathause stattgefundenen Versammlung.

Vem Gberamtmann Fischinger wurde ein Voppel-Protokoll-
Auszug zugestellt mit der Bitte, solchen an den hohen Finanzrat
des Rantons Aargau als Aufkündigung gelangen und den

Zehntpflichtigen eine Empfangsbescheinigung darüber gefälligst
zukommen zu lassen.
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Im Protokoll, dem wir genau folgen, find die Namen und
Besitzesanteile aller Zehntpflichtigen spezifiziert angegeben. Nach

diesem Verzeichnis handelte es sich meistens um kleinere
Grundbesitzer.

Mehr als 10 Jucharten besaßen nur folgende Grundbesitzer:

Jucharten Vierling
Ndam Ralenbach, vreikönigswirt 2S 2

Ratsherr Franz Joseph vietschy 17 2

Statthalter Bernhard Reutter 16 5^/2

Peter Liewen, Gerber 16 I

das Brugger'sche Lehengut 14 5-4
Fridolin Meper, Metzger 15 5

Joseph Frank, Bauer 15 5

Wwe. Jos. Strittmatter 15 —

Die genannten 8 Zehntpflichtigen verfügten mithin über etwa den

vierten Teil alles zehntpslichtigen Landes.

Fünf bis zehn Jucharten maß der Besitz von 15 Pflichtigen,
2 — 4 Jucharten derjenige von 52 Pflichtigen. Oie meisten besaßen

nur eine oder den Bruchteil einer Jucharte, offenbar kleinere
Gärten und Pflanzplätze. von den Eigentümern mehr als zehn

Jucharten messenden Grundbesitzes stimmte bloß ein Zehntpflich-
tiger, nämlich das Brugger'sche Lehengut, vertreten durch
Bezirksverwalter Nep. Müller gegen die Zehntablösung, alle übrigen
großen Grundbesitzer dafür, à der Versammlung fehlten meistens
Zehntpflichtige mit wenig Grundbesitz; nur zwei von ihnen, der

Löwenwirt Mohr und die Witwe des Ratsherrn Nußbaumer ver-
fügten über mehr als 5 Jucharten.

Besonders die größeren Grundbesitzer wirkten auf die
Zehntablösung hin, — diejenigen Leute, deren Zehnten eine große
Leistung ausmachte. Oie kleineren Besitzer fühlten sich

augenscheinlich durch die Pflicht, Zehnten zu liefern, weniger belastet,
wagten auch aus Nbhängigkeitsgründen der Bewegung nicht ent-
gegenzutreten oder hielten sich, soweit sie nicht mit Nein stimmten,
von der Versammlung fern. Diese kleinen Leute verstanden
vielleicht zum Teil infolge mangelnder wirtschaftlicher Einsicht den

ganzen Sinn der Zehntabläsung nicht; damals fehlten ja die
aufklärenden Stimmen der Schule und Presse. Die Scheu vor Kirch-
lichen Gbern spielte wohl weniger mit in einer Bewegung, die sich
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nicht mehr gegen das längst aufgehobene Kloster Olsberg, sondern

gegen seine Nachfolgerin, das weltliche, von Oesterreich an den

Aargau übergegangene vamenstift wendete.

Immerhin ist zu beachten, daß zum gültigen Zehntloskaufs-
Beschluß nicht nur die größere Hälfte des Grundbesitzes, sondern
auch die Mehrheit der Zehnt Pflichtigen erforderlich war. Nun
war diese aber nur durch Zustimmung der kleineren und kleinsten
Grundbesitzer zustande gekommen,' die wenigen Großgrundbesitzer
bildeten die verschwindende Minderheit. Gs zeigt sich mithin bei
den zustimmenden kleineren und kleinsten Zehntpflichtigen
entweder wenig Mut oder viel Verständnis für die Forderungen der

Zeit, — wohl die Wirkung einer systematischen Werbearbeit zu
Gunsten der angestrebten Neuerung. Auffallend bleibt immerhin
die Tatsache, daß von der Versammlung sich 61, der starke Drittel
aller 175 Zehntpflichtigen fernhielt und daß 15 Besitzer mit Nein
stimmten.

Schade, daß das Protokoll jener Zehntloskaufs-Versammlungen
keine viskussion, sondern lediglich Beschlüsse wiedergibt. Es
wäre wissenswert, ob die Zehntpslichtigen den Sinn der ganzen
Operation wirklich erfaßten oder zum großen Teil bloß auf die

Autorität der treibenden Großgrundbesitzer zustimmten, denen nur
15 Mann ein Nein entgegenzusetzen wagten? Es ist zu beachten,
daß die Stimmabgabe unter Namensaufruf erfolgte! eine geheime

Abstimmung hätte ja, da die größere Hälfte des Grund besitzes
mitentschied, nicht stattfinden können.

Nach dieser Aktion ruhte die Zehntloskaufs-Angelegenheit ein

Jahr lang. Aber am 14. April 1818, genau nach Ablauf dieses

Jahrs, teilten die Bürger Franz Joseph vietschy, Franz
Joseph Bröchin, Joseph Nosenthaler, diese drei „des Rats", sodann

Joseph Sprenger zum „Storchen" und Johann Güntert zum „Kranz",
als Ausschuß eines Teils der hiesigen Bürger, Eigentümer des Gls-
berger Zehntbezirks, dem Gberamtmann Fischinger mit, daß sich

die Eigentümer des zehntbaren Landes im besagten Glsberger
Bezirke, von den Zehnten durch Loskauf befreien wollten. Sie zeigten

an, daß die Zehntpflichtigen des Zehntbezirks Rheinfelden
sich am 25. April zu versammeln wünschten, um sich darüber zu
beraten, ob und allenfalls wie der den verschiedenen Grundherrn
teils allein, teils gemeinschaftlich zuständige trockene und

nasse Zehnten jeder Art losgekauft werden sollte.
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An der Versammlung nahm als Vertreter des Stiftes Glsberg
der durch den Katsweibel Baptist yodel besonders dazu eingeladene
Verwalter Rosenzweig teil. Unter dem Vorsitz von Friedensrichter
Glaß tagte die Versammlung am 25. April 1818.

Laut Appell vertraten IZZ Eigentümer zusammen 459 Tuch,

vierling zehntpflichtigen Landes. 58 Eigentümer von 54

Fucharten, 1^/z vierling Gesamtfläche fehlten.

Oie erste Frage:
„Gb die Zehentpflichtigen des Zehndbezirkes Kheinfelden sich

in Folge Gesetzes vom 11. Brachmonat 1804 von der Zehentpflicht

gegen die Eingangs vermeldeten Zehntherren loskaufen
wollten?"

wurde durch 104 Eigentümer von 559 Tucharten bejaht, durch
29 Eigentümer von 110 Fucharten vierling verneint. 58 Eigentümer

von 54 llucharten 1 ^ vierling fehlten, wie das Protokoll
wiederholt.

Es wurde sodann mit 150 gegen 5 Stimmen beschlossen, den

Zehnten in barem Gelde loszukaufen und weiterhin
einstimmig erkannt, daß dieser Loskauf bis künstigen War-
tini 18 18 geschehen solle.

Bezirksamtmann Fischinger leitete dieses Protokoll schon am
nächsten Tage an den Stiftsverwalter Kosenzweig und dieser

benachrichtigte davon den hohen Finanzrat am 28. April 1818 mit
der Bitte, ihm nach Genehmigung des Protokolls die hohe Weisung

zu erteilen, wie er sich in Hinsicht der Loskaufsberechnung und
deren Zustellung an die Zehendpflichtigen nun zu „befassen" habe?

Auf diese Frage erfolgten einige Korrespondenzen zwischen dem

vomänen-vepartement des aargauischen Finanzrates, dem

Bezirksamtmann Fischinger und dem Stiftsverwalter Kosenzweig über die

Art und Weise der Berechnung.

va die Akten nicht ganz vollständig vorliegen, beschränkt man
sich hier auf die wörtliche Wiedergabe des Protokolls einer
Besprechung in Kheinfelden, die das Resultat der Verhandlungen
wiedergibt. Es lautet:

àtum Kheinfelden den 24. August 1818.

Auf dem städtischen Kathause
Loram

der h. Stiftsverwalter Kosenzweig von Ghlsberg, des gesamten
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Stadtraths, und eines Ausschusses der Stift-Ghlsbergischen
Sehndtpflichtigen Gütterbesitzer im städtischen Banne, vorhin
dem Baane zu (veflingen.

Nach langen viscussionen und Ansichten über den vorliegenden
Gegenstand kam man endlich unter Vorbehalt der Begnehmigung
des hohen ?inanzrath über folgende Punkte Übereins:

Itens, die stift Ghlsbergischen Gütterbesitzer finden sich

geneigt, zur Berechnung der dem Stift Ghlsberg schuldigen
Loskaufssumme den von demselben in gesamten Umfange des

sogenannten (beflinger Baans bezogenen nassen sowohl als
Trockenen Sehnden als jährlichen vurchschnittsertrag
festzusetzen, und als Grundlage anzunehmen

a) Sechszig Säke Born,
b) vreisig Säke Haber,
c) Sieben Saum Wein.

wovon zwei vrittheile Weißen und Gin vrittheil Rothen an-
genohmen wird.

2 tens. Ferners wird für den Sollrein und das Uunzenthal,
von welchem jährlich als fixen (sic!) Sehnden in Geld Acht
Franken, Sieben Batzen, Sechseinhalben Rappen bezahlt worden,
das Swanzigfache als Loskaufspreiß angenehmen.

Z t ens. Ebenso wird von dem heüzehnd, welchen die Stadt
selbst seit unvordenklichen Seiten an das Löbl. Stift als fixen
Sehnden mit jährlichen sechszehn Franken entrichtet, das

Swanzigfache, nemmlich mit Dreihundert und zwanzig Franken
als Loskausssumme festgesetzt.

4 tens. Ferners wird annoch wegen unveränderlichen heü-
zehnden, welche nach einer vurchschnittsberechnung jährlich
Swölf Franken 8 Batzen betragen, als Loskaufssumme der-
selben zweyhundertfünfzig und Sechs Franken festgesetzt.

St ens. Es versteht sich, daß mit den in vorstehenden
Absätzen stipulierenden oder stipulierten Loskaufssummen nur
einzig das Löbliche Oamenstift Ghlsberg für seine Sehndgerecht-
samme, welche es in dem gesamten städtischen vormals Geflinger
Baane bestzt, und welcher Baan den sogenannten Lix, Engenfeld,
Schiffacker, Gberfeld, unter dem Berg, hardfelt, samt dem hard-
Hof, öreitmatt, und wie sie immer noch heißen mögen, ein-
schließt, — ausgewiesen werden soll.
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6 ten s. Weil das Löbl. vamenstift Ghlsberg Gigenthümerin
des hardhofes ist, welcher in gleichem von der Stadt los-
gekündeten Zehndbezirk liegt, so wird bemerkt, daß dasselbe

für in genanntem Hofe liegende Gründe seinen Anteil an der

Loskaufssumme zu entrichten oder der Betrag von den Zehnd-
Pflichtigen an der hauptloskaufssumme in Abzug zu bringen
sey.

Wormit gegenwärtige Verhandlung beschlossen und von nach-

stehenden unterzeichnet worden:

3. Glaß, Ammann Rosenzweig, Verwalter
Franz Joseph Oietschy Franz Joseph Berger,
Johann Wehrle Johann Adam Meyer,
Fr. Jos. Lröchin Michael vietschi
Jos. Rosenthaler Peter Adam Ralenbach,

Mathias Runi, Sohn,
Johann Dllntert,
Ignaz Lang.

ver aargauische Finanzrat genehmigte diese Uebereinkunft am
10. Sept. 1818 und beauftragte den Stiftsverwalter Rosenzweig
mit der Ausfertigung der Zehntloskaufsberechnung auf Grund des

von Rosenzweig erstellten Verzeichnisses über den durchschnittlichen
Zehntbetrag während der gesetzlich bestimmten Jahre.

Zugleich erhielt der Stiftsverwalter die Weisung, die Sehnt-
loskaufssumme selbst seiner Seit zu beziehen und sie gegen gute
und hinlängliche Sicherheit wieder an Zins zu stellen.

vie Zehntloskaufssumme wurde von Rosenzweig auf 12681

Franken, Z Batzen berechnet, ver Stadtrat von Rhein-
selben rechnete alle Po st en genau nach und stellte in
seinem Schreiben vom 19. Sept. 1818 fest, daß Verwalter Rosen-

zweig sich in einem Posten um 10 Franken geirrt hatte zu Un-
gunsten des Staates, vie Berechnung der übrigen Posten wurde als
richtig bezeichnet, „viesem nach", bemerkt der Stadtrat, „ist also
die Summe des ganzen Loskaufskapitals ?r. 12 671 Z Bz."

viese genaue Nachrechnung aller einzelnen Posten ist ungemein
charakteristisch, indem sie von neuem die Sorgfalt zum Ausdruck
bringt, mit welcher der getreue Hüter der städtischen Finanzen, alle
diese Angelegenheiten erledigte. Franz Joseph vietschy
muß die Loskaufssumme persönlich nach (vlsberg hinüber-
gebracht haben, denn die Guittung hat folgenden Wortlaut:
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(Quittung.
vom wohlgeehrten Herrn Stadtrat Franz Joseph

vietschy zu Rheinfelden bescheine ich anmit den Empfang
von ?r. 12 0Z7.—. schreibe zwölftausendsiebenunddreitzig, mit
welchem Betrag Namens der Sehndtpflichtigen zu Rheinfelden
die dem Stift (Qhlsberg in dem dortig städtischen, vormals
tbeflinger Baane zuständig gewesenen trockenen und nassen

Sehenden, wie auch die fixen und veränderlichen hauszehend-
gelder losgekauft und abbezalt sind.

Urkundlich meiner eigenhändigen Unterschrift und dem

beygedruckten stiftischen Sigill.
So geschehen Stift Ghlsberg, 18. Oktober 1818.

Rosenzweig.

Stiftsverwalter.

vie (Quittung hatte ursprünglich aus 12 671 Schweizer Franken
und drey Batzen gelautet; infolge der Zuweisung von 6ZZ Franken,
5 Batzen oder 5 Prozent der Loskaufssumme an den städtischen

Ärmenfonds reduzierte sich die eigentliche Loskaufssumme auf
12 0Z7 Schweizer Franken; über die 6ZZ Franken, 5 Batzen 6'/-
Rappen stellte Armenpfleger A. Lröchin dem „Hr. Stadtrat vietschy"
eine Empfangsbescheinigung aus.

vas letzte Dokument über diesen Sehntloskauf verdient der

Nachwelt erhalten zu bleiben. Am 1. Nov. 1819 erhielt
Stiftsverwalter Rosenzweig folgenden Brief:

hochgeehrter Herr!
Damit die Sehend-Rommission der Stadt Rheinfelden in Stand

gesetzt werden kann, die Repartition über sämtliches Mattland,
welches dem yeuzehend unterworfen ist, richtig bemessen zu
können, so findet es vorbenannte Commission für unumgänglich
nothwendig, Sie, hochgeehrter Herr, zu ersuchen, Sie möchten
derselben gefälligst die Bezirke mit ihren Eränzbestimmungen
anzeigen, welche dem löblichen vamenstift (Qhlsberg zehend-

pflichtig gewesen; es bittet dieselbe zugleich hochgefälligft um
die Anzeige, was jeder dieser Bezirke einzeln in Geld, und was
der jährliche Ertrag hiervon gewesen.

Es wäre derselben sehr gedient, sobald als möglich in Rennt-
niß gesetzt zu werden; bezweifeln auch keineswegs, daß Sie

unserm Ansuchen geneigtest entsprechen werden; dieweil wir
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von jeher von Ihrer Gefälligkeit bestens überzeugt sind, so

waren wir um so freyer, Sie um gefälligste Auskunft zu bitten.

Bey diesem Anlaß haben wir die Ehre, Sie, hochgeehrter Herr,
unserer wahren Hochachtung und Ergebenheit zu versichern.

Kheinfelden, Namens der Zehnd-Rommission:
den 1. Nov. 1819. ?ranz Joseph vietschy.

Erwägen wir, daß Franz Joseph vietschy derjenige war, der die

Zehntloskaufs-Summe nach Glsberg hinüberbrachte, und daß er
sich in diesem letzten Zehntloskaufsbrief, auf den die Antwort fehlt,
als „Präsident der Zehndkommission" unterschreibt,
so geht der Schluß kaum fehl, daß Stadtrat vietschy von Anfang
an zu den hauptvorkämpsern dieses Zehntloskaufs gehört haben
muß. Als einstiger Rämpser gegen den Zunftgeist mußte er sich

für die Aufhebung der Zehnten umsomehr interessieren, als er
selbst zu Nheinfeldens allergrößten Grundbesitzern sich

emporgeschwungen hatte.

Auch darf hier darauf hingewiesen werden, daß gerade im
Großherzogtum Laden, aus dem Franz Joseph vietschy stammte und dessen

wirtschaftliche Entwicklung er, wie aus verschiedenen Zeugnissen

hervorgeht, sehr genau verfolgte, die von Professor Kottek geförderte
Zehntablösung Jahrzehnte lang, nämlich bis zur Zehntablösung
von 18ZZ die Gemüter sehr lebhaft beschäftigte.

vaß der trockene Zehnten sich auf h e u und Getreide, der

nasse aber auf wein (zwei vrittel Weißen, und einen Drittel
Roten) bezog, dürfte der freundliche Leser erraten und auch bereits
berechnet haben, daß die gesamte Produktion, den Zehntberechnungen

nach zu schließen, 600 Säcke Rorn, dreißig Säcke Haber
und siebzig Saum wein betragen haben muß. von Interesse ist auch

die Feststellung, daß einige Zehnten nicht mehr in natura, sondern
in barem Geld gezahlt wurden.

vie Bauernbefreiung des vorigen Jahrhunderts
umfaßte das voppelproblem: Aufhebung der Leibeigenschaft und

Zehntloskauf. Die Leibeigenschaft wurde im Fricktal durch Raiser
Joseph II. abgeschafft! den ersten Fricktaler Zehntlos

k a u s verwirklichte Franz Joseph vietschy.
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Kantonsrat llietsäilj wird 5tadtammann

Als Stadtrat hat Franz Joseph vietschy es nur einige Jahre
lang ausgehalten! Zu jener Zeit herrschten nämlich in der Rheinfelder

Stadtverwaltung bitterböse Zustände, für die er nicht
mitverantwortlich bleiben wollte,' wir werden ihn seiner Seit
selbst die Gründe erläutern hören, die ihn zum Rücktritt
bewogen. Im Stadtrats- und Gemeindeprotokoll des Jahres 1820

findet sich darüber kein Sterbenswörtchen. Cs wird bloß am
28. Gkt. 1821 gemeldet, „Staatsrat vietschy" (er war inzwischen
zum Rantonsrat gewählt worden), sei zusammen mit Bezirks-
Rommandant Bröchin, Raspar Ralenbach, Fidel Guthauser und

Johann voser, Schneider, gewählt worden in die H o l z k o m m i s -

sion, „das ist ein bürgerlicher Ausschuß, welcher mit dem Stadt-
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rat die nähere Aufsicht und Besorgung des aufgeklafterten Brennholzes

und Wellen zum Zwecke hat". Sonst gehörte er Jahre lang
keiner Kommission an; er scheint sich in dieser Zeit geflissentlich
allen städtischen Behörden ferngehalten und lediglich seinem Beruf
gewidmet zu haben, neben dem er noch das ihm offenbar besser

zusagende kantonsrätliche Mandat ausübte.

Oie zur Lokaluntersuchung der städtischen Waldungen aus
Böhler, Lützelschwab, Reutter, Knapp, Kuni, Güntert und Liewen
bestellte Kommission beantragte am 14. März 1824 einstimmig, es

seien nach dem Wunsche des Löblichen Stadtrats zur Tilgung des

städtischen Schuldenstands 500 eichene Stämme auf die

bestmögliche Weise zu versilbern, „indem dieses ohne Benachteiligung
des Waldes und ohne Schaden der Bürgerschaft geschehen kann".

vie Gemeinde genehmigte diesen Antrag und beschloß weiter:

1. Zolle eine Kommission von Bürgern vereint mit dem

Stadtrat die zu fällenden, oder zum verkauf bestimmten Eichen
bezeichnen und darüber eine Schätzung ausnehmen.

2. Solle der verkauf selbst seiner Zeit einzig im Wege einer
öffentlichen Versteigerung vorgehen, es mögen nun die ZOO

Stämme einzeln oder samthaft feilgebotten werden. Man solle

bey der Versteigerung jenen Weg einschlagen, aus welchem der

Mehrerlös erfüllt werden kann.

In diese Kommission wurden gewählt:
1. Herr Kantonsrat vietschy.
2. Herr Bezirkskommandant Bröchin.
Z. Herr Michael Lützelschwab.

4. Herr Adam Meyer.
5. Herr Joseph Knapp, Werkmeister.

Am 25. April 1824 wurde die Bewilligung des hochlöblichen
aargauischen Finanzrats zum verkauf von „ca. 500 abgängigen
Eichen" aus den städtischen Waldungen zur Tilgung der städtischen

Schulden im In- und Auslande bekannt gemacht. Gleichzeitig
wurde die Kommission zur Revision der vorgelegten Rechnung
bestellt aus den Herren:

Kantonsrat vietschy,
Adam Meyer,
Bezirksrichter Kuni,
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Hermann Müller,
Johann Güntert,
Michael Lützelschwab,

Séraphin Uußbaumer.

An gleicher Sitzung wurde die Holzkommission erneuert und in
diese gewählt die Herren:

Rantonsrat vietschy,
Adam Meyer,
Tommandant öröchin,
Michael Lützelschwab,

Merkmeister Rnapp.

So gehörte Franz Joseph vietschy, wenn auch nicht mehr dem

Stadtrate, so doch den wichtigsten städtischen Rommissionen an.
Ein Swischenfall schien die Versteigerung der sämtlichen Z00

eichenen Stämme eine Meile in Frage zu stellen,' sie waren von
der Rommission zum Fällen und verkaufen schon bestimmt und

bezeichnet worden, va äußerte Rat Ralenbach den Munsch,
etwa 80 Stücke, von welchen er bereits eine Auswahl der bessern

bezeichnet hatte, bis im Spätjahr stehen zu lassen. Für diese hatte
er dem Stadtrat Rosenthaler als Abgeordneten der Behörde drei
Batzen für den Rubikschuh „anerbotten" oder zu zahlen versprochen.

Offenbar wollte Rat Ralenbach diese 80 Stämme mit Gewinn
verkaufen und hoffte, der Stadtrat werde sein bares Geld dem

erst durch die Steigerung erzielbaren, somit noch ungewissen preise
vorziehen.

ver mit Ausnahme von Ralenbach vollzählige Stadtrat beschloß

gemeinsam mit dem bürgerlichen Ausschuß dieser „Holzkommission",
von diesem Angebote Ralenbachs einstweilen Notiz zu nehmen, den

Gemeindebeschluß jedoch pünktlich in Erfüllung zu setzen und von
demselben nicht abzuweichen. „Diesem zufolge soll der ganze zum
verkauf bezeichnete Vorrat öffentlich an die Meistbietende
versteigert werden; zu dieser Versteigerung wird der erste
Brachmonat bestimmt, welche in öffentlichen Blättern zur allgemeinen
Kenntniß gebracht werden soll."

Am Z0. Mai 1824 tagte der Stadtrat mit Ausnahme der

Mitglieder Lröchin und Ralenbach, zusammen mit der
Holzkommission, zu der auch Rantonsrat vietschy gehörte, zur
Festsetzung der Steigerungsbedingungen. Ueber den verlaus der

Versteigerung selbst meldet das Ratsprotokoll nichts. Im nächsten

— 129 —

F. Dieischy S



Jahre, am 17. April 1825, wurde die Wald- oder Forstkommission
erneuert und nach Antrag des Stadtrats zusammengesetzt aus:

1. Herrn Rantonsrat vietschy,
2. Herrn PostHalter Lützelschwab,

5. Herrn Blumenwirt Runi,
4. Herrn Ltorchenwirt Sprenger.
5. HerrnFidel Rohrer.

In der gleichen Gemeindeversammlung vom 17. April 1825

wurde die Rechnungskommission erneuert: doch fehlen unter den

Mitgliedern für 1825 die vorjährigen Mitglieder vietschy,
Güntert und Lützelschwab: sie sind ersetzt durch die neuen
Mitglieder Reutter, Schreiber und Doser. Dagegen wurde vietschy am
15. Mai 1825 in die Rommission für Finanzierung der
Sekundärschule gewählt. Offenbar hatte „Ex-Rat" vietschy,
wie das Protokoll vom 50. Mai 1824 ihn nennt, sich nicht mehr
in die Rechnungskommission wählen lassen.

Die Gemeindeversammlung vom 27. Mai 1824 hatte die
vorjährige Rechnung nur „unter Vorbehalt der Mißrechnung und

einiger in einem besonderen Protokoll ausgedrückter Beysätze"

genehmigt. Am 21. August 1825 bestellte die Gemeindeversammlung
eine aus:

a) Herrn vietschy, Rantonsrat,
b) Herrn Lützelschwab, PostHalter.

c) Herrn öröchin, Bezirkskommandant,
d) Herrn Böhler, Forstinspektor

bestehende Rommission zur Lösung zweier Probleme: sie hatte den

Bauriß und die Rostenvoranschläge für die wegen Baufälligkeit
neu herzustellende Ziegelhütte zu prüfen und vereint mit
dem Stadtrat über den gutgefundenen Plan einen Akkord
abzuschließen: ferner hatte sie den Rostenbetrag über die notwendig
gewordene Einwandung der äußern Rheinbrücke zu
prüfen, um seiner Zeit der Bürgerschaft ihr Gutachten vorzulegen:
diese hatte sodann darüber zu entscheiden.

Aus allen diesen Beschlüssen geht hervor, daß Franz Joseph

vietschy sich zwar für die Uebernahme bestimmter
Finanzprobleme immer wieder bereit erklärte, sich aber der

Stadtverwaltung im Ganzen fernhielt, ja sogar nicht einmal mehr in
die Kechnungskommission wollte. Eine gewisse Spannung wird
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zwischen den Zeilen der Stadtratsprotokolle sichtbar, die sich

nunmehr in einigen historischen Gemeindeversammlungen Luft
verschafft. Nur die wörtliche Wiedergabe der nächsten Gemeindeprotokolle

gibt ein wohl doch nur annäherndes Bild von den
dramatischen Kämpfen des Jahres 182 S, in
denen die alle Gemüter beschäftigende Bezirksschulgrün

d u n g s f r a g e sich mit den allgemeinen städtischen Miß-
ständen so verknäuelte, daß nur noch eine feste Hand den Gemeinde-

wagen weiterziehen zu können schien.

Das Protokoll vom 21. August 1825 meldet außer den bereits
genannten Wahlen und Beschlüssen wörtlich weiter:

„va bey der letzt unterm 15. Mai abgehaltenen Gemeinde-

Versammlung eine Kommission von 7 Bürgern zur Unter-
suchung und Ausfindigmachung der Duellen zur Erweiterung
unserer Schulanstalten erwählt worden.

So wurde heute das Protokoll über den Befund der Mehrheit
dieser Kommission, sowie auch der Ansichten zweyer Mit-
glieder, welche der Majorität nicht bey-
stimmten, als die Herren Reutter, Amts-
statthalter und vietschy, Kantonsrat abgelesen,
va aber bemerkt wurde, daß die Mittagsstunde schon angerückt
und die Zeit zur Berathung eines so wichtigen Gegenstandes

zu kurz seye: So wurde die Berathung desselben vertagt und
die Versammlung aufgehoben."

An der Gemeindeversammlung vom 25. Sept. 1825, die sich

ausschließlich mit diesem Tractandum befaßte, fand Stadtammann
Elaß „vor allem aus nötig, in einem schriftlichen vortrage eine

geschichtliche deduction oder Vorstellung alles dessen zu machen,
was seit dem Jahre 1816 bis dahin über den vorliegenden Gegenstand

verhandelt! besonders aber mit dem hohen Kantonsschulrath
über Errichtung einer Sekundärschule in hiesiger Stadt unter-
handelt worden".

„Zugleich wurden die Hindernisse dargestellt, welche der

Ausführung unserer wünsche entgegenstanden und die Gründe
angegeben, warum bisher von Seite des Stadtraths kein vor-
schlag zur Erweiterung unserer Lehranstalten gemacht werden
konnte: um jeden Verdacht schwinden zu machen, als ob bloßer
Eigensinn oder Abneigung gegen eine gute Sache deren
Ausführung gehindert habe.
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Am Schlüsse wurde bemerkt, daß der Stadtrath durch den

früher gemachten Antrag zur Ernennung einer Rommission
aus der Mitte der Bürgerschaft von den gesetzlichen Normen
abgewichen und eine Uebereilung begangen habe.

Es wurde daher der § 24 des Gesetzes vom 22. Thrift-
monath 1815 in Erinnerung gerufen, welcher als die einzige
Richtschnur oder gesetzliche Vorschrift anzusehen seye, welche

uns bey dem Gange unserer Beratungen zu leiten hat.
Dieser Vorschrift zufolge mutz zuvorderst über einen

gemachten Antrag zur Errichtung einer höhern oder erweiterten

Lehranstalt von der Versammlung beschlossen werden, ob

man in diesen Antrag eintretten wolle: und im Falle von der

Versammlung einzutretten beschlossen wird: So habe der Stadt-
rat die Pflicht diesen Gegenstand in Vorberatung zu ziehen
und der Lürgerversammlung hierüber einen Vorschlag vor-
zulegen.

Nach beendigtem vortrage des Herrn Ammann (Glatz)
kamen verschiedene Ansichten, Meinungen und wünsche zur
Sprache: Endlichen aber vereinigte man sich dahin, datz der

Antrag der Rommission, welche in ihrer Mehrheit die Erhöhung
des bürgerlichen Holzpreises mit 4 Batzen das Rlafter als ein
Mittel zur Bestreitung der erforderlichen Ausgaben für eine

erweiterte Lehranstalt angenohmen hatte, durch öffentliche
Abstimmung verworfen worden, hingegen aber der von
einigen Gliedern der Versammlung gemachte Antrag, den

Stadtrat einzuladen, datz derselbe der Versammlung einen vor-
schlag zur Aufstellung eines dritten Lehrers mit einer Ve-

soldung per ?r. 1200,— mit Bezeichnung der Duellen, aus
welchen diese Ausgabe erhoben werden könne, — einstimmig
angenohmen."
Die nächste Gemeindeversammlung vom 12. hornung 1826

verlief ruhiger. Die hohe Regierung hatte für das Fahr 1826

eine sogenannte Liechtmetzsteuer ausgeschrieben mit Fr. 75 000.—,
wovon Rheinselden Fr. 955.— zu zahlen hatte.

Sur Regulierung des Steuereinzuges wurde zuerst das ein-
schlägige kantonale Gesetz „republiziert", — vorgelesen und ein
viergliedriger Ausschuß gewählt aus den Herren:

a) Rantonsrat vietschy,
b) Rommandant Bröchin,
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c) Adam Meyer, Färber,
d) Johann Doser, Schneider.

Am 2Z. April wurde ein Ausschutz zur Prüfung der 182Ser-

Säckelamtsrechnung ernannt, bestehend aus den Herren:
a) Math. Kuni, ölumenwirt,
b) Kommandant Lröchin,
c) Anton Schreiber,
d) Joseph perolaz,
e) Kantonsrat vietschin,
f) Dr. Wieland,
g) Foh. Doser, Schneider.

Die Bürger durften bisher ihr Gabenholz nicht verkaufen, —
eine Vorschrift, die manchen belästigt haben mutz, der etwa mehr
Gabholz erhielt als er bedürfte. An der Gemeinde vom 2Z. April
1826 beantragte Kantonsrat vietschy, es möchte den Bürgern
erlaubt werden, ihr Gabholz, welches sie für sich entbehren konnten,

an einen andern Bürger, nur an keinen Fremden oder

Klotzen Kantonsbürger, zu verkaufen. Die Gemeinde beschloß in
diesen Antrag „einzutreten"; sie überwies ihn dem Stadtrat zur
Vorberatung.

Ghne Zweifel steigerte auch dieser vernünftige und zeitgemäße

Antrag vietschy's Volkstümlichkeit beträchtlich. Nun möge das

Protokoll der stürmischen, — Rheinseldens weiteres Schicksal
entscheidenden Gemeindeversammlung vom 28. Juni 1826 im
vollen Wortlaut folgen:

Nachdem auf heüte früh 8 Uhr jedem Bürger
durch den Ratsweibel zur Versammlung geboten worden und
sich die Bürgerschaft in ihrer Mehrzahl in dem großen Ratssaale

eingefunden. So wurde die Versammlung durch den

Presidenten mit Ablesung des Bürgerregisters eröffnet, vann
wurde

1) Das Protokoll der frühern, unterm 2Z. April d. F.

abgehaltenen Gemeind Versammlung abgelesen und genehmiget.
2. Wurde vom Presidenten der Zweck der heutigen

Versammlung eröffnet, welcher sich einzig auf Erstattung des

Berichts des unterm 2Z. April ernannten Rechnungs-Ausschusses
über die Säckelamtsrechnung für das Fahr 1825

und auch die Bekanntmachung der Gegenbemerkungen des

Stadtrates und die Passation dieser Rechnung beschränket.

— 1Z4 —



Und weil die Ablesung des Rechnungsberichtes sowohl als
der stadträtlichen Gegenbemerkungen mehrere Stunden Seit
erfordern, so habe man diese Versammlung nicht wie gewöhnlich
an einem Sonntag nach dem vormittäglichen Gottesdienst
abhalten können, sondern nothwendig erachtet, dieselbe an
einem Werktag abzuhalten. So wurde nun

5. Herr vr. Wieland als Berichterstatter des Rechnung?-
Ausschusses eingeladen, den Rechnungs Bericht abzulesen.

Nach einigen Debatten über die Form des vortrags wurden
die Bemerkungen der Rommission, nachher dieselben noch einmal

im Auszuge, und artikelweise, ihnen entgegen die Gegen-
bemerkungen des Stadtraths der Grtsbürgerversammlung
vorgetragen, sodann darüber die Diskussion eröffnet.

In der Diskussion bedauerte man die in unserer Grts-
gemeinde entstehende Serwürfniß, erklärte, daß die

Säckelamtsrechnung als solche nach den zugegebenen Berich-
tigungen genehmiget werden könne und trug auf diese

Genehmigung mit deme an, daß die eigentlich nicht zur
Rechnung gehörigen Anträge des Ausschusses, soweit sie gesetz-

lich seyen, vom Stadtrath in Berathung gezogen und dem

Ammann darüber Anträge gemacht werden sollen.
Nach Stunden langen Debatten wurde der Schluß

der Diskussion und die Abstimmung verlangt. Der Präsident
der Versammlung nahm diese vor und sezte vorerst den Antrag
ins Wehr, daß die Rechnung pro 1825 mit den zugegebenen

Berichtigungen genehmiget werden sollte mit deme, daß die

Anträge des Rechnungs-Ausschusses, soweit sie gesetzlich sind,

vom Stadtrath in Vorberathung gezogen, und darüber
Vorschläge in der Gemeinde gemacht werden sollen.

Dieser Antrag erhielt das Wehr der
Versammlung nicht. Ghne daß man das Weitere
und die Aufhebung der Versammlung durch
den Presidenten abwarten wollte, ging man
stürmisch auseinander. Und so endete sich eine ver-
sammlung, welche ununterbrochen von früh 8 Uhr bis
Abends ZUHr gedauert hatte."
Die Stadträte I. Glaß, Ammann, Joh. Wehrle, Franz Joseph

Lröchin und I. Rosenthalsr unterzeichneten nur noch ein einziges
vom 15. Juli 1828 datiertes, mit Waldangelegenheiten sich

befassendes Protokoll.
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vas folgende Ratsprotokoll vom 26. August 1826 lautet:

„Bey heutiger Sitzung wurde vom Herrn Ammann
vietschy der Vorschlag gemacht, daß es nun Seit wäre, die

in diesem Jahre gefällten eichenen Stämme aufzunehmen, und

anzuzeichnen.

Es wurde nun beschlossen, auf Montag den 28. dieses durch
eine Tommission des Stadtrats und durch den Förster und

Merkmeister dieses Geschäft vorzunehmen, und am künftigen
Sonntag das Resultat hierüber der Gemeinde vorzutragen,
und über diesen verkauf ihren Wunsch anzuhören.

Lud eoäöm (Am gleichen Tage).

wurde vom Stadtrat beschlossen, daß der hochlöbl.
Eidgenössischen Kriegsfonds-Administration in Bern an das Kapital
per Z2 mille auf den I. Merz 1827 einen Stoß von F. 4000,—
abgekündet werden solle."

vietschy, Stadtammann.
A. Bröchin Stadtschreiber.

So war Franz Joseph vietschy an dem ihm wohl schon lang
vorschwebenden Siel glücklich angekommen. Sein unverdrossenes
wirken und Eintreten für gesunde Finanzverhältnisse hatte ihn
an den Punkt gelangen lassen, von dem aus er sich eine erfolg-
reiche Einwirkung auf das öffentliche Leben versprechen konnte.

Es ist bei seinem tatkräftigen Eharakter nicht anzunehmen, daß

er nur als „Geschobener", nicht auch als „Schiebender" zu dieser

hohen Stellung gelangt sei: das Ganze sieht eher so aus, als ob

er, namentlich zur Seit seiner politischen „vacanz", als eine Art
Volkstribun das Netz der gegen denunsähigenStadt-
r a t gerichteten Fäden in der Hand gehalten und, einem geschickten

Regisseur gleich, die Minen im günstigsten Augenblick habe

springen lassen. Er durste sich dazu in der Ueberzeugung berechtigt
halten, daß seine wirtschaftlichen Einsichten und Erfahrungen der

Stadtgemeinde wirklich zu gute kommen würden. Seine ersten
Akte als Stadtammann zielen kräftig auf Hebung des Gemein-
wohls hin: er schärst am 5. Sept. 1826 durch Ratsbeschlutz den

Jollern und Wächtern exaktere Pflichterfüllung namentlich inbezug
auf das Stundenrufen ein „mit deine", daß im Unterlassungsfall
ein Franken Buße zu entrichten sei.
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Zn den gleichen Tagen veranlaßt er, auf einen von Herrn
Gberforstinspektor Heinrich Tschokke (gemeint ist der Aarauer
Schriftsteller Heinrich Zschokke), über die Rheinfelder waldpflege
verfaßten Rapport hin, der die Anordnung einer Waldvermessung
durch die Regierung zur Folge hatte, — daß diese Waldvermessung
dem Geometer weyer in Geschgen übertragen wird.

Besonders charakteristisch für den Finanzmann vietschy ist das
dritte der in diesen Tagen behandelten Geschäfte:

„va sich", meldet das Protokoll, „in der Stadtkasse ein
Geldvorrat von 4000 ?r. befunden, und nach Ratsbeschluß vom
26. August eben diese Summe der Löbl. Tidg. Rriegsfonds-
Administration in Lern abgekündet wurde, die Zahlungszeit
aber erst mit 22. hornung 1827 stattfindet! So wurde, um
dieses Geld über diese Zeit zum Nutzen der Stadtkasse
zinstragend zu machen, dasselbe durch Hrn. Stadtammann

vietschi und Hrn. Säckelmeister Adam Bröchin den 6. Sept.
1826 dem Handelshaus Werian-Forcard in Basel
überbracht und um ZI/s °/o ausgeliehen, welches den 22. hornung 1829

wieder in den nämlichen Sorten, das ist mit 1000 Brabänder
Talern, nebst ?r. 64 und 8 Batzen Zins zu erheben ist."
So begann vietschy's Tätigkeit mit zwei wichtigen Akten,

von denen der eine seinem geliebten Wald, der andere dem

sorgfältig gehüteten Stadtfiscus galt.
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